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Stadt- oder Landleben? Fiir uns keine Frage

der Qualitit, sondern der Personlichkeit.

Ganz gleich, ob Stadt oder Dorf: Die NLG

begleitet mit passenden Programmen

stadtische und kommunale Erneuerungs-
prozesse, um Infrastruktur zukunftsfahig

zu machen. Es gilt, ein attraktives Wohn-

umfeld zu schaffen — und das umsichtig

und vorausschauend. Wir nennen das: Y
Gemeinsam Lebensrdume gestalten.
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Positionen, Beschliisse aktuell auch iiber

Facebook. Mit einem ,,Gefallt mir“-Klick

auf unserer Seite ist dies moglich.
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Museum Bad Miinder im
Wettbergschen Adelshof ¥

Bad MUnder — Stadt der Heilquellen

Geschichte erleben — Gegenwart entdecken — Zukunft gestalten

Zwischen den Hohenziigen
Deister und Stintel liegt die
Kurstadt Bad Miinder mit
seinen 16 Ortsteilen und 17 500
Einwohnern im Landkreis
Hameln-Pyrmont unweit der
Landeshauptstadt Hannover
und der Rattenfdngerstadt
Hameln.

Die geologische Lage ermdoglicht,
dass sieben verschiedene Quellen auf
engstem Raum zutage treten. Ihre
Heilkrdfte haben schon seit dem Mittel -
alter einen traditionsreichen Ruf. Im
,,Staatlich anerkannten Ort mit Heil-
quellen-Kurbetrieb“ nutzt man die
Heilwasser zum Trinken, zum Baden
und zum Durchatmen am Gradier-
werk. Bad Miinder zeichnet sich daher
als idealer Gesundheitsstandort aus.
Neben mehreren Kliniken haben sich
auch Fachdrzte, Therapie-Einrich-
tungen und moderne Dienstleister vor
Ort niedergelassen.

Die historische Altstadt rund um die
Petri-Pauli-Kirche ist geprdgt von Stii-
cken einer alten Stadtmauer, restaurier-
ten Fachwerkhdusern, Brunnen und
historischen Bauten der Weserrenais-
sance, die heute Cafés, Restaurants und
kleinere Geschafte beherbergen.

Die Geschichte von Bad Miinder
wurde lange Zeit auch durch die Salz-
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gewinnung und durch das Sieden der
Sole gepragt. Den Salzarbeitern, Séltjer
genannt, wurde mit dem Brunnen in
der Innenstadt und dem historischen
Soltjer-Rundweg ein Denkmal gesetzt.
Im Museum fiir Stadt- und Regional-
geschichte, ,Wettbergscher Adels-
hof*, dem Biirgerhaus von 1752 und
dem Deutschen Stuhlmuseum erhdlt
man Einblicke in das Stadtbild frithe-
rer Epochen und erfdhrt auch vieles
iiber die einst bedeutenden Zeiten der
Mobel- und Glasherstellung sowie den
Steinkohlebergbau in Bad Miinder.

Auch fiir Naturliebhaber gibt es
einiges zu entdecken: Neben Wander-
wegen und Themen-Radwegen bieten
der 19 Meter hohe Nordmannsturm im
Deister und der 25 Meter hohe Siintel-
turm einen atemberaubenden weiten
Blick. Beide Aussichtstiirme laden mit
einer angeschlossenen Waldgaststdtte
zur Rast mitten in der Natur ein. Der
Kur- und Landschaftspark 1adt zum
Spazieren gehen ein. Hier findet man
einmalig in Norddeutschland den
Glasskulpturenpark mit 15 hochwerti-
gen Glaskunststelen.

Bad Miinder verfiigt zudem iber
eine klein- und mittelstandische Wirt-
schaftsstruktur, wobei auch namhafte
grofle und international tdtige Unter-
nehmen aus der Glas- und Méobel-
industrie vom Standort Bad Miinder
iiberzeugt sind.

Wenn Sie auf der Suche nach geeig-
neten Flachen oder Immobilien fiir

die Ansiedlung, Erweiterung oder
Umstrukturierung Thres Unternehmens
sind, Fragen zu Fordermoglichkeiten
fiir Ihr Vorhaben haben oder einen Lot -
sen fiir behdrdenbezogene Abldufe und
Verfahren bendtigen, dann ist Thnen
die Wirtschaftsforderung der Stadt Bad
Miinder hierbei gern behilflich.

Viele Faktoren fithren zu einer her-
vorragenden Wohnqualitdt in Bad Miin-
der: Neben der guten verkehrstechni-
schen Erreichbarkeit (Lage an der B 442
und B 217, Autobahn A 2 Anschluss-
stelle in zehn Kilometern Entfernung,
S-Bahnanschluss Hannover — Hameln)
und der modernen Versorgung mit mehr
als den Produkten des tdglichen Bedarfs
sind dies insbesondere die familien-
freundlichen Betreuungen und Schul-
angebote sowie das grof3e Freizeit- und
Vereinsspektrum.

Aktuell schafft die Stadt Bad Miinder
mit einem Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) gemeinsam mit
den Biirger*innen die Grundlage fiir
die weitere Gesamtentwicklung in den
ndchsten Jahren. So werden die vielen
Qualitdten von Bad Miinder zu zentra-
len Handlungsfeldern und Projekten,
die das Leben, Arbeiten und Erholen
in Bad Miinder fiir Biirger*innen und
Gaste zukiinftig noch attraktiver und
zeitgemadRer gestalten.

Alle Infos rund um die Stadt Bad Miinder
unter www.bad-muender.de
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Sommerpause steht vor der Tiir.
Ein wichtiges Thema muss aber vor
der Sommerpause zumindest in den
Grundziigen noch ,,abgerdumt*
werden. Der Umgang mit einem mog-
lichen Lieferstopp fiir russisches Gas
— etwa die durch dauerhafte Sperrung
der Pipeline North Stream 1 — und eine
dadurch entstehende Gasmangellage
im Winter 2022/2023.

Auf Bundesebene haben der Deut-
sche Bundestag und der Bundesrat
ein Gesetzespaket mit dem Titel
yEntwurf eines Gesetzes zur Bereit-
haltung von Ersatzkraftwerken zur
Reduzierung des Gasverbrauchs im
Stromsektor im Falle einer drohenden
Gasmangellage durch Anderungen
des Energiewirtschaftsgesetzes und
weiterer energiewirtschaftlicher
Vorschriften“ beschlossen. Das Gesetz
enthélt gravierende Anderungen
des Energiewirtschaftsgesetzes, des
Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes, des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
und des Energiesicherungsgesetzes.

Die Anderungen der ersten drei
genannten Gesetze zielen darauf ab,
die Verstromung von Gas einzustel-
len und dem Strommarkt fiir einen
befristeten Zeitraum (ldngstens bis
zum 31.3.2024) zusdtzliche Erzeuger-
kapazitdten mit den Energietrdagern
Stein- und Braunkohle sowie Mineral-
6l zur Verfiigung zu stellen. Dazu
sollen Kraftwerke genutzt werden,
die gegenwadrtig nur eingeschrankt
verfiigbar sind, demndchst stillgelegt
wiurden oder sich in einer Reserve
befinden. Bereits stillgelegte Kraft-
werke sollen dagegen nicht wieder
ans Netz gehen. Nach Auskunft der
Bundesnetzagentur diirfte damit die
Stromversorgung im kommenden
Winter zu sichern sein, so dass eine
Strommangellage derzeit nicht zu
befiirchten ist.

Die Anderungen im Energiesiche-
rungsgesetz zielen darauf ab, die im
Falle eines Lieferstopps fiir russisches
Gas entstehenden Folgen fiir Ener-
gieversorgungsunternehmen und fiir
Verbraucherinnen und Verbraucher
zu bewdltigen. Dazu wird eine Vor-
schrift in das Energiesicherungsgesetz
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Dr. Jan Arning,
Hauptgeschaftsfiihrer

eingefiigt, mit der Kapitalmafnahmen
bei einem unter Treuhandverwaltung
des Bundes gestellten Unterneh-

men angeordnet werden kénnen.
Dadurch kann sich der Bund, wenn

er ein solches Unternehmen stiitzt,
direkt an dem Unternehmen beteili-
gen. Dieses Modell wurde bereits im
Rahmen der Finanz- und Bankenkrise
erfolgreich praktiziert. Noch immer
ist die Bundesrepublik Deutschland
mit rund 15 Prozent an der Commerz-
bank beteiligt. Uniper, Deutschlands
zentraler Gasversorger und das erste
,,ZU rettende“ Unternehmen dieser
Branche, diirfte am Ende also den
gleichen Weg wie die Commerzbank
nehmen.

Kernvorschrift des Gesetzespaketes
ist § 24 Energiesicherungsgesetz.
Damit kénnen die Energieversor-
gungsunternehmen nach Ausrufung
der Alarmstufe oder der Notfallstufe
des Notfallplans Gas und der Feststel-
lung einer erheblichen Reduzierung
der Gesamtgasimportmengen nach
Deutschland durch die Bundesnetz-
agentur ihre Gaspreise entlang der
Lieferkette auf ein angemessenes
Niveau anpassen. Mit dem neuen
§ 26 Energiesicherungsgesetz wird
zudem eine Ermadchtigungsgrundlage
fiir eine saldierte Preisanpassung —
vergleichbar mit der EEG-Umlage
— geschaffen, um die Belastungen
gleichmafiger auf die Gesamtheit der
Verbraucherinnen und Verbraucher zu
verteilen.

Neben den vorgenannten gesetz-
geberischen Aktivitdten bereitet sich
die Bundesnetzagentur intensiv auf
die Notfallstufe des Notfallplans
Gas vor. In dieser hochsten Stufe

des Notfallplans Gas steuert die
Bundesnetzagentur als Bundes-
lastverteiler die Gasversorgung
hoheitlich mit Verwaltungsakten und
Allgemeinverfiigungen.

Und die Rolle der Lander und Kom-
munen? Hier geht es im Wesentlichen
um drei Dinge:

1. Wer setzt Notfallmanahmen bzw.
Anordnungen der Bundesnetz-
agentur durch? Insoweit hat die
Bundesnetzagentur die Lander um
Amtshilfe gebeten und adressiert
die Polizei. Die Lander bringen nun
aber auch die kommunalen Ord-
nungsbehorden ins Spiel.

2. Kommen kommunale Stadtwerke
unter den Rettungsschirm des
Bundes? Bundesminister Habeck
verweigert sich insoweit bisher
und verweist auf die Kommunen
als Eigentiimer der Unternehmen.
Hier bedarf es sehr kurzfristig einer
Losung, wenn kommunale Stadt-
werke auch weiterhin am Markt
agieren und Gas beschaffen kdnnen
sollen. Gegebenenfalls miissen die
Lander einspringen.

3. Was konnen die Kommunen dazu
beitragen, Energie und insbeson-
dere Gas einzusparen? Jeder Kubik-
meter Gas, der heute gespart wird,
steht im Winter 2022/2023 noch
zur Verfiigung. Insoweit macht es
viel Sinn, jetzt kurzfristig vor Ort
Mafnahmen einzuleiten, die den
kommunalen Energieverbrauch
senken.

Fliichtlingskrise, Coronakrise,
Ukrainekrise und jetzt Gaskrise: Wir
haben es auf der kommunalen Ebene
bisher immer geschafft. Wir werden
auch die Gaskrise meistern: Gemein-
sam und mit viel Solidaritdt. Genieen
Sie also die Sommerpause — sicher mit
einer gewissen Sorge, aber ohne Angst
und Verzweiflung.

Herzliche GriiRe aus Hannover!

Cra,

Thr
Dr.Jan Arning
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Was bedeutet ,,Digitales
Management eigentlich? Ein
Werkzeugkasten fiir Fiihrungs-
kréfte!"

Dozent*in: Dino André Schubert

14.09.22

Wirken mit Stimme - Stimm-
training (zweitdgig Prasenz und
Online)

Dozent*in: Jan Appel

15.09.22

Windenergie - Aktuelle 15.09.22
Entwicklungen und Recht-
sprechung

Dozent*in: Jens Wahlhduser 15.09.22

Grundlagen der ortlichen Rech-

nungspriifung in Niedersachsen
Dozent*in: Olaf Klostermann

Feuerwehren: Abrechnung von
Einsdtzen

Dozent*in: Tanja Potulski 19.09.22

Grundlagen der Gesprachs-
fiihrung
Dozent*in: Jan Appel

Konzessionsvergaben rechts-
sicher gestalten

Dozent*in: Martin Briick von
Oertzen, Lena Kreggenfeld

§ 64 NKomVG - Hybride
Videositzungen kommunaler
Gremien

Dozent*in: Stefan Wittkop

19.09.22

19.09.22

Typische Fehler beim Abschluss
stddtebaulicher Vertrdage
Dozent*in: Dr. J. Christian v.
Waldthausen

19.09.22

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Baurecht und Klimaschutz

- konkurrierende Bereiche?
Was konnen Kommunen auf
dem Weg zur Klimaneutralitat
beitragen?

Dozent*in: Tobias Rof3
Praxisbezogene Basisschulung

Vergaberecht - Modul 1
Dozent*in: Fabio Ruske

Alternative Beschaffungs-
modelle
Dozent*in: Janko Gef3ner

Einfiihrung in die kommunale
Straenbauférderung nach dem
Niedersdchsischen Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetze

- NGVFG

Dozent*in: Friedhelm Fischer

Zwangsgeld, Ersatzvornahme
und Unmittelbarer Zwang

- Vollstreckung von Verwal-
tungsakten nach dem NPOG
Dozent*in: Uwe Bee

Der Kampf um Talente im
offentlichen Dienst - Nach-
wuchskrifte erfolgreich
gewinnen und binden
Dozent*in: Daniel Herberg

Grundlagen des Zuwendungs-
rechts - Rechtsgrundlagen und
Grundbegriffe

Dozent*in: Corinna Tingelhoff

Priifung von (Gebiihren)-
Kalkulationen
Dozent*in: Thomas Kusyk

wissenstransfer

19.09.22

20.09.22

20.09.22

20.09.22

21.09.22

21.09.22

22.09.22

22.09.22

23.09.22

26.09.22

26.09.22
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Die Kommune als Zuwen-
dungsempfanger - Férdermittel
rechtssicher verwenden
Dozent*in: Corinna Tingelhoff

Kommunale Wohnbauprojekte:
Planungs-, vergabe- und ver-
tragsrechtliche Anforderungen
Dozent*in: Maximilian Dombert,
Janko Gefiner

Der elektronische Verwaltungs-
akt

Dozent*in: Dr. Patrick

Christian Otto

Die Betrachtung von Gebiihren-
haushalten unter umsatzsteu-
erlichen Aspekten (§ 2b UStG)
Dozent*in: Marcel van Marwick

Wegerechte und Leitungs-
fiihrungen

Dozent*in: Stefan Bischoff,
Corinna Durinke

Praxisbezogene Basisschulung
Vergaberecht - Modul 2
Dozent*in: Claudius Reich

Stellenbewertungen, wie geht
das? Ein Kompakteinstieg in
das Eingruppierungsrecht
Dozent*in: Detlef Schallhorn

Einfithrung in das Verwaltungs-
recht fiir Quereinsteiger*innen
- Modul 1: Grundlagen
Dozent*in: Manfred Nolte

Einfiihrung in das Verwaltungs-
recht fiir Quereinsteiger*innen
- Modul 2: Verwaltungshandeln
und Verwaltungsakt

Dozent*in: Manfred Nolte

Die rechtliche Stellung des
Schultrédgers
Dozent*in: Florian Schréder

Bauordnungsrecht fiir
Techniker*innen und Quer-
einsteiger*innen
Dozent*in: Sven Kreuter
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Keine Ruckkehr ins vordigitale Zeitalter —
Zur Notwendigkeit von Hybridsitzungen in den
Kommunen auch in der Post-Covid-Zeit

VON PROFESSOR DR. OLIVER JUNK UND ARKADIUSZ B. SZCZESNIAK

I. Einfiihrung

Von Gesundheitsgefahren durch die
COVID-19-Pandemie lesen wir tdglich
in den Medien. Aber wie steht es um die
Gesundheit unserer lokalen Demokra-
tien in der Pandemiezeit?

Die kommunale Gremienarbeit wurde
mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie
vor grofle Herausforderungen gestellt.
Die kommunale Praxis hat aber gezeigt,
dass Social Distancing und gesund-
heitlicher Schutz von ehrenamtlichen
Abgeordneten, Verwaltungsmitarbei-
tern und Hauptverwaltungsbeamten*
nicht zu einem Stillstand von Entschei-
dungen auf kommunaler Ebene gefiihrt
hat. Vielmehr haben die Kommunen
als Teil der staatlichen Exekutive einen
entscheidenden Beitragbei der Bewalti-
gung der COVID-19-Pandemie geleistet
und Handlungs- und Entscheidungsfa-
higkeit bewiesen.

Eilentscheidungen, Umlaufbe-
schliisse und Ferienausschiisse? sowie
Pairing-Abkommen der Politik hief3en
die ersten Reaktionen zur Aufrechter-
haltung des kommunalen Selbstver-
waltungsrechts, schnell abgeldst durch
den Ausbau von digitaler Gremienar-
beit. Alle Landesgesetzgeber haben
mittlerweile rechtliche Rahmenbe-
dingungen geschaffen, um digitale
Gremienarbeit auf kommunaler Ebene
in Pandemie-Zeiten zu ermoglichen.
Beispielsweise Niedersachsen durch
die Einfithrung des § 182 Niedersdch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) und Sachsen-Anhalt durch
den § 56a Kommunalverfassungsgesetz
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA).

1 Gender-Hinweis: Aus Griinden der besseren
Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
der Sprachformen mannlich, weiblich und divers
(m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeich-
nungen gelten gleichermafien fiir alle Geschlech-
ter.

2 Zutreffend Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 13.
3 Soin Bayern gem. Art. 32 Abs. 4 BayGO.

NST-N 4-2022

Professor Dr. Oliver Junk studierte von 1996 bis
2001 Rechtswissenschaften in Marburg/Lahn und
Bayreuth. Nach dem Ersten und Zweiten Juristischen
Staatsexamen (2001 und 2003) in Bayreuth machte
er zusatzlich einen Abschluss als Wirtschaftsjurist an
der Universitat Bayreuth (2005) und wurde mit einer
Arbeit zum Thema ,,Das Konnexitatsprinzip in der
Bayerischen Verfassung® (2006) promoviert.

Das Kommunalrecht kennt Prof. Dr. Oliver Junk auch
aus der Praxis. Von 2002 bis 2011 war er ehrenamt-
licher Stadtrat der Stadt Bayreuth, von 2011 bis 2021
Oberbiirgermeister der Stadt Goslar.

Seit Februar 2022 ist Prof. Dr. Oliver Junk mit der
Vertretungsprofessur fiir Verwaltungsrecht, Schwer-
punkt Kommunalrecht, an der Hochschule Harz beauftragt.

Hochschule Harz, Hochschule fiir angewandte Wissenschaften
Fachbereich Verwaltungswissenschaften

Domplatz 16, 38820 Halberstadt, Tel. 03943 659 400, E-Mail: ojunk@hs-harz.de

Verwaltungsfachwirt Arkadiusz B. Szczesniak wurde
1987 in Rybnik/ Polen geboren und lebt seit 1989 in
Goslar. Nach seiner Ausbildung zum Verwaltungs-
fachangestellten bei der Stadt Goslar hat er 2011 die
Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt erfolgreich
abgeschlossen.

Von 2013 bis Anfang 2022 war er im Stab des
Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Goslar tatig
und verantwortlich fiir kommunalrechtliche Grund-
satzangelegenheiten. Nebendienstlich unterrichtet
er Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungswirte
in den Fachern Kommunalrecht und Verwaltungsbe-
triebslehre.

Seit 1. Marz 2022 leitet er in der Samtgemeinde
Papenteich das Ordnungs- und Standesamt.

Samtgemeinde Papenteich
Ordnungs- und Standesamt

Hauptstr. 15, 38527 Meine, Tel. 05304 502-40, E-Mail: szczesniak@papenteich.de

In den Kommunen konnten deshalb  etablieren.* Warum auch nicht, hat doch
vielfdltige Erfahrungen im Umgangmit  die pandemiebedingt — zwangsliufig —
digitaler Gremienarbeit gesammeltwer-  fortschreitende Digitalisierung auch vor
den. Die anhaltende Pandemie stellt sich  videobasiertem Schulunterricht {iber
als Beschleuniger der Digitalisierung  den Vorlesungsbetrieb an Hochschulen
von kommunaler Gremienarbeit dar. bis hin zu Gottesdiensten keinen Halt
yHybridsitzung* heilt die Zauber-  gemacht.
formel. Trotz anfanglicher Bedenken
iberwiegen die Vorteile inzwischen

dermafRen, dass sich die Gesetzge- 4 vgl. Rundblick #003 vom 10.1.2022 ,,Kommunen
ber beeil Hvbridsi h sind dafiir verantwortlich, dass die Technik bei
er beeilen um Hybridsitzungen auc Online-Ratssitzungen funktioniert mit Verweis
nabhianei n Krisenzeiten rhaf auf eine diesbeziigliche gemeinsame Gesetzesi-
u“ abhd glgvo se K € t? daverhaft nitiative der CDU- und SPD-Landtagsfraktionen
fir kommunale Gremiensitzungen zu in Niedersachsen.
ALLGEMEINE VERWALTUNG 5

INHALT



Starken also hybride Sitzungen unsere
schwéchelnden lokalen Demokratien,
weil sie im verdnderten Informations-
zeitalter Transparenz im kommunalen
Willensbildungsprozess schaffen, neue
niederschwellige Zugdnge Lust auf
Kommunalpolitik machen und die Teil -
nahme an Sitzungen fiir Abgeordnete
und Offentlichkeit erheblich erleichtert
wird?s

Oder unterliegen sie vielmehr ver-
fassungsrechtlichen Bedenken, weil der
virtuelle Raum intransparent ist, Abge-
ordnete sich der Kontrolle der Offent-
lichkeit entziehen und der demokrati-
sche Willensbildungsprozess negativ
beeinflusst wird?

Der Beantwortung dieser Fragen
werden zundchst die Erfahrungs-
und Erkenntniswerte von Hybridsit-
zungen aus der kommunalen Praxis
vorangestellt:

Il. Die Hybridsitzung in der
kommunalen Praxis

Es klingt zundchst sehr attraktiv. Die
Hybridsitzung macht es moglich und
erleichtert die Arbeit in kommunalen
Gremien. Ein Teil der Abgeordneten
in Prasenz im Sitzungssaal, andere
per Video und Audio zugeschaltet aus
dem Urlaub, vom Arbeitsplatz im Biiro
oder vom heimischen Kiichentisch.
Doch derart gefasste demokratische
Entscheidungen erfordern technische
Infrastruktur.

1. Technische Grundausstattung

Hybridsitzungen stellen zundchst
Anforderungen an den Tagungsraum.
Dieser muss technisch nicht nur ermog-
lichen, dass der Redner fiir die digital
teilnehmenden Abgeordneten sichtbar
und hérbar wird. Vielmehr ist sicherzu-
stellen, dass fiir die Prasenzteilnehmer
alle digital teilnehmenden Kollegen
sowie alle Prasenzteilnehmer fiir die
zugeschalteten Abgeordneten wahrend
der gesamten Sitzungszeit sichtbar
sind.Damit bendtigt der Tagungsraum
einen Zugang zum Internet.®

5 So jedenfalls eine der Handlungsempfehlung im
Abschlussbericht der Enquetekommission zum
Thema ,Subsidiaritat und Partizipation. Zur
Starkung der (parlamentarischen) Demokratie im
foderalen System aus nordrhein-westfdlischer
Perspektive®, Landtag NRW, Drucksache 17/13750
vom 11.5.2021, S. 103.

6 Wenigstens 100 Mbit/Sek.
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Ferner ist PC-Hardware mit notwendi-
ger Videokonferenzsoftware, Beamer,
Leinwand, Mikrofonanlage und Kame-
ratechnik vorzuhalten. Technische
Voraussetzungen sind zudem auch an
die heimischen digitalen Zugange der
Abgeordneten zu stellen. Zu nennen
ist hier ein leistungsfdhiger Internet-
anschluss, Hardware mit Videokonfe-
renzsoftware?, Kamera und Mikrofon.

Im Hinblick auf Wahrung von Mit-
gliedschaftsrechten der Abgeordneten
ist die Kommune verpflichtet, in ihrem
Verantwortungsbereich die Voraus-
setzungen fUr eine uneingeschrankte
digitale Sitzungsteilnahme aller Abge-
ordneten flir die gesamte Dauer einer
Sitzung zu ermdglichen.®

Die technische Ausstattung im Sit-
zungsraum und im Hinblick auf die
Endgerdte der Abgeordneten muss
ermoglichen, dass jederzeit jeder Teil-
nehmende die weiteren Teilnehmenden
sehen kann.

Verbunden mit der Riicksichtnahme
auf das kommunale Selbstverwaltungs-
recht sollte in den Kommunen selbst
geregelt werden, welche konkreten
technischen Voraussetzungen fiir eine
digitale Teilnahme erforderlich sind. Die
mobile technische Grundausstattung
fiir die Abgeordneten muss aber von
der Kommune flr die Zeit der Legisla-
turperiode zur Verfligung gestellt, die
laufende Systemadministration von der
Verwaltung libernommen werden. Die
digitalen Teilnahmemdglichkeiten und
die Akzeptanz von hybriden Sitzungen
diirfen nicht vom Geldbeutel oder der
technischen Affinitdt der Abgeordneten
abhangig sein.

2. Schulungen

Soneuwie COVID-19 war fiir viele Abge-
ordnete und Verwaltungsmitarbeiter
der Umgang mit Videokonferenztechnik
und digitalen Gremiensitzungen. Positiv
festgehalten werden darf, dass durch
Schulungen und eine allgemeine hohe
Akzeptanz von Hybridsitzungen den
Abgeordneten wie Verwaltungsmitar-
beitern die erforderlichen Kompetenzen
schnell vermittelt werden konnten.

7 Standard-Videokonferenz-Software wie Zoom,
Teams, Webex, Google Meet, GoToMeeting und
dergl.

8 Vgl. dazu Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 17.

3. Fachliche Betreuung

Trotz theoretisch funktionierender
Technik und erfolgreichen Schulungen
zeigen die Praxiserfahrungen, dass fiir
die Hybridsitzungen der Sitzungsdienst
in den Kommunen professionalisiert
und fachlich qualifiziert werden muss.
Die bereit gestellte technische Infra-
struktur und die Nutzer bendtigen
wadhrend der Gremiensitzungen eine
permanent zur Verfligung stehende
fachliche Betreuung.

Aus der Praxis bekannte Probleme
vor und wdhrend der Sitzungen lauten
beispielsweise: Die Nutzer kommen
nicht ins digitale Meeting hinein, die
im Sitzungsraum fest verbaute Tech-
nikist nicht einsatzbereit, Kameras und
Mikrofone funktionieren nicht, Nutzer
,teilen“ versehentlich ihren Monitor.

Deshalb sollten Pldne fiir die Vorsit-
zenden bereit liegen, um schnell Ant-
worten bei einem Ausfall von Internet,
Kameras oder Mikrofonen sowie Pro-
blemen bei der Zuschaltung geben zu
kénnen.

4. Nutzerverhalten

Die Praxis beweist, dass sich Hybrid-
sitzungen von Prdsenzsitzungen ohne
Social Distancing und Maskenpflicht
unterscheiden. Es sind Asymmetrien
bei der Diskussionsbeteiligung zwi-
schen Anwesenden und Zugeschal-
teten wahrnehmbar. Diskussionen
verlaufen zumeist disziplinierter und
zielgerichteter. Die Sitzungsdynamik
ist kontrollierter, aber die Spontanitat
inklusiver produktiver Missgriffe und
Ausrutscher, scheint zu entfallen.®

Deutlich fallt auf, dass sich schwarze
Kacheln als ,,echte Hingucker* erwie-
sen haben. Denn die Mehrheit der
zugeschalteten Abgeordneten nehmen
— trotz gegebener technischer Moglich-
keiten — mit ausgeschaltetem Mikrofon
und abgestellter Kamera teil. Zu sehen
sind diese Abgeordneten von Kollegen
wie auch der Offentlichkeit nur als
,,schwarze Kachel“.

Diese Beobachtung deckt sich auch
mit der Selbsterkenntnis der Abgeord-

9 Zutreffend fiir Sitzungen wissenschaftlicher
Gremien: Wagner in: Kortmann/Schulze (Hrsg.),
Jenseits von Corona, Unsere Welt nach der Pan-
demie — Perspektiven aus der Wissenschaft, 2020,
S. 235.
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neten. Zur Vorbereitung dieses Bei-
trages wurden durch die Autoren drei
ehrenamtliche Abgeordnete der Stadt
Goslar im Alter zwischen 30 und 65
Jahren aus verschiedenen Fraktionen
zu den Erfahrungen mit hybrider Gre-
mienarbeit in der Stadt Goslar befragt.*

Die Befragten hatten sich zundchst
selbst auf einer Skala von eins bis zehn
hinsichtlich ihrer digitalen Kompe-
tenz einzustufen. Es erfolgten jeweils
mittlere Bewertungen der eigenen
Digitalkompetenz, absteigend mit dem
Lebensalter. Die Teilnahme an Sitzun-
gen erfolgte nach Eigeneinschdtzung
zu etwa 25 Prozent digital und 75 Pro-
zent in Prdsenz. Zu den Griinden flr
die digitale Teilnahme wurde iiberwie-
gend mit der Zeitersparnis fiir An- und
Abfahrt argumentiert. Die Zuschaltung
erfolgte gleichgewichtet vom Heim-
bzw. Betriebsarbeitsplatz. Die Chance
zur digitalen Teilnahme wurde {iber-
wiegend sehr positiv bewertet. Auch
die Moglichkeit zur Teilnahme aus
grofler Entfernung, wahrend Dienst-
reisen oder Urlauben, wurde positiv
genannt. Als durchweg problematisch
wurde das Fehlen der persénlichen
Abstimmung untereinander (Gestik,
Mimik, Kopfschiitteln und Blickkon-
takt) angesprochen.

Eine der Kernfragen bezog sich auf
die Abschaltung der Kameras. Kon-
kret wurde gefragt, ob die ,,schwarze
Kachel“ die Moglichkeit erdffnet, auch
parallel zur Gremiensitzung ,,andere
Arbeiten“ zu erledigen. Die Antwor-
ten waren differenziert. Wahrend ein
Abgeordneter die Kamera regelma-
Rig ausschaltet, ldsst ein anderer der
befragten Abgeordneten die Kamera
dauerhaft an, auch wenn er in Prasenz
teilnimmt. Dies tue er, wie er argumen-
tiert, damit auch die Teilnehmenden in
der Videokonferenz seine Reaktionen
besser erfassen.

Beobachtungen aus der Praxis wie
Selbsterkenntnis der Betroffenen

10 Strukturierte schriftliche Interviews vom 11. Januar
2022. U. a. wurden folgende Fragen gestellt:
,Haben Sie die erforderliche technische Infra-
struktur daheim oder am Arbeitsplatz? Nehmen
Sie digital an den Sitzungen eher von daheim oder
vom Arbeitsplatz teil? Schalten Sie bei digitaler
Teilnahme regelméig ihre Kamera aus? Wenn
ja, warum? Nutzen Sie bei digitaler Teilnahme
an Gremiensitzungen die Zeit parallel fiir andere
Arbeiten bzw. Nebentatigkeiten?*.
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belegen damit, dass hybride Sitzungen
die aktive und sichtbare Teilnahme
der Abgeordneten am Sitzungs-
geschehen reduziert. Abgeordneten
und der Offentlichkeit werden durch die
,,schwarze Kachel“ Moglichkeiten ent-
zogen, Reaktionen auf den Sitzungsver-
lauf und Redebeitrage der Abgeordneten
wahrzunehmen. Selbst beim Abstim-
mungsverhalten wird das Handzeichen
in vielen Fallen ausschlielich iiber
,,Daumen up Emoji“ vor der schwarzen
Kachel angezeigt.

Ill. Die Hybridsitzung
im Lichte des
Verfassungsrechts

1. Demokratische und rechts-
staatliche Erfordernisse

Hybride Sitzungsformen flir kommu-
nalrechtliche Gremien unterliegen ver-
schiedenen (verfassungs-) rechtlichen
Fragestellungen. Diese betreffen die
Mitgliedschaftsrechte und Persénlich-
keitsrechte der Abgeordneten, das Recht
der informationellen Selbstbestimmung
der Abgeordneten, die Funktionsfahig-
keit des Vertretungsorgans im Allgemei-
nen, das Thema Datenschutz, die Sicher-
stellung von geheimen Abstimmungen,
die Gewdhrleistung des Geheimhal-
tungsprinzips, die Sicherstellung und
die Priifung von Mitwirkungsverboten
sowie die Identitdtsfeststellung der Teil -
nehmenden und Anforderungen an die
ordnungsgemane Sitzungsleitung.**
Dieser Beitrag konzentriert sich allein
auf die Vereinbarkeit der Hybridsitzun-
gen mit dem Offentlichkeitsprinzip.

2. Gewadbhrleistung des
Offentlichkeitsprinzips

Das Offentlichkeitsprinzip stellt eine
Ausprdgung des Demokratie- (Art. 20
Abs. 2 S.2 GG i. V. m. Art. 28 Abs. 1 GG

11 Vgl. dazu etwa: Gern/Briining, Deutsches Kom-
munalrecht, 4. Auflage, 2018, S. 310 ff, Rn. 618
ff; Parlamentarischer Beratungs- und Gutachter-
dienst, Landtag NRW, Digitale Gremiensitzungen in
Kommunen, 16.8.2021; Brenner, Rechtsgutachten
zur Frage der rechtssicheren Umsetzung des
Offentlichkeitsgrundsatzes nach § 40 ThirKO,
S. 3; Nds. Ministerium fiir Inneres und Sport,
Auslegungshinweise zu § 182 Abs. 1 bis NKomVG,
11.12.2022; Wittkop, Anwendungsfragen zu § 182
Abs. 2 und 3 des Niedersachsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes, NST-N1-2021, S. 8 ff,;
Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 17, Weidemann,
Von der Saal6ffentlichkeit zur Mediendffentlichkeit
— Sitzungsoffentlichkeit von Ratssitzungen im
Wandel, Komm)jur 2017, 281, 284.

und Art. 2 GG) und des Rechtsstaats-
prinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) dar und ist
tragender Grundsatz des Kommunal-
rechts.”? Das Demokratiegebot pragt mit
anderen Worten das Bild der kommu-
nalen Selbstverwaltung.’* Schon damit
kommt zum Ausdruck, dass Sinn und
Funktion des Offentlichkeitsprinzips
vielschichtig sind.

Es soll zundchst sicherstellen, dass
die Biirger sich liber die Tatigkeit ihrer
kommunalen Vertreter unmittelbar
selbst informieren kénnen. Dies gilt
nicht nur fiir die Abstimmung selbst,
sondern der gesamte Meinungs- und
Willensbildungsprozess in der Ver-
tretung muss durchsichtig und nach-
vollziehbar nach auflen sein.’* Das
Offentlichkeitsprinzip erméglicht
damit Transparenz und Kontrolle. Es
soll weiterhin die unzuldssige, demo-
kratisch nicht legitimierte Einwirkung
personlicher Beziehungen, Einfliisse
und Interessen auf die Vertretung von
auflen verhindern und ist mithin eine
notwendige Bedingung fiir die auf Recht
und Gesetz beruhende sachorientierte
Arbeit der Vertretung.’

Dartiber hinaus sollen die Blirger
zu Mitwirkung an der kommunalen
Selbstverwaltung angeregt sowie das
Vertrauen in kommunale Vertretungen
gestdrkt werden.'

Offentlichkeit ist elementarer
Bestandteil der Demokratie. Deshalb
ist dem Offentlichkeitsprinzip auch
auf kommunaler Ebene zu umfassender
Wirksamkeit zu verhelfen.'”

a. Demokratische Willensbildung
Das Demokratieprinzip verlangt, dass
die Willensbildung in den Kommu-

12 Lange, Kommunalrecht, 2. Auflage, 2019, S. 391 f,,
Rn. 56; Gern/Briining, Deutsches Kommunalrecht,
4. Auflage, 2018, S. 309, Rn. 614; Parlamenta-
rischer Beratungs- und Gutachterdienst, Landtag
NRW, Digitale Gremiensitzungen in Kommunen,
16.08.2021, S. 8; Katz, NVwZ, 2020, 1076 (1076);
Brenner, Rechtsgutachten zur Frage der rechtssi-
cheren Umsetzung des Offentlichkeitsgrundsatzes
nach § 40 Thirko, S. 3.

13 BVerGE 91, 228 (244).

14 Grunke, Das Prinzip der Offentlichkeit der Sitzungen
— ein Grundsatz kommunaler Demokratie, S. 1.

15 Grunke, a.a.0, m. w. N.

16 Brenner, Rechtsgutachten zur Frage der rechtssi-
cheren Umsetzung des Offentlichkeitsgrundsatzes
nach § 40 ThirkO, S. 3; Grunke, Das Prinzip der
Offentlichkeit der Sitzungen —Grundsatz kommu-
naler Demokratie, S. 1.

17 Brenner, Rechtsgutachten zur Frage der rechtssi-
cheren Umsetzung des Offentlichkeitsgrundsatzes
nach § 40 ThirkO, S. 4.
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nalvertretungsorgangen demokra-
tischen Grundsdtzen entspricht. Nach
der Information kommt die wichtigste
Etappe im demokratischen Prozess:
Meinungsbildung, Debattieren, Strei-
ten, Aushandeln, Deliberation. Unab-
dingbarer Bestandteil ist der freie und
offene Diskurs. Das 6ffentliche Forum
flir Rede und Gegenrede gilt nicht nur
fiir Parlamente in Bund und Landern,
sondern auch fiir die kommunale Ebene.

Dabei war die Prdsenzsitzung flr
kollegiale Reprdsentativorgane tradi-
tionelles und tragendes Fundament.

Nur durch gleichzeitige Anwesenheit
hat jeder Abgeordnete die Moglich-
keit, gleichermafen wirksam an der
Willensbildung des Kollegialorgans
teilzunehmen.

Sein Recht besteht darin, nicht nur
an der Abstimmung, sondern insbeson-
dere auch an der Entscheidungsfindung
und Willensbildung mitzuwirken. Diese
setzt mehr voraus als eine gleichbe-
rechtigte Abstimmung. Die Entschei-
dung ist vielmehr Abschluss eines
Beratungsprozesses. Und dieser stellt
eine notwendige Voraussetzung fiir die
fehlerfreie Willensbildung der Abgeord-
neten dar und sichert ein bestmogliches
Ergebnis.’®

Eine Abstimmung in der Vertretung
ohne vorherige Aussprache stellt des-
halb regelmdRig einen Verstof} gegen
das Offentlichkeitsprinzip dar. Der Ver-
weis darauf, dass eine Debatte in einem
vorberatenden Ausschuss gefiihrt wor-
den ist, bleibt unzuldssig.’ Zu dieser
Beratung gehoren nicht nur Wortbei-
trage. Auch Gestik und Mimik, spontane
Reaktionen, Zwischenfragen, Applaus
und Widerspruch beeinflussen den Mei-
nungsbildungsprozess im Kollektiv.2°

Damit ist der Frage nachzugehen, ob
sich der Beratungsprozess einer Hyb-
ridsitzung von der Prasenzsitzung der-
art unterscheidet, dass der demokrati-
sche Willensbildungsprozess unzuldssig
beeinflusst wird. Zugespitzt formuliert

18 Wacker, NVwZ 2020, 922 (923).

19 Grunke, Das Prinzip der Offentlichkeit der Sit-
zungen — ein Grundsatz kommunaler Demokratie,
S. 2.

20 Wacker, NVwWZ 2020, 922 (923); Michl, Stellung-
nahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften,
Drucksache 19/2243, Landtag Schleswig-Holstein,
2. August 2020, S. 6 f.
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ist Antwort darauf zu geben, ob es einer
Hybridsitzung im Gegensatz zu einer
klassischen Prdsenzsitzung gelingen
kann, die ungezwungene, freimiitige
und in aller Offenheit verlaufende Wil -
lensbildung aller Mitglieder der Vertre-
tung zu beeinflussen.

aa. Einschréinkung der freien Rede

Das Recht auf die freie Rede hat wich-
tige Bedeutung fiir die demokratische
Ordnung.

Gerade die Beratung und Entschei-
dungsfindung in kommunalen Gremien
lebt vom unmittelbaren Austausch, der
offentlichen Aussprache und der Inter-
aktion der Teilnehmer.*

Im Hinblick auf Anspriiche von Rund-
funkveranstaltern zu Videoaufzeich-
nungen von Gemeinderatssitzungen
zu Sendezwecken wurde diskutiert, ob
dies zu unzuldssigen Beschrankungen
von Abgeordneten fithren kdnne, weil
sie ihre Spontanitdt verloren.>?

Dazu ist zundchst festzuhalten, dass
die Hybridsitzung nicht zu Aufzeich-
nungen der Wortbeitrage zwingt. Fer-
ner vermag die Kamera- oder Mikro-
fontechnik nicht — oder jedenfalls im
Smartphone-Zeitalter nicht mehr — zu
Hemmungen bei Wortbeitrdgen fiihren.
Fiir den Redner im Saal ist allein sicher-
zustellen, dass von der Ubertragung ins
Netz keine Stérungen ausgehen.?

Auch die Teilnahme einer denkbar
grofRen Offentlichkeit im weltweiten
Netz im Gegensatz zu einer kleinen
lokalen Offentlichkeit bei Prisenz-
sitzung stellt keine unzuldssige Ein-
schrankung der fiir den demokratischen
Willensbildungsprozess notwendigen
freien Rede dar. Der Abgeordnete hat
die mit seiner Funktion verbundenen
Anspriiche der Offentlichkeit zu erfiillen
und dabei auch die Sichtbarkeit seiner
Beitrdge im Internet zu dulden. Er ist
Inhaber eines 6ffentlichen Amtes, iibt
damit im Rahmen 6ffentlicher Sitzung
hoheitliche Gewalt aus. Damit hat er
nicht nur mit der Beobachtung der

21 Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 16.

22 VG Saarlouis, Veréffentlichung von Videoaufnah-
men einer Gemeinderatssitzung, KommJur 2011,
179, 184.

23 Zur Stérung von Sitzungen durch Bildaufnah-
men Weidemann, Von der Saal6ffentlichkeit zur
Mediendffentlichkeit — Sitzungsoéffentlichkeit von
Ratssitzungen im Wandel, Komm)Jur 2017, 281, 282
m. w. N.

Offentlichkeit zu rechnen, sondern hat
sich dieser gerade ganz aktiv zu stellen.
Damit hat der Abgeordnete die
Pflicht, auf Verdnderungen der Medien-
landschaft und Anspriiche der Offent-
lichkeit auf Informationen Riicksicht
zu nehmen und darf sich dem ebenso
wenig entziehen, wie Parlamentarier in
Bund und Landern. Dabei stellt auch die
Grofe der Kommune und des Vertre-
tungsgremiums keinen differenzierten
Bewertungsmafstab dar.

Es gibt keinen Rechtsanspruch, sich
einer ,,zu grofRen Offentlichkeit“ zu ent-
ziehen und nur durch eine beschrdnkte
lokale und analoge Offentlichkeit kon-
trolliert zu werden.

Ob Redebeitrdge weniger rhetorisch
begabten Abgeordneten tatsdchlich
leichter fallen, wenn sie ,nur® vor
ihren Kollegen, Verwaltungsmitarbei-
tern, Hauptverwaltungsbeamten und
einer kleinen Zuschauerzahl im Sit-
zungsraum gehalten werden anstelle
eines Wortbeitrages, der im geschiitz-
ten Bereich zu Hause in eine Kamera
gesprochen wird, darf an dieser Stelle
wenigstens als Frage formuliert werden.

Von Hybridsitzungen jedenfalls
gehen keine derartigen psychologischen
Hemmnisse aus, die das Recht der freien
Rede und damit den Willensbildungs-
prozesse negativ beeinflussen.

bb. Beschrdnkung durch eine verdnderte
Sitzungsdynamik

Der Informationsfluss zu den Abge-
ordneten, die Sitzungskultur und
die Sitzungsdynamik haben Ein-
fluss auf den demokratischen
Willensbildungsprozess.

Wie beschrieben?* sind im Hinblick
auf die Sitzungsdynamik Unterschiede
zwischen Prdsenzsitzung und Hyb-
ridsitzung festzuhalten. So wie sich
Offentlichkeit und Informationsauf-
nahme verdndern, diirfen sich aber
grundsatzlich auch Gremiensitzungen
verandern. Fraglich ist nur, ob in den
demokratischen Willensbildungspro-
zess unzuldssig eingegriffen wird.

Die sich verdndernde Diskussions-
kultur Giber zugeschaltete Abgeordnete
flihrt zu einer neuen Sitzungskultur in
den Gremien. Die Interaktion inner-

24 Dazu oben (Il. 4.).
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halb der Gruppen und Fraktionen, wie
auch zum politischen Wettbewerber,
dauert langer, ist komplexer. Die Hyb-
ridsitzung macht aber auch das nicht
unmoglich. Alles das, was man bisher
durch das Zuschieben eines kleinen
Zettels oder einer kurzen informellen
Abstimmung vor dem Sitzungsraum
erledigen konnte, funktioniert — muta-
tis mutandis — in Zukunft {iber Whats-
App-Gruppen oder Chat-Funktionen.

Durch Hybridsitzungen wird der per-
sonliche Austausch, vertrauensbildende
Mafnahmen im Vorfeld oder im Nach-
gang zu Sitzungen, nicht abgeschafft.
Uberhaupt verhindert die Méglichkeit
einer Hybridsitzung nicht die person-
liche Teilnahme.

Es ist nicht ersichtlich, warum es
durch die verdnderte Sitzungsdynamik
und durch eine verdnderte Sitzungs-
kultur zu Médngeln im Willensbildungs-
prozess kommen soll. Dieser verdndert
sich, verschlechtert aber keine Ent-
scheidungsqualitdt und stellt auch kein
Risiko fiir die Konsensbildung dar.

Im Gegensatz zu den Parlamenten
zeichnen sich die Meinungsbildungs-
prozesse auf kommunaler Ebene noch
iiberwiegend dadurch aus, dass nicht
nur auf den Applaus der Offentlichkeit
geschielt wird. Nicht alle Entscheidun-
gen sind bereits vor der Sitzung von den
Mehrheitsfraktionen fest vereinbart.
Die Herstellung von Politik (Hinter-
biihne) und Darstellung der Politischen
(Vorderbiihne)?® sind in der lokalen
Demokratie weit weniger stark getrennt.
Das macht kommunale Selbstverwal-
tung attraktiv und lebendig, denn der
Meinungsbildungsprozess durch die
Debatte wird ganz unmittelbar erlebbar
und wahrnehmbar. Auch diesbeziiglich
ist festzuhalten, dass die Hybridsitzung
nur positive Veranderungen schafft,
weil der Kreis der Teilhabenden an die-
sem Prozess vergrofiert wird.

cc. Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten,
dass die Hybridsitzung den Meinungs-
bildungsprozess, die Debattenkultur
und die Sitzungsdynamik verdndern
wird. Sie stellt aber gerade keinen

25 Dazu: Esther Konieczny, Gipfel-Krisen-Konfe-
renzen, 2014, S. 54.
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unzuldssigen Eingriff in den durch
das Grundgesetz geschiitzten demo-
kratischen Willensbildungsprozess
dar. Die Abgeordneten haben deshalb
auch nicht der Frage nachzugehen,
an welcher Stelle die klassische Prd-
senzsitzung Entscheidungsfindungen
erleichtert, sondern die Pflicht dariiber
nachzudenken, welche anderen und
zusdtzlichen Kommunikationsschritte
im Rahmen des politisches Diskurses
und der Debatte bis zu einer gemein-
samen Entscheidung im Rahmen einer
Hybridsitzung in Zukunft zu tun sind.

b. Kontrolle der Abgeordneten und
Partizipation der Biirgerschaft

Damit ist zu bewerten, ob die Hybridsit-
zungen die Kontrolle der Abgeordneten
un die Partizipation der Biirgerschaft
unzuldssig einschrdnken.

Das Offentlichkeitsprinzip unterwirft
als weiteren Aspekt die kommunalen
Vertretungen der allgemeinen 6ffent-
lichen Kontrolle und sorgt flir Transpa-
renz. Diese wird zuerst durch die orts-
ibliche Bekanntmachung der Sitzung
sichergestellt. Dazu kommt die 6ffent-
liche Bekanntmachung der in nichtof-
fentlicher Sitzung gefassten Beschliisse
sowie die Einsicht in die Niederschriften
iber 6ffentliche Verhandlungen.

Insbesondere ist der &ffentliche
Zugang zu den Sitzungen zu gewdhr-
leisten (Saal6ffentlichkeit). Wahrend
der gesamten Dauer der Sitzung muss
fir jeden ein ungehinderter Zugang
zum Sitzungsraum moglich gemacht
werden.?¢

Fir die Hybridsitzung bedeutet
dies, dass als neues Erfordernis die
digitalen Zugangsdaten der Sitzung —
eines Livestreams?’ — im Rahmen der
offentlichen Bekanntmachung kund-
getan werden miissen. Nur so kénnen
Biirgerinnen und Biirger digital an der
Sitzung teilnehmen. Von Bedeutung
ist die technische Trennung zwischen
Abgeordneten und Zuschauern. Dies
stellt sicher, dass rechtsfehlerfrei die
Nichtoffentlichkeit hergestellt wer-
den kann und die Vertraulichkeit von

26 Dazu: Lange, Kommunalrecht, 2. Auflage, 2019, S.
392, Rn. 57; Gern/Briining, Deutsches Kommunal-
recht, 4. Auflage, 2018, S. 310, Rn. 615; Grunke,
Das Prinzip der Offentlichkeit der Sitzungen — ein
Grundsatz kommunaler Demokratie, S. 5.

27 Z. B. Uber die Plattform YouTube.

nichtéffentlichen Sitzungsinhalten
gewahrt bleibt.

Das Offentlichkeitsprinzip verlangt
aber mehr als den reinen Zugang zu
einer Sitzung.

Vielmehr muss der kollektive und
dynamische Meinungs-, Willensbil-
dungs-, Beratungs- und Entschei-
dungsfindungsprozess der Vertretung
durchsichtig, verfolgbar und erlebbar
sein.

Die Meinungs- und Willensbildung
entsteht durch den Diskurs, die politi-
sche Auseinandersetzung. Sie entsteht
durch Sitzungsinteraktion, durch Rede
und Gegenrede, aber auch durch AuRe-
rungen wie Beifall, Unmut, Missfal-
lensbekundungen, Zwischenrufe und
dergleichen. Gerade diese erfolgen in
Kollektivorgangen in der Auseinan-
dersetzung, machen diese geradezu
aus und entstehen spontan.

Und dieser Prozess — die gesamte
verbale und nonverbale Sitzungsinter-
kation — muss jederzeit durchsichtig
und nachvollziehbar fiir die Offentlich-
keit sein.?® Nur so haben Biirgerinnen
und Biirger die Moglichkeit, unmittel-
bar unterrichtet zu werden und sich
ein transparentes Bild {iber die Arbeit
ihrer kommunalen Vertretungsorgane
verschaffen zu kénnen.?® Dies ist not-
wendige Bedingung, um aus unmit-
telbarem Erleben und unmittelbarer
Kenntnis Vorgange und Beschliisse
kontrollieren und beurteilen zu kén-
nen und politische Zusammenhange zu
erkennen. Und daraus sollte dann eine
eigene politische Meinung entstehen
kénnen. Nur durch die unmittelbare
Teilhabe an dem Willens- und Mei-
nungsbildungsprozess der Vertretung
kann die Arbeit und die Haltung der
einzelnen Abgeordneten selbst und
direkt beurteilt werden.?°

Dies ist Basis fiir Vertrauen in lokale
Demokratie, weckt Interesse an kom-
munaler Selbstverwaltung, ermdog-
licht Partizipation und ist Teil einer

28 Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 16; Brenner,
Rechtsgutachten zur Frage der rechtssicheren
Umsetzung des Offentlichkeitsgrundsatzes nach
§ 40 ThiirKO, S. 3; BGH, Urteil vom 23.4.2015 = IlI
ZR 195/14.

29 Katz, NVwZ 2020, 1076 (1077); OVG Saarland,
Urteil vom 22.4.1993, Az.: 1 R 35/91.

30 Vgl. dazu: OVG Miinster, Urteil v. 7.10.2020 — 15
A 2750/18; BeckRS 2020, 27709.
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Wahlentscheidung bei den ndchsten
Kommunalwahlen.3*

Festzuhalten ist, dass sich dieses
Transparenzprinzip traditionell auf
das Bild der ,,Saal6ffentlichkeit* kon-
zentriert; die Offentlichkeit und Vertre-
tung begegnen sich in einem Raum. Es
ist keine iberraschende Feststellung,
dass nur ein kleiner Teil der Bevolke-
rung die Moglichkeit wahrnimmt, der
Sitzung der Vertretung unmittelbar bei-
zuwohnen. Deshalb haben die Medien
traditionell eine sehr wichtige Rolle
gespielt, die Offentlichkeit herzustellen.
Auf kommunaler Ebene war die Lokal-
zeitung wichtigste Informationsquelle
fiir die Blirgerschaft. Das Informations-
verhalten und die Nutzung von Infor-
mationsquellen haben sich allerdings
in der jiingsten Vergangenheit drama-
tisch verdndert. Das hangt gewiss auch
damit zusammen, dass sich die Medien-
landschaft selbst verdndert hat. Die
klassische Lokalzeitung, die umfang-
reich tber Sitzungen der Ortsrate, der
Gemeinde- und Stadtrdte sowie der
Kreisrdte berichtet, hat heute weniger
Prdsenz.3? Aber selbst an den Orten,
wo es noch Lokalzeitungen gibt, wird
sie weniger und weniger gelesen, ins-
besondere von jungen Menschen. Und
kritisch bleibt zu konstatieren, dass die
Medien immer nur fiir eine mittelbare
Information der Bevolkerung sorgen,
die zudem durch subjektive Auswahl
und Begrenzung der prasentierten The-
men gekennzeichnet ist.33

Biirgerinnen und Biirger informieren
sich heute anders. Nicht nur die Kom-
munikation, sondern auch die Informa-
tionsbeschaffung hat sich gewandelt.
Technische Entwicklungen und soziale
Netzwerke haben neue Moglichkei-
ten zur Informationsgewinnung und
Informationsverarbeitung geschaffen,
die insbesondere von jungen Menschen
genutzt werden.

31 Gern/Briining, Deutsches Kommunalrecht, 4.
Auflage, 2018, S. 314, Rn. 629; Grunke, Das Prinzip
der Offentlichkeit der Sitzungen — ein Grundsatz
kommunaler Demokratie, S. 1; VGH Mannheim,
BeckRS 2015, 50159.

32 Dazu: ,Zeitungssterben bedroht lokale Demokra-
tie“, KOMMUNAL. vom 7.11.2018;

33 Zutreffend Weidemann, Von der Saaloffentlichkeit
zur Medienoffentlichkeit — Sitzungsoffentlichkeit
von Ratssitzungen im Wandel, KommJur 2017, 281,
282.
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An dieser Stelle darf damit festgehal-
ten werden, dass die Hybridsitzung die
Kontrollméglichkeiten der Offentlich-
keit verbessert, die Transparenzfunk-
tion verstdrkt und auch Partizipations-
moglichkeiten erhoht werden.

¢. Rechtsfolgen bei VerstoB3 gegen das
Offentlichkeitsprinzip

Wegen der grofen Bedeutung des
Demokratieprinzips fithren Verstéfle
gegen den Grundsatz der Offentlichkeit
jedenfalls zur Rechtswidrigkeit, nach
wohl iberwiegender Meinung zur Nich-
tigkeit der gefassten Ratsbeschliisse.?
Der Verstof3 stellt mithin eine schwer-
wiegende Verfahrensverletzung dar.

3. Vereinbarkeit der Hybridsitzung
mit dem Offentlichkeitsprinzip

Wie herausgearbeitet starken Hybrid-
sitzungen die Kontrollmoglichkeiten
der Biirgerschaft und die Transparenz
der kommunalen Gremiensitzungen.
Auch die Teilhabemoglichkeit der
Offentlichkeit wird verbessert.3>

Die Hybridsitzung schafft eine der
Prdsenzsitzung vergleichbare Situa-
tion und sie gewdhrleistet den Zugang
zur Sitzung fiir Jedermann. Das gilt fiir
netzaffine Menschen wie auch fiir die
Menschen, die diesen Formaten nichts
abgewinnen kdnnen oder wollen. Jeden-
falls wird die Barriere, an Sitzungen
teilzuhaben zu konnen, kleiner. Damit
werden Transparenz und Kontrollmog-
lichkeiten gesteigert. Der digitale Raum
kennt keine Teilnehmergrenzen 3¢ Des-
halb wird durch die Hybridsitzung auch
die — rechtlich zuldssige — Begrenzung
der Zuschauerzahl3? aufgehoben. Mit-
hilfe der Technik kénnen auch die Biir-
ger das Sitzungsgeschehen verfolgen,
die zum Zeitpunkt der Sitzung vor Ort
verhindert oder dauerhaft immobil
sind.3®

34 Vgl. Lange, Kommunalrecht, 2. Auflage, 2019, S.
409, Rn. 91 m. w. N.; Brenner, Rechtsgutachten
zur Frage der rechtssicheren Umsetzung des
Offentlichkeitsgrundsatzes nach § 40 ThiirkO, S.
5.; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 12.07.2018- 15
K 5404/15 — , juris Rn. 56 m. W. N.

35 Dazu oben....

36 Liick, Brandenburgische kommunale Notlagenver-
ordnung (BbgkomNotV) — SARS-CoV-2-bedingte
und befristete Ausnahme oder Beginn der Digitali-
sierung kommunaler Entscheidungsprozesse?, LKV
5/2020, S. 207.

37 Dazu umfassend: Gern/Briining, Deutsches Kom-
munalrecht, 4. Auflage, 2018, S. 310, Rn. 616.

38 Liick, Brandenburgische kommunale Notlagenver-
ordnung (BbgkomNotV) — SARS-CoV-2-bedingte
und befristete Ausnahme oder Beginn der Digitali-
sierung kommunaler Entscheidungsprozesse?, LKV
5/2020, S. 208.

Eine unzuldssige Einschrankung des
Offentlichkeitsprinzips stellt es nicht
dar, dass liber den Kameraausschnitt
nicht ein ,,Vollbild“ des Abgeordneten
ibertragen wird. Mit Verweis auf die
klassische Prasenzsitzung darf ange-
merkt werden, dass auch hier — je nach
Bestuhlung und GroRe des Sitzungs-
raumes — nicht jeder Abgeordnete fiir
Zuschauer oder Kollegen vollumfang-
lich erkennbar und wahrnehmbar ist.

Entscheidend ist, dass der Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess der
Abgeordneten untereinander durch die
Hybridsitzung moéglich gemacht wird.
Denn bei Einhaltung der technischen
Vorgaben kénnen sich die Abgeordne-
ten von allen Teilnehmern permanent
visuelle Eindriicke verschaffen.

Wie beschrieben hat sich die Art und
Weise der offentlichen Meinungs-
bildung in den vergangenen Jahren
dramatisch gedndert. Das 6ffentliche
Bild der ehrenamtlichen Abgeordneten
und des Hauptverwaltungsbeamten
ist heute weit weniger gepragt von der
Berichterstattung der Lokalzeitung
iiber Wortbeitrage und Abstimmungs-
verhalten in Gremiensitzung, sondern
vielmehr Giber unmittelbares Erleben in
Social-Media-Kandlen.

So ist etwa die ,,Saaloffentlichkeit 39
kein Verfassungsrecht, sondern eine
Vorgabe aus dem Verfassungsrecht im
Hinblick auf das zu gewdhrleistende
Offentlichkeitsprinzip. Mit Blick auf
Ausgestaltung und Form ist dieses nicht
bis ins kleinste Detail festgeschrie-
ben, sondern durchaus Modifikatio-
nen und Interpretationen zugdnglich.
Die Hybridsitzung stellt eine verfas-
sungsgemadfle Interpretation eines
gesellschaftlichen wie technischen
Fortentwicklungen unterliegenden
Begriffsverstindnisses des Offentlich-
keitsprinzips im Kommunalrecht dar.4°

4. Verstof3 der ,,schwarzen
Kachel" gegen das
Offentlichkeitsprinzip

Die Hybridsitzung selbst stellt aber
das Offentlichkeitsprinzip nicht per se
sicher. Es sind vielmehr Anforderungen

39 Dazu oben unter (lll. 2. b.).

40 Brenner, Rechtsgutachten zur Frage der rechtssi-
cheren Umsetzung des Offentlichkeitsgrundsatzes
nach § 40 Thirko, S. 3.
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an die Durchfihrung von Hybridsit-
zungen zu stellen.

Wie herausgearbeitet, dient das
Offentlichkeitsprinzip nicht nur der Ver-
folgung der Wortbeitrdge des jeweiligen
Redners durch die Zuschauer. Deshalb ist
esnicht ausreichend, dass die Wahrneh-
mung der Offentlichkeit auf den Bildaus-
schnitt eines einzelnen Abgeordneten,
etwa des Redners, beschrankt ist. Viel-
mehr muss die Moglichkeit der Wahr-
nehmung aller verbalen und nonverba-
len Interaktionen bestehen. Es missen
also audiovisuelle Darstellungsformen
gewdhlt werden, die Wortbeitrdge und
Reaktionen gleichermafen sichtbar und
nicht nur hérbar machen.

Reine Audiokonferenzen stellen einen
VerstoR gegen das Offentlichkeitsprin-
zip dar. Sie kommen der Prasenzsitzung
deshalb nicht nahe, weil Mimik, Gestik
und Verstehen nicht ibertragen und
wahrnehmbar werden.** Soll aber die
Hybridsitzung als rechtmadflige Ver-
fahrensform anerkannt werden, darf sie
sich nicht in der Praxis als Audiokonfe-
renz darstellen, sich gleichsam nur als
Hybridsitzung tarnen.

Exakt das ist aber mit Blick auf die
Praxis und die Selbsterkenntnis der
Abgeordneten®? regelmafig der Fall.
Denn die digital zugeschalteten Abge-
ordneten sind iiberwiegend hinter der
,,schwarzen Kachel“ versteckt, nehmen
also nicht sichtbar und wahrnehmbar
an der Gremiensitzung teil. So wird die
Sitzungszeit — vorsichtig formuliert
wenigstens gelegentlich — fiir Neben-
beschaftigungen genutzt. Oder ist die
Gremiensitzung selbst in der Konse-
quenz die Nebenbeschéftigung?

Um dem Offentlichkeitsprinzip
gerecht zu werden, wird daher keine
Prdsenzsitzung verlangt, sondern ein
»Sichtbarkeitsprinzip“ bei Hybrid-
sitzungen. Alle digital zugeschalte-
ten Abgeordneten miissen auf einer
Leinwand oder einem Bildschirm im
Sitzungsraum permanent — und nicht
nur beiden eigenen Redebeitragen — fiir
Offentlichkeit wie Abgeordnetenkolle-
gen sichtbar sein.

Die schwarze Kachel oder das einge-
frorene Standbild stellen damit einen

41 Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 16; Wacker,
NVWZ 2020, 922 (926).

42 Dazu oben (Il. 4.).
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Verstof3 gegen die zwingenden Vorga-
ben des Offentlichkeitsprinzips dar.

Auch hybride Sitzungsformen ver-
langen die Einhaltung von demokra-
tiestaatlichen Erfordernissen. Wie bei
Prdsenzsitzungen bendtigen alle Teil-
nehmer eindeutige Regelungen fiir die
konkrete Durchfithrung. Dazu gehéren
die personellen und technischen Res-
sourcen.”3 Dazu gehoren aber insbeson-
dere Verhaltensregeln fiir Abgeordnete,
die durch den Vorsitzenden eingefordert
und sanktioniert werden miissen. Der
Vorsitzende hat einen sachgerech-
ten Sitzungsablauf im Interesse der
Funktionsfahigkeit der Vertretung zu
gewadhrleisten und damit sicherzustel-
len, dass die Abgeordneten dauerhaft
sichtbar sind und sich nicht hinter
einem Standbild oder einer schwarzen
Kachel verstecken.*#

Kann nicht gekldrt werden, ob aktives
Tun oder eine technische Stérung der
Grund fiir die schwarze Kachel darstellt,
bietet sich eine Sitzungsunterbrechung
an. Wenn die Ursache der Abschaltung
nicht im Verantwortungsbereich der
Kommune liegt, sondern beim Abge-
ordneten selbst (gilt auch fiir tech-
nische Probleme), muss und darf die
Sitzung ohne ihn fortgefithrt werden.
Wenn das technische Problem im Ver-
antwortungsbereich des Abgeordneten
liegt, entsteht auch kein Riigegrund. Das
Risiko einer Netzstoérung liegt in der
Sphédre des Abgeordneten, denn allein
ihm ist es iiberlassen, ob er digital oder
physisch teilnimmt.

Um die Verantwortungsbereiche
sauber abzugrenzen, bieten sich Rege-
lungen derart an, dass vom Verantwor-
tungsbereich des Abgeordneten dann
gesprochen werden kann, wenn min-
destens ein Abgeordneter digital zuge-
schaltet ist bzw. ein Test bestdtigt, dass
eine Zuschaltmoglichkeit besteht.4>

Im Hinblick auf die Bedeutung des
verfassungsrechtlich verbiirgten kom-
munalen Selbstverwaltungsrechts
sollten die Kommunen weitgehend frei
entscheiden kénnen, wie sie das Ver-
bot der ,,schwarzen Kachel* konkret
umsetzen bzw. gewdhrleisten. Sinnvoll

43 Dazu oben (Il. 1., 2., 3.).

44 Blum/Meyer, Kommentar zum NKomVG, 5. Auf-
lage, 2021, § 63 I, Rn. 4, Seite 366.

45 So Bayerischer LT, Drs. 18/13024/, S. 16.

erscheint eine klare Regelung in den
jeweiligen Geschaftsordnungen der
Korperschaften.

Einschrdnkend muss festgehalten
werden, dass an dieses ,Verbot der
schwarzen Kachel“ keine {iberzoge-
nen MaRstdbe gestellt werden diirfen.
Auch wdhrend Prdsenzsitzungen ist es
Abgeordneten moglich, kurzzeitig den
Sitzungsraum zu verlassen. So muss es
auch dem digital zugeschalteten Abge-
ordneten moglich sein, seinen Platz
kurzzeitig zu verlassen. Regelungsmog-
lichkeiten konnen dabei zum Beispiel
iiber die Chat-Funktionen geschaffen
werden. In jedem Fall ist durch den Vor-
sitzenden zu vermerken, zu welchem
Zeitpunkt der digital zugeschaltete
Abgeordnete am Sitzungsgeschehen
nicht teilnimmt.

IV. Ausblick und Bewertung

John F. Kennedy soll schon 1959 festge-
halten haben, dass sich das Wort Krise
im Chinesischen aus zwei Schriftzei-
chen zusammensetzt. Das eine bedeu-
tete Gefahr und das Andere Gelegenheit.
Und er soll angefiigt haben ,,In einer
Krise sei dir der Gefahr bewusst, aber
erkenne die Gelegenheit!“

Die COVID-19-Pandemie und die
damit einhergehenden Einschran-
kungen der kommunalen Gremiensit-
zungen stellen danach eine exzellente
Gelegenheit dar, die Hybridsitzenden
dauerhaft fiir kommunale Gremienar-
beit zu etablieren.

Das Offentlichkeitsgebot nimmt eine
zentrale Rolle fiir kommunale Selbst-
verwaltung und Demokratie ein. Dieses
wird durch die Hybridsitzung gestarkt.

Der zeitliche und finanzielle Auf-
wand fiir die Teilnahme an Sitzungen
von Blirgerschaft und Abgeordneten
wird minimiert. Dies gilt insbesondere
fiir groRflachige Kommunen mit weiten
Entfernungen zum Sitzungsort.

Wichtiger ist noch, dass die Teil-
nahme an Sitzungen durch den digita-
len Zugang an vielen Stellen iberhaupt
erst moglich gemacht werden kann. Zu
denken ist an kdrperliche Einschran-
kungen oder Prdsenz weit weg vom Sit-
zungsort (Urlaub, Dienstreise, etc.). Zu
denken ist aber auch daran, dass brei-
tere Bevolkerungsgruppen und Alters-
gruppen — netzaffine junge Menschen
— zu erreichen sind und damit Lust auf
Kommunale Selbstverwaltung, Lust
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auf Mitarbeit in kommunalen Gremien
gemacht werden kann. Das Interesse der
Bevolkerung an der Arbeit der Vertre-
tungskorperschaft wird durch breitere
offentliche Transparenz gefordert, Par-
tizipationsmoglichkeiten erhéht.
Ferner wird durch Hybridsitzun-
gen die Arbeit fiir die Abgeordneten
attraktiver gestaltet und erleichtert. Die
Abgeordneten auf kommunaler Ebene
iiben — abgesehen von Parlamentari-
ern und Hauptverwaltungsbeamten —
eine ehrenamtliche Tatigkeit aus. Dies

erfordert die Kombination mit Familie
und Beruf. Ein kein leichtes Unterfan-
gen, da die zeitliche Beanspruchung
der ehrenamtlichen Tatigkeit in kom-
munalen Gremien enorm ist. Durch die
Ermoglichung von digitalen Zugangen
kann diese Herausforderung erleichtert
werden.46

46 Liick, Brandenburgische kommunale Notlagenver-
ordnung (BbgkomNotV) — SARS-CoV-2-bedingte
und befristete Ausnahme oder Beginn der Digitali-
sierung kommunaler Entscheidungsprozesse?, LKV
5/2020, S. 208.

Dies wird zu dem positiven Effekt fith-
ren, dass die Bereitwilligkeit fiir die
Ubernahme ehrenamtlicher kommu-
naler Arbeit steigt.%” Dies ist besonders
wichtig gerade in der Altersgruppe
zwischen 25 und 50 Jahren, die in kom-
munalen Gremien unterreprdsentiert
ist. Hier stehen berufliche und fami-
lidre Herausforderungen deutlich im
Vordergrund.

47 Parlamentarischer Beratungs- und Gutachter-
dienst, Landtag NRW, Digitale Gremiensitzungen
in Kommunen, 16.08.2021, S. 21.

Mehr tun fir die Betroffenen! Nein zur Gewalt gegen
Einsatzkrafte: Es muss aufhoren.

Beleidigungen bis hin zu tatlichen Angrif-
fen sind nach wie vor Alltag fiir Angehdrige
der Feuerwehren, der Rettungsdienste und
der Polizei. Diese Gewalt ist nicht langer
hinnehmbar! Alle Einsatzkréfte miissen
besser geschiitzt werden. Wir fordern
daher die deutsche Gesellschaft, Politik
und Justiz dazu auf, mehr fiir diejenigen
zu tun, die taglich Menschenleben retten

und schiitzen.

Die 65. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuer-
wehrverbandes hatte festgestellt, dass die Angriffe gegen
Einsatzkrdfte in Deutschland nicht abnehmen. Das Problem
ist nach wie vor virulent. Daher muss vom 29. Deutschen
Feuerwehrtag 2022 das Signal ausgehen, dass dieser Gewalt
dringend Einhalt geboten werden muss.

Aufgaben der Zivilgesellschaft, der Politik

und der Justiz

Seit Jahren stellen die Sozialwissenschaften eine ,,Ver-
rohung‘ der Bevolkerung fest, die auch in der Aufldsung
sozialer Bindungen etwa durch die fortschreitende Indivi-
dualisierung und Digitalisierung wurzelt. Das betrifft die
Stddte genauso wie die Orte auf dem Land. Respekt vor Ein-
satzkrdften oder die Solidaritdt mit Betroffenen von Kata-
strophen und Gewalt sind keine Selbstverstandlichkeiten
mehr. Fiir diese Werte muss immer wieder sensibilisiert
werden. Dies ist eine dauerhafte gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Nicht nur Kindertagesstdtten und Schulen miissen
diese Werte vermitteln, sondern auch die Eltern. Zusatzlich
sind die Medien gefragt, wenn es heif3t, die Bevolkerung

zu erreichen.

Boris Pistorius MdL

Minister fiir Inneres und
Sport von Niedersachsen
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Erklarung vom
29. Deutschen

Feuerwehrtag
2022

Sich iiber Angriffe auf Einsatzkrdfte zu
beklagen, wird wenig ernst genommen,
wenn diese Vorfdlle nicht mit Fakten
belegt werden. Bislang liegen flachende-
ckend kaum belastbare Statistiken vor,
denn auch die Polizei kann nur ahnden,
was zur Anzeige gebracht wird. Hier muss
die Gesellschaft wachsamer werden! Die
Datenlage muss verbessert werden, um

noch zielgenauer einzugreifen. Es ist wich -

tig, dass Betroffene entsprechende Vorfdlle konsequent
dokumentieren und auch eine Anzeige nicht scheuen. Die
Feuerwehren benétigen von ihren Landesverbdanden und
vom Bundesverband hierzu Unterstiitzung sowie insbe-
sondere klare Handreichungen und Datenbanken.

Aufgabentrdger und Verbande werden das Problem noch
ernster nehmen miissen. Konfliktmanagement und der
Umgang mit Gewalt gehdren konsequent in die Ausbildung.

Auch miissen Vorfalle in der Einsatznachbereitung und

der Psychosozialen Notfallversorgung besprochen werden.

Hilfe der Politik.

Betroffenen von Gewalt sollte auch der Zugang zu einer
Rechtsberatung ermdoglicht werden. Dazu braucht es die

Die kommunalen und privaten Aufgabentrdger diirfen
Einsatzkrdfte nach Angriffen nicht alleinlassen. Notig
sind bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen. Ins-
besondere muss die rechtliche und weitere Begleitung
nach erfahrenen Straf- und Gewalttaten unter konkrete
staatliche Férderung und Unterstiitzung gestellt werden.

Es darf nicht geschehen, dass Angriffe auf Einsatzkrafte
als Massen- oder gar Bagatelldelikte behandelt werden.
Vielmehr bedarf es eines rechtlichen Beistands etwa durch

Schwerpunktstaatsanwalte.

Karl-Heinz Banse
Prasident Deutscher
Feuerwehrverband

Belit Onay
Oberbiirgermeister Landes-
hauptstadt Hannover
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Gegen die Verankerung der Hybrid-
sitzungen — losgeldst von Notlagen —
spricht die verfassungsrechtliche Vor-
gabe des Offentlichkeitsprinzips gerade
nicht. Im Gegenteil.

Die Gesellschaft hat sich hinsicht-
lich der Beschaffung von Informati-
onen dramatisch schnell verandert.
Neue elektronische Techniken und
neue Kommunikationsstrukturen sind
entstanden. Damit bestehen nicht nur
neue Mdéglichkeiten, sondern auch
neue Notwendigkeiten fiir Transpa-
renz und Offentliche Kontrolle. Dem
Offentlichkeitsgebot kommt eine derart
zentrale Rolle zu“®, dass durch die Digi-
talisierungschancen dem verdanderten
Informations- und Kommunikations-
verhalten der Biirgerschaft Rechnung
getragen werden muss. Ergdnzungen
eines tradierten Offentlichkeitsver-
standnisses steht das Verfassungsrecht
gerade nicht entgegen.*?

Daraus folgt die Pflicht zur dauerhaf-
ten Etablierung von Hybridsitzungen.
Nur so kann dem Offentlichkeitsprinzip
heute Rechnung getragen werden. Es
gibt inzwischen (zu) viele Menschen, die
sich ausschliefllich {iber soziale Netz-
werke und das Internet informieren.

Auf der anderen Seite wird die Hyb-
ridsitzung auch der Tatsache gerecht,
dass ein groRer Bevolkerungsteil wei-
terhin keinen Zugang zum Internet
hat bzw. will und sich ganz klassisch,
traditionell analog informiert.

Fiir die schwdchelnden lokalen Demo-
kratien steht viel auf dem Spiel. Es geht
um die Akzeptanz gelebter kommu-
naler Selbstverwaltung. Und die Kom-
munen haben sich den Anforderungen
der sich wandelnden (Informations-)
welt zu stellen. Die Kommunen haben
eine Pflicht zur Verhaltensanpassung,
um einer verdnderten Offentlichkeit
gerecht zu werden.

Abgeordnete sind nicht vor Offent-
lichkeit zu schiitzen, sondern sie miis-
sen ein Interesse daran haben, dass
ihre Arbeit unmittelbar verfolgt wird
und die Biirgerschaft Teilhabe hat. Das

48 Zutreffend Weidemann, Von der Saaldffentlichkeit
zur Mediendffentlichkeit — Sitzungsoffentlichkeit
von Ratssitzungen im Wandel, KommJur 2017, 281,
281.

49 Zutreffend Brenner, Rechtsgutachten zur Frage
der rechtssicheren Umsetzung des Offentlich-
keitsgrundsatzes nach § 40 ThirKO, S. 3.
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demokratische Prinzip baut auf die
informierten, am kommunalen Leben
standig teilhabenden Blirger auf, seine
wissende Ndhe zur Kommune.>° Da sich
Offentlichkeit verandert hat, muss sich
auch die 6ffentliche kommunale Gre-
mienarbeit dauerhaft hin zur Hybrid-
sitzung verandern.

Warum also den digitalen Zugang
und hybride Gremienarbeit nur auf
Pandemiezeiten beschranken? Hyb-
ride Sitzungen stdrken die Kommunale
Selbstverwaltung und verhindern die
Riickkehr ins vordigitale Zeitalter von
kommunalen Gremiensitzungen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Dis-
kussion iiber die notwendige Etablie-
rung von Hybridsitzungen nicht unter
Kostengesichtspunkten gefiihrt wird.
Digitalisierung und Hybridsitzungen
sind kein Sparmodell. Im Gegenteil!

50 Weidemann, Von der Saaldéffentlichkeit zur
Mediendffentlichkeit — Sitzungsoffentlichkeit von
Ratssitzungen im Wandel, Kommjur 2017, 281,
285.

Schrifttum

Die Personalvertretung
Dirk Lenders

Die Kommunen haben gelernt, welche
Moglichkeiten die Digitalisierung von
Gremiensitzungen hat. Und das darf
auch von mit dem Netz fremdelnden
Abgeordneten nicht nach dem Ende der
durch die Pandemie aufgezwungenen
Einschrankungen ignoriert werden.

Hybridsitzungen sind kein ,,nice to
have“, sondern ,,must have“; nicht Kiir,
sondern Pflicht. Die Gesetzesinitiative
von CDU und SPD im Niedersdchsischen
Landtag zur dauerhaften Etablierung
von Video-Zuschaltungen bei kommu-
naler Gremienarbeit weist deshalb in die
richtige Richtung.>* Den Abgeordneten
selbst bleibt es iiberlassen, wie sie die
notwendige Hybridsitzung fiir kommu-
nale Gremien konkret ausgestalten und
fortsetzen. Ihnen bleibt es {iberlassen,
neues Sitzungsverhalten und neue Sit-
zungskultur zu entwickeln. Es ist ihre
Pflicht.

51 Vgl. dazu Rundblick #003 vom 10.01.2022 ,Kom-
munen sind dafiir verantwortlich, dass die Technik
bei Online-Ratssitzungen funktioniert®.

Wolters Kluwer, 2. Auflage 2022, 49 Euro, 360 S., kartoniert, ISBN 978-3-472-08703-8

Das Personalvertretungsrecht des Bundes und der Lander

befindet sich im Wandel

Die 2. Auflage enthdlt bereits alle entscheidenden und neuen rechtlichen Grundlagen
der BPresVG-Novelle, die 2021 in Kraft getreten ist.

Die Personalrate werden mit dem Handbuch durch die praxisorientierte Zusammen-
stellung und Erlduterung tiber die mitwirkungsbediirftigen und zustimmungspflichtigen
Tatbestande im Personalvertretungsrecht aus der Sicht des Personalverantwortlichen
umfassend informiert. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, sich schnell in jeden
Fall einzuarbeiten und bestehende Unsicherheiten tiber die Mitwirkung- und Beteili-

gungsrechte aufzulosen.

1 Wann ist eine Personalvertretung zu beteiligen?

I Wie umfassend miissen diese informiert werden?

I Wann sind Einwendungen der Personalvertretung unbeachtlich?

I In welchen Féllen muss eine Einigungsstelle eingerichtet werden?

Die Dienstrechtsverfassungen des Bundes und der Lander sind von dem Grundsatz der
vertrauensvollen Zusammenarbeit gepragt. Erorterungen (mit dem Ziel der Verstandi-
gung) konnen jederzeit gefithrt werden. Das Werk behandelt daher die Schritte von der
Priifung tiber die Feststellung der Beteiligungsrechte bis hin zur Entscheidungsfindung

einer Einigungsstelle.

Ein Alphabet der Beteiligungsrechte ermdglicht die schnelle und effiziente Priifung von
Mitwirkungsrechten der Personalvertretung in allen Fragen der 6ffentlichen Verwaltung.
Die Unterschiede in den einzelnen Landesgesetzen werden hervorgehoben.

MEHR SCHRIFTTUM
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,Recht gesprochen

|«

Recht gesprochen! informiert (iber aktuelle Entscheidungen.
Inhaltlich beschrankt sich die Rechtsprechungsiibersicht nicht auf
bestimmte Rechtsgebiete oder auf die Niedersachsische Justiz,
aber auf wichtige Entscheidungen fir die kommunale Praxis.

Zusammengestellt von Stefan Wittkop,
Beigeordneter beim Niedersdchsischen Stadtetag

Pflicht zur Beteiligung von Anwohnern und standortnahen
Gemeinden an Windparks im Grundsatz zuldssig

Mit heute veroffentlichtem Beschluss
hat der Erste Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts entschieden, dass das
Gesetz iiber die Beteiligung von Biirge-
rinnen und Blirgern sowie Gemeinden
an Windparks in Mecklenburg-Vor-
pommern (Biirger- und Gemeinden-
beteiligungsgesetz — BiiGembeteilG)
ganz iberwiegend mit dem Grundgesetz
vereinbar ist. Dieses Gesetz verpflichtet
die Betreiber von Windenergieanla-
gen (Vorhabentrager), Windparks nur
durch eine eigens dafiir zu griindende
Projektgesellschaft zu betreiben und
Anwohnerinnen und Anwohner sowie
standortnahe Gemeinden durch den
Erwerb von Gesellschaftsanteilen oder
stattdessen durch den Erwerb von Spar-
produkten durch die Anwohner und die

Zahlung einer Abgabe an die Gemeinde
mit insgesamt mindestens 20 Prozent
an deren Ertrag zu beteiligen. Dadurch
soll die Akzeptanz flir neue Windener-
gieanlagen verbessert und so der wei-
tere Ausbau der Windenergie an Land
gefordert werden. Die damit verfolgten
Gemeinwohlziele des Klimaschutzes,
des Schutzes von Grundrechten vor
Beeintrachtigungen durch den Klima-
wandel und der Sicherung der Strom-
versorgung sind hinreichend gewichtig,
um den mit der Beteiligungspflicht ver-
bundenen schwerwiegenden Eingriff in
die Berufsfreiheit der Vorhabentrager
aus Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigen zu
kdnnen.

Quelle: Pressemitteilung Nr. 37/2022 vom
5. Mai 2022

Autlerungen von Bundeskanzlerin Merkel zur
Ministerprasidentenwahl in Thiiringen 2020 verletzen das
Recht auf Chancengleichheit der Parteien

Mit Urteil vom heutigen Tag hat der
Zweite Senat entschieden, dass Bun-
deskanzlerin Angela Merkel durch eine
im Rahmen einer Pressekonferenz mit
dem Prasidenten der Republik Siidafrika
am 6. Februar 2020 in Pretoria getatigte
AuRerung zur Ministerprasidentenwahl
in Thiiringen und deren anschliefende
Verdffentlichung auf den Internet-
seiten der Bundeskanzlerin und der
Bundesregierung die Partei Alternative

14 ALLGEMEINE VERWALTUNG

fiir Deutschland (AfD) in ihrem Recht
auf Chancengleichheit der Parteien aus
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt hat.

Im Februar 2020 war Thomas Kem-
merich (FDP) im dritten Wahlgang zum
Ministerprdsidenten des Freistaats
Thiiringen gewahlt worden. An der
Wahlwurde wegen der angenommenen
Mitwirkung von Abgeordneten sowohl
der AfD- als auch der CDU-Landtags-
fraktion heftige 6ffentliche Kritik geiibt.

Die Bundeskanzlerin duflerte sich dazu
am Tagnach der Wahlim Rahmen eines
Staatsempfangs mit dem Prasidenten
der Republik Siidafrika dahingehend,
dass die Ministerprasidentenwahl mit
einer ,,Grundiiberzeugung‘ gebrochen
habe, ,,fiir die CDU und auch fiir mich*,
wonach mit ,,der AfD“ keine Mehrhei-
ten gewonnen werden sollten. Der Vor-
gang sei ,,unverzeihlich“, weshalb das
Ergebnis rickgdngig gemacht werden
misse. Es sei ,,ein schlechter Tag fiir die
Demokratie gewesen.
Bundeskanzlerin Merkel hat mit
der getitigten Auferung in amtlicher
Funktion die Antragstellerin negativ
qualifiziert und damit in einseitiger
Weise auf den Wettbewerb der politi-
schen Parteien eingewirkt. Der damit
verbundene Eingriff in das Recht auf
gleichberechtigte Teilhabe am Pro-
zess der politischen Willensbildung
aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG ist weder
durch den Auftrag des Bundeskanzlers
zur Wahrung der Stabilitdt der Bun-
desregierung sowie des Ansehens der
Bundesrepublik Deutschland in der
Staatengemeinschaft gerechtfertigt,
noch handelt es sich um eine zuldssige
MaRnahme der Offentlichkeitsarbeit der
Bundesregierung. Durch die anschlie-
Rende Verdffentlichung der Auferung
auf den Internetseiten der Bundeskanz-
lerin und der Bundesregierung haben
die Antragsgegnerinnen auflerdem auf
Ressourcen zurlickgegriffen, die allein
ihnen zur Verfiigung standen. Indem
sie auf diese Weise das in der Auferung
enthaltene negative Werturteil iber die
Antragstellerin verbreitet haben, haben
sie die Antragstellerin eigenstdndig
in ihrem Recht auf gleichberechtigte
Teilnahme am politischen Wettbewerb
verletzt.
Quelle: BVerfG, Pressemitteilung
Nr. 53/2022 vom 15. Juni 2022
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Einzigartige
Forderung fur
ein vielfaltiges
Thema.

o,

O

INVESTITION

MIT HALTUNG

Nutzen Sie unsere neuen Férderprogramme und schaffen Sie bezahlbaren Wohnraum. Ihre Investition
mit Haltung erméglicht faire Mietpreise fir eine breite Schicht der Gesellschaft — von Studierenden
Uber Alleinerziehende bis hin zu Rentnerinnen und Rentnern.

Jetzt beraten lassen: wohnen.nbank.de

P Niedersachsisches Ministerium
)y fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz a n (

Wir fordern Niedersachsen
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Abfallgebiihrensdtze in Hannover unwirksam

zu OVG Liineburg, Urteil vom 16.6.2022 —

9 KN 15/17

Die 2. Anderungssatzung zur Abfall-
gebithrensatzung des Zweckverbandes
Abfallwirtschaft Region Hannover
ist unwirksam. Dies hat das Nieder-
sdchsische Oberverwaltungsgericht
in Liineburg am Donnerstag in einem
Normenkontrollverfahren klargestellt.
Nach Ansicht des OVGist die Gebiihren-
kalkulation rechtswidrig. Es seien Uber-
beziehungsweise Unterdeckungen aus
denvergangenen Kalkulationsperioden
falsch berticksichtigt worden.

Regelung bereits 2020 aufier
Kraft getreten

Mit der Anderungssatzung waren die
Gebiihrensatze fiir den Zeitraum 2017
bis 2019 neu festgelegt worden. Der
Antragsteller hatte sich in dem Nor-
menkontrollverfahren gegen die zum
1.1.2017 von zuvor 5,06 Euro auf 5,70
Euro erh6hte monatliche Grundgebiithr
je Wohnung gewandt. Er machte gel-
tend, die Erh6hung beruhe nicht auf
einer ordnungsgemadfen und nach-
vollziehbaren Kalkulation. Die ange-
griffene Satzung war zwar zum 1.1.2020
aufler Kraft getreten und durch eine
Nachfolgesatzung ersetzt worden, der
Antragsteller hatte jedoch wegen noch
laufender Klageverfahren gegen die ihm
gegeniiber erlassenen Gebiihrenbe-
scheide an dem Normenkontrollantrag
festgehalten.

OVG: Berechnung verstofit gegen
gesetzliche Vorgaben

Auch nach Ansicht des OVG ist die
Geblihrenkalkulation rechtswidrig,
weil darin Uber- beziehungsweise
Unterdeckungen aus den vergangenen
Kalkulationsperioden 2014/2015 und
2016 als sogenannte Gebiihrenvortrage
berticksichtigt wurden, deren Berech-
nung nicht den gesetzlichen Vorgaben
des § 5 Abs. 2 Satz 3 des Niedersach-
sischen Kommunalabgabengesetzes
entspreche. Nach dieser Vorschrift seien
etwaige Kosteniiberdeckungen, die am
Ende eines vorherigen Kalkulations-
zeitraums festgestellt wiirden, inner-
halb eines Zeitraums von drei Jahren
auszugleichen. Auch etwaige Kostenun-
terdeckungen miissten innerhalb dieses
Zeitraums ausgeglichen werden. Dies
erfordere eine Nachberechnung nach
Ablauf des Kalkulationszeitraums, mit
der die Abweichungen der tatsachlichen
Kosten (und MafRstabseinheiten) von
den zuvor kalkulierten Kosten (und
Mafstabseinheiten) ermittelt wiirden.

Gesamte Satzung unwirksam

Diesen Anforderungen sei die Berech-
nung der hier in der Geblihrenkalkula-
tion zum Ausgleich gebrachten Unter-
deckung aus vorherigen Jahren in Héhe
von rund 5,76 Millionen Euro nicht
gerecht geworden, weil damit lediglich
das betriebswirtschaftliche Ergebnis

einer Differenz aus den tatsdchlichen
Einnahmen und tatsdchlichen Kosten
der Jahre 2014, 2015 und 2016 als Uber-
beziehungsweise Unterdeckung in
Ansatz gebracht worden sei und nicht
die Abweichung der tatsdchlichen von
den zuvor kalkulierten Kosten sowie
Maf3stabseinheiten. Dieser Mangel in
der Kalkulation fiihre zur Unwirksam-
keit nicht nur der streitigen Grund-
gebiihrensitze, sondern der 2. Ande-
rungssatzung insgesamt und der dort
geregelten Gebithrensatze.

Revision nicht zugelassen

Die Entscheidung im Normenkontroll-
verfahren ist allgemeinverbindlich und
fithrt im Fall ihrer Rechtskraft dazu,
dass eine wirksame Rechtsgrundlage
fir die Abfallgeblihrenbescheide des
Zweckverbandes fiir den Zeitraum 2017
bis 2019 fehlt. Das OVG wies darauf hin,
dass der Zweckverband diesen Mangel
durch eine nachtrégliche fehlerfreie
Kalkulation und die riickwirkende Fest-
legung neuer Gebiihrensatze fiir diesen
Zeitraum beheben konne. Ob der fest-
gestellte Fehler in der Gebithrenkalku-
lation auch Auswirkungen auf die seit
dem 01.01.2020 geltenden Fassungen
der Abfallgebiihrensatzung hat, hatte
der Senat nicht zu entscheiden. Eine
Revision zum Bundesverwaltungsge-
richt hat der Senat nicht zugelassen.

Quelle: Redaktion beck-aktuell, 17. Juni 2022

Aussetzung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts in Kooperation
mit DITIB Hessen ist rechtswidrig

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof
hat mit Beschluss vom 31. Mai 2022 einen
Antrag des Landes Hessen auf Zulas-
sung der Berufung gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom
2.Juli 2021 (Aktenzeichen: 6 K1234/20.
WI) abgelehnt. Mit dem angegriffenen
Urteil hatte das Verwaltungsgericht das
Land Hessen verurteilt, nach MaRgabe
eines Bescheides vom 17. Dezember 2012
in Kooperation mit dem Verein Islami-
sche Religionsgemeinschaft DITIB —
Hessen e. V. an staatlichen Schulen in
Hessen islamischen Religionsunterricht
zu erteilen.

16 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Durch den Einrichtungsbescheid vom
17. Dezember 2012 begriindete das Land
Hessen mit dem Verein eine Koopera-
tionspartnerschaft fiir einen bekennt-
nisorientierten islamischen Religions-
unterricht in Hessen. Zum Schuljahr
2013/2014 wurde der bekenntnisori-
entierte islamische Religionsunter-
richt zundchst in der Jahrgangsstufe
1 an insgesamt 26 Grundschulen als
ordentliches Lehrfach in Hessen ein-
geflihrt und seitdem in Kooperation mit
dem Verein durchgefiihrt. In den dar-
auffolgenden Schuljahren erfolgte eine
Ausweitung des islamischen Religions-

unterrichts. Im Schuljahr 2016/2017
wurde der Religionsunterricht an 56
Grundschulen in den Jahrgangsstufen 1
bis 4 fiir zirka 3200 muslimische Schul -
kinder erteilt. In den beiden folgenden
Schuljahren umfasste das Angebot
auch die Jahrgangsstufen 5 und 6 der
weiterfithrenden Schulen. Im Schuljahr
2019/2020 wurde der islamische Religi-
onsunterricht an 62 Schulen angeboten.

Unter anderem mit einer Presse-
mitteilung vom 28. April 2020 erkldrte
das Hessische Kultusministerium,
dass die Vollziehung des Bescheides
vom 17. Dezember 2012 zum Ende des
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laufenden Schuljahres 2019/2020 voll-
standig ausgesetzt werde. Es verwies
zur Begriindung auf die zwischenzeit-
lich aufgekommenen Zweifel an der
grundsdtzlichen Eignung des Vereins als
Kooperationspartner fiir den bekennt-
nisgebundenen Religionsunterricht,
die insbesondere seine hinreichende
Unabhdngigkeit von der Religionsbe-
horde des tiirkischen Staates betrdfen.
Die hiergegen im November 2020 erho-
bene Klage des Vereins hatte in erster
Instanz Erfolg.

Der 7. Senat des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofs hat das Urteil des
Verwaltungsgerichts Wiesbaden nun-
mehr bestdtigt. Zur Begriindung hat
der Senat im Wesentlichen ausgefihrt,
der Anspruch des Vereins auf Erteilung
bekenntnisorientierten islamischen
Religionsunterrichts an staatlichen
Schulen in Hessen folge unmittelbar
aus dem Einrichtungsbescheid vom
17. Dezember 2012. Dieser begriinde
als rechtsgestaltender Verwaltungsakt
unmittelbar und rechtsverbindlich ein
auf Dauer angelegtes Kooperationsver-
haltnis mit dem Verein und gewdhre ihm
einen Anspruch auf aktive Kooperation.

Das Land Hessen sei nicht befugt gewe-
sen, den seit dem Schuljahr 2013/2014
eingerichteten islamischen Religions-
unterricht landesweit einzustellen. Der
Einrichtungsbescheid vom 17. Dezem-
ber 2012 entfalte weiterhin Bindungs-
wirkung, denn er sei nicht zuriickge-
nommen, widerrufen oder anderweitig
aufgehoben worden und habe sich auch
nicht durch Zeitablauf oder auf andere
Weise erledigt. Einer nunmehr vom
Land Hessen als verfassungswidrig
erachteten Fortsetzung des eingerich-
teten Religionsunterrichts kénne es
allein durch eine Aufhebung des Ein-
richtungsbescheids nach den gesetz-
lichen Regelungen liber die Riicknahme
und den Widerruf von Verwaltungs-
akten begegnen. Der Bescheid enthalte
schlieBlich keine Regelungen, die das
Land Hessen berechtigten, seine Voll-
ziehung auszusetzen und den Unter-
richt landesweit einzustellen.

Der Beschluss ist unanfechtbar. Das
Urteil des Verwaltungsgerichts Wies-
baden ist damit rechtskréftig.
Aktenzeichen: 7A 1802/21.7
Quelle: Presseinformation Nr. 10 / 2022
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes

Kein verkaufsoffener Sonntag zum Friihlingsmarkt

in Weilburg am 24. April 2022

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof
hat mit Beschluss vom gestrigen Tage
dem Eilantrag einer Gewerkschaft und
einer kirchlichen Arbeitnehmerbewe-
gung entsprochen, indem er die auf-
schiebende Wirkung einer moglichen
Klage dieser Antragstellerinnen gegen
die Allgemeinverfiigung der Stadt Weil -
burg zur Offnung von Verkaufsstellen
in ihrem Stadtgebiet am kommenden
Sonntag, dem 24. April 2022, anldsslich
der Eréffnung des Frithlingsmarktes
angeordnet hat.

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht
Wiesbaden den Eilantrag der Antrag-
stellerinnen abgelehnt (Beschluss
vom 13. April 2022, Aktenzeichen: 5 L
382/22.WI). Die hiergegen erhobene
Beschwerde war erfolgreich.

Zur Begriindung hat der 8. Senat des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs
ausgefiihrt, die Allgemeinverfiigung
der Stadt Weilburg erweise sich als
offensichtlich rechtswidrig, da ihre
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Bekanntgabe nicht rechtzeitig erfolgt
sei. Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 des Hessi-
schen Ladenoffnungsgesetzes (HLOG)
miisse die Freigabeentscheidung ein-
schlieflich ihrer Begriindung spates-
tens drei Monate vor der beabsichtig-
ten Verkaufsstellendffnung 6ffentlich
bekanntgemacht werden. Die 6ffent—
liche Bekanntmachung der Allgemein-
verfligung der Stadt Weilburg vom
17. Mdrz 2022 sei jedoch erst in einer
regionalen Tageszeitung vom 19. Mdrz
2022 erfolgt.

Die Nichteinhaltung der Drei-Mo-
nats-Frist verletze subjektive Rechte der
Antragstellerin zu 1. als Gewerkschaft
aus Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes und
der Antragstellerin zu 2. als kirchliche
Arbeitnehmerorganisation aus Art. 140
des Grundgesetzes in Verbindung mit
Art. 139 der Weimarer Reichsverfas-
sung sowie Art. 31 Satz 2 der Hessi-
schen Verfassung. In der Begriindung
des Entwurfs fiir das Zweite Gesetz zur

Anderung des Hessischen Ladendff-
nungsgesetzes werde als Anlass fiir die
Einfihrung der Drei-Monats-Frist die
Ermoglichung einer besseren Planbar-
keit fiir die Veranstalter und Verkaufs-
stellen erwdhnt. Zweck der Neuregelung
sei es, der spaten Bekanntgabe von
Freigabeentscheidungen und damit
von verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheidungen ,im allerletzten Moment*
entgegenzuwirken. Bei der Regelung des
§ 6 Abs. 2 Satz 3 HLOG handele es sich
um eine essentielle Verfahrensvor-
schrift, sodass deren Verletzung einen
absoluten Aufhebungsgrund darstelle.
Der Beschluss ist im verwaltungs-
gerichtlichen Instanzenzug nicht
anfechtbar.
Aktenzeichen: 8 B 685/22
Quelle: Hessischer Verwaltungsgerichts-
hof, Pressemitteilung Nr. 8 / 2022

Schrifttum

Handbuch des Friedhofs-
und Bestattungsrechts

Gaedke / Barhel

Carl-Heymanns Verlag

— Wolters Kluwer

13. Auflage, 2022, 1180 Seiten,

gebunden, 129 Euro,

ISBN 978-3-452-29697-9
Sachkundig und iibersichtlich wer-
den die folgenden, wesentlichen
offentlich-rechtlich Themenbereiche
gesamtumfanglich dargestellt:

1 Friedhof

I Bestattung

I Grabstelle

I Feuerbestattung

I Bestattungsgewerbe und gewerbliche

Betdtigung auf Friedhofen
I Sammlung des geltenden staatlichen

und kirchlichen Rechts

Neu in der 13. Auflage:

I Bestattungsvertrag

I Bestattungsauftrag

I Vergiitungsanspruch des Bestatters

I Mangel und Méngelfolgen
der Bestattungsleistung

I Kiindigung des Bestattungsvertrages

I Auslagen des Bestatters und die
Einziehung von Sterbegeldern und
Versicherungsleistungen

I Bestattungsvorvertrag
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Video-Wettbewerb vom Biindnis NIEDERSACHSEN PACKT AN
sucht gute Beispiele, wie Integration gelingen kann!

In ganz Niedersachsen zeigen Men-
schen jeden Tag, wie tolerant, herzlich
und offen wir Niedersachsen sind. Ob
im Verein, auf der Arbeit oder in der
Nachbarschaft — Menschen mit und
ohne Migrationsgeschichte gestalten
auf vielfdltige Art zusammen unsere
Gesellschaft mit!

Engagieren auch Sie sich in einem
Projekt oder einer Initiative, das die
Teilhabe gefllichteter oder zugewan-
derter Menschen in Niedersachsen
fordert? Sind Sie selbst eine Erfolgs-
geschichte oder kennen jemanden, der
mit seinem Beispiel andere ermutigt?
NIEDERSACHSEN PACKT AN sammelt
die personlichen Beitrdge von Menschen
wie Ihnen — als kurze Videos zum Teilen
und Nachmachen.

Erzdhlen Sie uns noch bis zum 30.
September 2022 Thre Geschichte!

Schrifttum

Das Gewerbe- und Gaststdtten-
recht in Niedersachsen

Fachbuch

Artur Gliwa / Helmut
Globisch / Tanja Kellner

NSI-Schriftenreihe
Kommunale Hochschule fiir Ver-
waltung in Niedersachsen

Hrsg. Von Michael Koop und
Holger Weidemann

1 8 ALLGEMEINE VERWALTUNG

" Erfolgsgeschichten
lédersa.?:laiﬂﬂ

Zeigen Sie uns, wie Ihr Projekt oder
Thr Alltag aussieht und was Sie schon
erreicht haben. Wir suchen keine Hol-
lywoodfilme, sondern ehrliche Portréts.
Sie kénnen auch ein Interview drehen,
Thre Nachbarschaft oder Initiative
zeigen. Ein kurzes Handyvideo reicht
schon, die Form bleibt Thnen iiberlas-
sen. Sollten Sie kein Video haben, kon-
nen Sie gern auch mehrere Fotos mit
einer Beschreibung einreichen.

Buch. Softcover, 1. Auflage

2021, 19,95 Euro, 104 S.,

Maximilian Verlag,

ISBN 978-3-7869-1204-0
Dieses Lehrbuch behandelt verstandlich
und iibersichtlich die wesentlichen Fra-
gen des Gewerbe- und Gaststdttenrechts
in Niedersachsen. Es handelt sich um ein
kompaktes Werk, welches besonders fiir
Studierende, Auszubildende sowie Mitar-
beiter:innen der Verwaltungsbehoérden in

Alle Beitrage
werden auf Social
Media und dem
YouTube-Kanal
des Biindnisses
,Erfolgsge-
schichten aus
Niedersachsen“
prasentiert

Mitmachen lohnt sich! Die drei besten
Erfolgsgeschichten werden mit je 1000
Euro ausgezeichnet.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben
Sie eine E-Mail an erfolgsgeschich-
ten@ausniedersachsen.de oder rufen
an unter: 0511 120-6862 (Montag bis
Freitag 11:00 bis 16:00 Uhr).

Mehr Informationen finden Sie unter
www.es-kommt-auf-uns-an.de

,Erfolgsgeschichten aus Niedersach-
sen‘ ist eine Initiative des Biindnisses
NIEDERSACHSEN PACKT AN, vertre-
ten durch das Land Niedersachsen,
vertreten durch die Nds. Staatskanzlei,
Planckstrafe 2, 30169 Hannover.

Niedersachsen
packt an

Die Integrationsinitiative.

den Bereichen Gewerbe- und Gaststdtten-
aufsicht geeignet ist.

Das Werk zeigt die unterschiedlichen
Gewerbeformen auf und verdeutlicht
anhand ausgewdhlter Beispiele die ver-
schiedenen Eingriffsméglichkeiten der
Verwaltungsbehorden. Im Anschluss wird
das in Niedersachsen geltende Gaststat-
tenrecht praxisnah erarbeitet. Die verwen-
deten Schaubilder und Grafiken tragen zu
einer lernforderlichen Gestaltung bei.

MEHR SCHRIFTTUM
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Niedersachsische Smart Cities zu Besuch
bei digital.interkommunal in Lemgo

Vertreterinnen und Vertreter des Nie-
dersdchsischen Stddtetags und der
niedersdchsischen Kommunen, die als
Modellvorhaben Smart Cities vom Bund
ausgewahlt worden sind, besuchten im
Juni2022 die Stadt Lemgo in Ostwestfa-
len-Lippe. Dort berieten sie intensiv mit
dem Projektteam von digital.interkom-
munal Kalletal.Lemgo und deren wis-
senschaftlicher Begleitung vom Fraun-
hofer IOSB-INA in Lemgo. ,,Besonders
interessant ist es fiir uns, mehr {iber die
Zusammenarbeit zwischen Projektteam
und Wissenschaft, also des Fraunhofer
Instituts, zu erfahren“, berichtet Uwe
Sternbeck, Projektleiter beim Nieder-
sdchsischen Stadtetag, der das Treffen
initiiert hatte. ,,Auch der gemeinsame
Austausch dariiber, wie Digitalisierung
gerade im ldndlichen Raum vorange-
bracht werden kann, ist wertvoll fiir
uns.*

Der Besuch des Projektbiiros von
digital.interkommunal Kalletal.Lemgo

NST-N 4-2022

in der Innenstadt und der Austausch
in den Rdumlichkeiten des Fraunhofer
I0OSB-INA auf dem Campus in Lemgo
standen genauso auf dem Programm
wie der Dialog iiber die Strategieent-
wicklung der Smart City Modellprojekte.
, Wir von digital.interkommunal Kal-
letal.Lemgo befinden uns gerade auf
den letzten Metern der Strategiephase.
Das bedeutet, dass wir die gemeinsame
Smart City Strategie fiir Lemgo und das
Kalletal in den vergangenen Monaten
intensiv erarbeitet haben und im Herbst
in die Umsetzungsphase starten®, so
Nicole Baeumer, Projektleiterin digital.
interkommunal. ,,Da bietet es sich an,
unser Wissen zu teilen. Dariiber, was
gut geklappt hat, aber auch, welche
Lerneffekte wir aus dieser Phase mit-
nehmen.* Ein weiterer Schwerpunkt
des Treffens war es, Projekte zu iden-
tifizieren, bei denen das Smart City
Projektteam der Kommunen Lemgo
und Kalletal mit den niedersachsischen

Smart Cities zusammenarbeiten kann,
zum Beispiel digitale Kompetenzen in
der Bevolkerung zu férdern.

Der Niedersdchsische Stddtetag
will mit dem vom niedersdachsischen
Umweltministerium geférderten Pro-
jekt ,,Unterstiitzung und Beschleuni-
gung des kommunalen Klimaschutzes
durch Smart Cities die Netzwerkarbeit
der Modellprojekt-Kommunen und
die Entwicklung von dem Klimaschutz
dienenden digitalen Anwendungen
férdern. Die Erkenntnisse der Modell-
kommunen sollen zu Hilfestellungen
fiir alle Kommunen bei den notwendi-
gen Transformationsprozessen werden.
Die niedersdchsischen Smart Cities
werden genauso wie das Projekt digi-
tal.interkommunal Kalletal. Lemgo mit
Fordermitteln des Programms ,,Modell-
projekte Smart Cities: Stadtentwicklung
und Digitalisierung“ des heutigen Bun-
desministeriums fiir Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen gefordert.

S

Freuen sich (iber
den liberregio-

nalen Smart City
Austausch (v.l.):

und Dr. Marlon
Fritz (Smart
City Landkreis

Uwe Sternbeck

Stadtetag), Lars

Seick (Fraunhofer

Redeker (digital.
interkommunal
Kalletal.Lemgo)
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Sybille De La Rosa

Hameln-Pyrmont),
(Niedersachsischer

Mewes (Smart City
Wolfsburg), Florian
Apel-Soetebeer (City
& Bits), Vivian Harich
(Smart City Hildes-
heim), Jens-Peter

IOSB-INA), Nicole
Baeumer und Bernd

INHALT



SPECIAL OLYMFICS

WORLD GAMES

BERELIN 023

Special Dlgympics |

Niedersachsen
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2022/2023: Inklusionsoffensive
von Special Olympics

So entstand Special Olympics

Fiinf Jahre bevor die ersten organisier-
ten Sportwettbewerbe fiir Menschen
mit geistiger Beeintrachtigung umge-
setzt wurden, startete Eunice Ken-
nedy Shriver, eine Schwester von J.F.
und Robert Kennedy, 1963 das erste
Camp Shriver. Kinder und Jugendliche
mit geistiger Beeintrdchtigung trafen
sich in diesem Sommercamp, um sich
zu bewegen, zu spielen und Spaf} zu
haben. Also genau das zu tun, was all
die anderen Jugendlichen und Kinder
bereits Jahr fiir Jahr in den Summer
Camps in den USA taten. Allerdings war
in diesen Camps zu der damaligen Zeit
noch kein Platz fiir junge Menschen mit
geistiger Beeintrachtigung. Das Camp
Shriver war also eine vollkommen neue
Erfahrung fiir alle Beteiligten und direkt
ein voller Erfolg.

Die ersten Special Olympics World
Games 1968

Die Erfahrung in den Sommer-Camps
zeigte sofort, welche positive Wir-
kung Sport und Bewegung auf die
Entwicklung der Jugendlichen hatte.
Die Sommer-Camps wuchsen stetig
und schlieflich fand im Sommer 1968
der erste Wettbewerb statt. An diesen
ersten Special Olympics Spielen nah-
men tausend Athlet:innen aus den
USA und Kanada teil. Begleitet von
Festlichkeiten zeigten die Athlet:innen
was alles in ihnen steckt. Die Zuschau-
er:innen waren begeistert und faszi-
niert davon, zu welchen Leistungen die
Sportler:innen fahig waren. Und fiir die
Sportler:innen selbst formte die Veran-

staltung wunderbare Erfahrungen und
Erlebnisse, deren positive Energie ihr
Leben auch abseits der Wettbewerbs-
statten noch deutlich beeinflussen
wirde. Dieser erfolgreiche Wettbewerb
lud also zu Wiederholung ein und so
fanden die Special Olympics World
Games schnell eine Regelmadfigkeit in
dem traditionellen vierjdhrigen, olym-
pischen Rhythmus. Seit 1977 finden
zudem Winterspiele statt mit jeweils
zwei Jahren Versatz zu den Sommer-
spielen. 1988 erkannte das Internati-
onale Olympische Committee (I0C) die
Special Olympics offiziell an.

Special Olympics World Games
— Berlin 2023 als Anlass einer
groBlen Inklusionsoffensive

Deutschland wird im Juni 2023 erst-
mals Gastgeber der Special Olympics
World Games (SOWG) sein, der mitt-
lerweile weltweit groften inklusiven
Sportveranstaltung fiir Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung,.
Dazu werden etwa 7000 Athlet:innen
sowie Unified Partner:innen aus mehr
als 190 Nationen in 26 Sommer- und
zwei Demonstrationssportarten erwar-
tet. Vom 17. bis 25. Juni 2023 feiern
wir ein buntes Fest fiir mehr Teilhabe
und Anerkennung fiir Menschen mit
geistiger Behinderung. Um diese Ver-
anstaltung moglich zu machen, wer-
den 20 000 Volunteers dabei sein. Als
gastgebender Verband (Special Olym-
pics Deutschland) mit allen Landes-
verbanden (u.a. auch Special Olympic
Niedersachsens) tun wir alles dafiir, um
den Delegationen aus aller Welt unver-
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gessliche Spiele zu bereiten. Auf diesem
Weg sollen die SOWG Berlin 2023 kei-
nesfalls nur ein einmaliger Leuchtturm
der Inklusion bleiben.

#Zusammenlnklusiv: Volle
Inklusionspower

Wir wollen mehr und haben das grofite
kommunale Inklusionsprojekt in der
Geschichte der Bundesrepublik gestar-
tet. Es stiftet ein neues Miteinander
und 6ffnet den Raum fiir Begegnungen
weit {iber die Special Olympics World
Games Berlin 2023 hinaus. Mit starken
Programmen und Initiativen wie dem
Host Town Program und LIVE Lokal
Inklusiv Verein(tes) Engagement wer-
den nachhaltige Strukturen geschaf-
fen und Inklusion dauerhaft gelebt.
#Zusammeninklusiv.

Host Town Program: Kommunen
nehmen Sportdelegationen aus
aller Welt in Empfang

Eine Host Town ist eine Gemeinde,
eine Stadt oder ein Landkreis, die/der
Delegationen fiir die Weltspiele in Berlin
2023 aufnimmt. Uber vier Tage, vorn 12.
bis 15. Juni 2023, sind sie Gastgeber fiir
die Athlet:innen und deren Angehérige
vor Beginn der Wettbewerbe in Ber-
lin. Die Delegationen lernen Land und
Leute kennen. Aus der Ndhe erfahren
sie die regionalen Besonderheiten und
Einzigartigkeiten in allen Bundeslan-
dern. So werden die Kommunen das
Bild Deutschlands in der Welt formen.
Inklusion wird zur Inspiration.

Im Januar wurden 216 Host Towns
benannt. 216 kommunale Projekte

NST-N 4-2022
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werden eine offene, vielfdltige Gesell-
schaft pragen. Das grofite kommunale
Inklusionsprojekt in der Geschichte der
Bundesrepublik stiftet ein neues Mitei-
nander und 6ffnet den Raum fiir Begeg-
nungen weit iber die Special Olympics
World Games Berlin 2023 hinaus.

Von den Host Towns wird ein Auf-
bruch fiir mehr Teilhabe und Aner-
kennung von Menschen mit Behinde-
rung ausgehen. Ihre Sichtbarkeit und
gleichberechtigte Partizipation ist der
Antrieb fiir das Engagement der Stddte,
Gemeinden und Landkreise in den
Regionen der Republik.

,Das Programm ist ein Baustein der
Special Olympics World Games Ber-
lin 2023 fiir eine nachhaltig inklusive
Gesellschaft. Umso grofier ist unsere
Freude iiber die riesige Resonanz, die
es bundesweit in Stadten, Gemeinden
und Landkreisen gefunden hat“, sagt
Christiane Krajewski, Prdsidentin von
Special Olympics Deutschland (SOD).
,Das Programm zielt auf die Etablie-
rung inklusiver Strukturen und auf
selbstbestimmte Teilhabe vor Ort.
Damitist es Ausdruck unserer ganzheit-
lichen Strategie, iber den Sport hinaus
die Lebenswelten von Menschen mit
geistiger Behinderung und deren Wahr-
nehmung in der Gesellschaft im Blick zu
haben. Die 216 Host Towns gehen mit
dem Programm einen grof3en Schritt in
Richtung Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und senden einen
starken Impuls fiir eine bundesweite
Bewusstseinsbildung.

So wurde man zur Host Town

Den Ausschlag zur Auswahl als Host
Town haben vor allem die Konzepte fiir
die inklusiven Projekte vor Ort gegeben.
Die Kommunen Uberzeugten zudem
mit Motivation und Ideen. Eine Rolle

NST-N 4-2022

spielten ebenso praktische Griinde wie
die Reisezeiten und -wege. Die Bewer-
bungen haben Gremien mit bis zu zwdolf
Mitgliedern aus den jeweiligen Lan-
desverbdnden, den Athlet:innen von
Special Olympics und Mitarbeitenden
aus dem Organisationskomitee (LOC)
gesichtet und bewertet. Auf Grundlage
dieser Evaluierung haben das Prasidium
von Special Olympics Deutschland und
das LOC in enger Abstimmung mit dem
SO-Landerrat die Entscheidungen
getroffen.

Auch jene Kommunen, die keine
Delegation empfangen werden kdnnen,
bleiben Teil des inklusiven Netzwerks.
Mit dem Ziel, dass in enger Zusam-
menarbeit mit Special Olympics auch
ihre inklusiven Projekte unterstiitzt
und umgesetzt werden. Zusammen
unschlagbar, zusammen inklusiv — in
Vielfaltigkeit vereint.

Stimmen:

Markus Lewe, Prasident des Deut-
schen Stddtetags, sagt: ,,Mit dem Host
Town Program zu den Special Olympics
World Games Berlin 2023 werden 216
Kommunen in Deutschland Gastgeber
flr Athletinnen und Athleten aus aller
Welt. Die Vielfalt der Menschen und das
sportliche Zusammenkommen wird die
Inklusion in unserem Land voranbrin-
gen.“ Lewe, Oberbiirgermeister von
Miinster, bekrdftigt, dass die loka-
len, inklusiven Projekte gestdrkt und
gleichzeitig neue weltumspannende
Freundschaften geschlossen werden
wiirden. Miinster selbst verfolgt mit
seinem Projekt das Ziel, Inklusion im
Stadtbild starker sichtbar zu machen.
Lewes Ausblick: ,,Wir sehen uns 2023! ¢

Gerd Landsberg, Hauptgeschafts-
fihrer des Deutschen Stadte- und
Gemeindebundes, begriiit die grofle

FOTO: HOST TOWN IMPRESSIONEN / SASCHA KLAHN

Bereitschaft der Kommunen in ganz
Deutschland, sich auf dem Feld der
Inklusion stdrker zu engagieren und als
Host Town Gastgeber fiir die internati-
onalen Gaste zu werden. “Wir haben die
Moglichkeit, den Delegationen aus der
ganzen Welt die Vielfalt Deutschlands
ndher zu bringen”, betont Landsberg.
Er erhofft sich bleibende internatio-
nale Kontakte auch fiir die Zukunft und
den Wandel im Bewusstsein gegentiiber
Menschen mit Behinderungen.“ Das
Programm bietet die Chance, durch die
Begegnungen vor Ort die Einstellungen
zu verandern und die gesellschaftliche
Anerkennung von Menschen mit geis-
tiger Behinderung zu férdern. Das Host
Town Program kann dazu beitragen,
dass iiber die eigentlichen Weltspiele
hinaus der Gedanke der Inklusion nach-
haltig in der Kommunalpolitik veran-
kert wird.“

22 Host Towns in Niedersachsen
benannt / Host Town Niedersach-
sen Community gestartet

Von den 216 Host Towns befinden sich
22 in Niedersachsen. Tolle Konzepte
und hohe Motivation zeichneten alle
Bewerbungen aus.

Ubersicht der benannten Host Towns
in Niedersachsen

Braunschweig Buchholz
in der Nordheide

Celle Gifhorn
Gottingen Hannover
Hatten Helmstedt
Hildesheim Langenhagen
Lingen Meppen
Nienhagen Oldenburg
Osnabriick Papenburg
Rotenburg Sottrum
(Wimme)

Verden (Aller) Walsrode
Wolfsburg

Nach Bekanntgabe der Host Towns sind
die konkreten Vorbereitungen gestar-
tet. Special Olympics Niedersachsen
hat gemeinsam mit Verantwortlichen
und Mitarbeitenden der Host Towns
die ,,Host Town Niedersachsen Com-
munity“ ins Leben gerufen. So schalten
sich alle in regelmdRigen Abstdnden
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zurzeitvirtuell zusammen. Dabei stehen
Vernetzung, gegenseitiges Lernen und
Austauschen, sowie Kldrung offener
Fragen im Vordergrund. Ubergeord-
nete Fragen werden zusdtzlich durch
die Deutschlandweite Organisation
thematisiert.

Anfang Mai war es soweit: Welche
Kommune heif3t welche Delega-
tion willkommen

Der ndchste mit Spannung erwartete
Schritt erfolgte im Mai: Jede Host Town
erfuhr, welche Delegation sie willkom-
men heiflen darf. Dies ist ein grofer
Schritt, da sich gerade Emotionen mit
konkreten Landern verbinden und die
Planungen sich fokussieren konnen.

Diese internationalen Delegationen

empfdngt Niedersachsen (SO = Special

Olympics):

- Die Stadt Braunschweig empfangt
die Delegation von SO Morocco

- Die Stadt Buchholz in der Nordheide
empfangt die Delegation von SO
Georgia Republic

- Die Stadt Celle und die Gemeinde
Nienhagen empfangen gemeinsam
die Delegation von SO Nigeria

« Der Landkreis Gifhorn empfdngt die
Delegation von SO Uzbekistan

- Die Stadt Gottingen empfangt die
Delegation von SO South Africa

- Die Stadt Hannover empfangt die
Delegation von SO Italy

- Die Stadt Hildesheim empfangt die
Delegation von SO Liberia

- Die Stadt Langenhagen empfangt die
Delegation von SO Poland

- Die Stddte Lingen, Papenburg und
Meppen empfangen die Delegationen
von SO Barbados, SO St. Lucia und SO
Bahamas

- Die Stadt Oldenburg und die
Gemeinde Hatten empfangen
gemeinsam die Delegation von SO
North Macedonia

- Der Landkreis Osnabriick empfangt
die Delegation von SO Turkmenistan

- Die Stadt Rotenburg (Wiimme) und
die Gemeinde Sottrum empfangen
gemeinsam die Delegation von SO
Portugal
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- Die Stadt Verden (Aller) empfdngt
die Delegation von SO Armenia

- Die Stadt Walsrode empfangt die
Delegation von SO Montenegro

- Die Stadt Wolfsburg empfangt die
Delegation von SO Tunisia

« Die Stadt und der Landkreis Helm-
stedt, die Stadt Haldensleben
(Sachsen-Anhalt) und der Landkreis
Borde (Sachsen-Anhalt) empfangen
gemeinsam die Delegation von SO
Singapore

LIVE - Lokal Inklusiv Verein(tes)
Engagement / ein weiteres Inklu-
sives Projekt

Special Olympics Deutschland (SOD) hat
sich letztes Jahr im Rahmen des Pro-
jekts ,,LIVE — Lokal Inklusiv Verein(tes)
Engagement" in fiinf Modellregionen
auf die Suche nach Kommunen gemacht,
die Inklusion vor Ort mit Fokus auf den
Sport vorantreiben mochten.
Aufgrund der hohen Qualitat der
Bewerbungen und der grofen Motiva-
tion der Kommunen wurde die Anzahl
der teilnehmenden Kommunen im
Projekt erhoht. Statt der urspriing-
lich geplanten 25 Kommunen wurden
letztendlich 30 Kommunen aus den
finf Modellregionen Brandenburg,
Baden-Wiirttemberg/Hessen, Bremer-
haven/Hamburg, Niedersachsen und
Sachsen/Sachsen-Anhalt ausgewahlt.

In dem vom Bundesministerium fiir
Arbeit und Soziales geforderten Projekt
geht es darum, nachhaltige, inklusive
Strukturen in den Kommunen unter
aktivem Einbezug von Menschen mit
geistiger Behinderung auf- und aus-
zubauen. Ziel ist es, auf die Bedarfe
von Menschen mit geistiger Behinde-
rung aufmerksam zu machen und mehr
Teilhabe fiir sie zu erméglichen. ), LIVE
ist eine tolle Moglichkeit, Briicken zu
schaffen, um Menschen mit Unterstiit-
zungsbedarf mehr einzubeziehen. Jede
und jeder kann bei LIVE mitmachen
und so konnen Barrieren und Beriih-
rungsangste abgebaut werden. erkldrt
Michael Lofink, Athletensprecher von
Special Olympics Baden-Wiirttemberg
und Mitglied im bundesweiten Bera-
tungsgremium ,, Teilhabe vor Ort“.

Vertreter:innen in eigener Sache:
die Teilhabe-Beratenden

Bei LIVE ist besonders wichtig, dass
Menschen mit geistiger Behinderung
miteinbezogen werden und die Ent-
wicklung vor Ort mitbestimmen. Sie
konnen sich im Rahmen des Projekts
durch eine mehrtdgige Schulung zu so
genannten Teilhabe-Beratenden aus-
bilden lassen und die Kommunen dann
aktiv auf deren Weg zu mehr Inklusion
begleiten und beraten.

Vanessa Giesenberg, Special Olympics
Athletin und Mitglied im Beratungs-
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gremium , Teilhabe vor Ort ¢, freut
sich auf die Schulung: ,,Mir macht es
immer eine Obermenge Spaf bei Spe-
cial Olympics mitzumachen. Ich war
ja auch schon Athletensprecherin im
Special Olympics Landesverband Bre-
men. Da habe ich mich schon immer
fiir meine Interessen eingesetzt. Jetzt
freue ich mich riesigauf LIVE und meine
neue Aufgabe als Teilhabe-Beraterin.
Die Schulungen werden sicher klasse.
So kann ich meinen Job bei LIVE noch
besser machen und lerne noch viel mehr
dazu. Man lernt im Leben ja nie aus.“

Inklusive Projektideen mit
nachhaltiger Wirkung

Konkret wird es nun, neben der Ausbil -
dung von Teilhabe-Beratenden, darum
gehen, die inklusiven Projektideen der
Kommunen umzusetzen, Netzwerke
aufzubauen und neue (Sport-)Angebote
zu schaffen.

Um die Nachhaltigkeit des Projekts
zu gewadhrleisten, entstehen in den teil-
nehmenden Kommunen Aktionspldne,
in denen der Sport und die damit ver-
bundenen Teilhabe- und Inklusions-
potenziale im Fokus stehen.

Folgende Kommunen in Niedersach-
sen sind bei LIVE dabei:

« Braunschweig, Gifhorn, Hameln,
Hannover, Hatten, Hildesheim und
Verden.

LIVE

Lekal nklugh Verein{tes) Engagement
BrisrateiwiDes Proge ks e e hr inkluscs wred Tedhake i Speit

Werden Sie zum Teil des Projekts
in lhrer Kommune

Esist unser Ziel, dass ein starkes Signal
der Inklusion von den Kommunen
gesendet und ein kraftvolles Zeichen des
offenen und respektvollen Miteinanders
fir die Zukunft gesetzt wird. Dieses
nachhaltige Vorhaben wollen und kén-
nen wir nur gemeinsam mit Ihnen, den
Landkreisen, Stadten und Gemeinden
erreichen. Gemeinsam haben wir die
grof3e Chance, inklusive Strukturen in
Threr Kommune zu férdern sowie die
Gesellschaft zu aktivieren und nach-
haltig fiir Inklusion zu begeistern. Wir
mochten den Weg zu mehr Inklusion,
Teilhabe und einem offenen Miteinan-
der zusammen mit Thnen gehen und

Nachwuchs fordern — und zwar

VON KATHARINA KURZ

Als Vorreiter im Bundesgebiet fordert
der Museumsverband fiir Niedersach-
sen und Bremen bereits seit 1993 den
wissenschaftlichen Nachwuchs in den
Museen mit seinem berufsbegleitenden
Fortbildungsangebot. Nunhabensich die
Museumsverbdnde fiir Niedersachsen/
Bremen und Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie die Museumsberatung und
-zertifizierung Schleswig-Holstein
zusammengetan und ein landeriiber-
greifendes Qualifizierungs-Angebot
fiir die Museums-Volontdr*innen im
Norden geschaffen.
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Volontariat — das klingt fiir Branchen-
fremde durchaus erstmal nach Freiwil -
ligenarbeit. Genauso wie beispielsweise
im journalistischen Bereich ist dies
aber fiir alle jene mit wissenschaft-
lichem Hochschulabschluss, die nach
dem Fachstudium im Museum arbeiten
mochten, noch immer der klassische,
zweijdhrige Einstieg in das Berufsfeld.
Von den Anstellungsmodalitdten her
ist ein Volontariat eher prekdr: Emp-
fohlen ist die halftige Entlohnung einer
TV-L13 Stelle bei Vollzeitbeschaftigung
(derzeit in Niedersachsen rund 1455

wiirden uns sehr freuen, wenn Sie sich
flir die Projekte bewerben.

Wir sind dankbar fiir die Unterstiit-
zung und Mitfinanzierung durch das
Niedersachsische Ministerium fiir Sozi-
ales, Gesundheit und Gleichstellung.

Bei Fragen zu den Projekten

wenden Sie sich gerne jederzeit an:

Geschéftsstelle Special Olympics
Deutschland in Niedersachsen e.V.
Tel. 051135397998

E-Mail: info@specialolympics-nds.de
LV Niedersachsen

specialolympics.de

gemeinsam!

Katharina Kurz ist
Museumsreferentin
beim Museumsverband
fiir Niedersachsen und
Bremen
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Euro netto im Monat). Dabei ist selbst
im o6ffentlichen Dienst beispielsweise
nicht voraussetzbar, zumindest auch
dieselben Zusatzleistungen wie eine
Jahressonderzahlung zu erhalten. Was
existiert, sind Leitfdden und Empfeh-
lungen. Im Jahr 2018 hat der Deutsche
Museumsbund den ,,Leitfaden fiir das
wissenschaftliche Volontariat“ neu
herausgegeben. Anlass dafiir war die
verdnderte arbeitsrechtliche Bewer-
tung des Volontariates als Ausbildung.
Diese erste langerfristige Anstellung ist
damit die praxisnahe Ausbildung nach
der akademischen. In der Regel wird ein
Masterabschluss vorausgesetzt, eine
Promotion teilweise, wahlweise wird
diese in Ausschreibungen , erwiinscht*
— ohne, dass dies einen Einfluss auf die
Anstellungs-Modalitdten hdtte. Auch
wenn , Lehrjahre keine Herrenjahre“
sind, bleibt eine wesentliche Tatsache zu
bemerken: namlich die, dass es in ganz
Deutschland eine Vielzahl an Museen
gibt, die Volontariats-Stellen ausschrei-
ben, gleichzeitig aber mehr Bewer-
ber*innen als Stellen und noch weni-

Schrifttum

Die Gleichbestellungsbeauftragte
Von Dr. Tessa Maria Hillermann

Nomos, 2022, 291 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-8487-8706-7, 82 Euro

Die divergierende Wahrnehmung des
Amtes der Gleichstellungsbeauftrag-
ten unter den verschiedenen Akteu-
rinnen innerhalb und auBerhalb der
Verwaltung sowie die stark variierende
Verortung des Amtes in der Rechtspre-
chung und der Wissenschaft erschwert
die Rollenfindung von Amtsinhaberin-
nen in der Verwaltungswirklichkeit.
Anhand der Konzeption des Bun-
desgleichstellungsgesetzes und des
Landesgleichstellungsgesetzes Rhein-
land-Pfalz geht die Arbeit der Frage
nach, ob das Amt der Gleichstellungs-
beauftragten in der Binnenstruktur der
Verwaltung als Interessenvertretung
oder als ein Instrument institutionali-
sierter Eigenkontrolle einzuordnen ist
oder ob es einen Standort sui generis
einnimmt, der von allen bisher disku-
tierten Verortungen abweicht.

MEHR SCHRIFTTUM
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ger Stellen im Anschluss. Man konnte
auch sagen: ein intrinsisch motiviertes
Berufsklientel, wie es sich in kaum einer
anderen Branche finden wird.

Genauso wie Kultur im Allgemeinen
Landersache ist, ist auch das berufsbe-
gleitende Fort- und Weiterbildungsan-
gebot in den Bundesldndern verschie-
dentlich ausgestaltet. In Niedersachsen
besteht das Angebot fiir Volontdr*in-
nen, neben ihrer Ausbildung an meh-
reren thematischen Seminaren zu
musealen Aufgaben teilzunehmen,
seit 1993. Damals veranstaltete der
Museumsverband fiir Niedersachsen
und Bremen e.V. in Kooperation mit
dem Freilichtmuseum am Kiekeberg
ein erstes Seminar zum Thema Muse-
umsmanagement, das zu einem wieder-
kehrenden Curriculum weiterentwickelt
wurde. Das Land Niedersachsen fordert
diese Qualifizierungsmafnahme von
Anfang an. Bis heute haben iiber 1700
Volontdar*innen das Angebot absol-
viert, immer auch als Gelegenheit, zu
netzwerken und sich auszutauschen.
Angesichts der beschriebenen Volonta-
riats-Bedingungen ist das einmal mehr
ein wichtiges Anliegen.

Wahrend dieses Programm der Nach-
wuchsfoérderung bislang in Niedersach-
seninverschiedenen Museen in Prdsenz
stattfand, verzeichnete das Angebot
einen stetig zunehmenden Zulauf aus
anderen nordlichen Bundeslandern.
Das hat dazu gefiithrt, dass beispiels-

weise raumliche Kapazitaten erschopft
waren, woraufhin Seminare wiederholt
zweimal stattfanden. Die anhaltende
Nachfrage der Volontdr*innen und das
Verbandsinteresse, die Museen bei der
Nachwuchsqualifizierung zu unter-
stiitzen, sowie dann auch die Coro-
na-Pandemie mit ihren sekunddren
Auswirkungen (Stichwort Digitalitdt)
flihrten zu einer Neukonzeption. Dafiir
haben sich die Museumsverbande und
Beratungsinstitutionen im Norden
gemeinsam dazu entschlossen, eine
neue, landeriibergreifende Struktur
fiir die Volontariats-Weiterbildung
im Norden zu entwickeln. Ergebnis
dieses Schulterschlusses von dem
Museumsverband fiir Niedersachsen
und Bremen, der Museumsberatung
und -zertifizierung Schleswig-Hol-
stein und dem Museumsverband in
Mecklenburg-Vorpommern ist die
Volontariats-Weiterbildung NORD,
die in Abstimmung mit den Arbeits-
gruppen Volontariat in Niedersachen,
Bremen, Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Mecklenburg-Vorpommern
entwickelt wurde. Geférdert wird das
Angebot momentan von den Landern
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern.

Als Erganzung und museumsfach-
liche Vertiefung der Arbeit im Volon-
tariat soll das Programm in einem
offenen, zweijdhrigen Curriculum

NST-N 4-2022
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theoretische Basiskenntnisse und
praktisches Know-how in den The-
menbereichen Ausstellen, Bilden und
Vermitteln, Museumsmanagement
sowie Sammeln, Bewahren und For-
schen vermitteln. Eine neue Struktur
ermoglicht die gleichzeitige Teilnahme
von rund 100 Volontar*innen. Das Cur-
riculum umfasst vier BASIS-Webinare
(jeweils zwei halbe Tage), ein zwei-
tdgiges Volontariats-CAMP (umfasst
vier Praxis-Workshops in Prdsenz)
sowie regionale Reflektionstreffen zu
aktuellen Museumsdiskursen. Die vier
BASIS-Webinare, das CAMP und die
regionalen Reflektionstreffen wer-
den alle zwei Jahre wiederholt. Das
erste Volontariats-CAMP hat vom
27.-29. April 2022 bereits erfolgreich
im Nordkolleg Rendsburg stattgefun-
den und wird nachstes Mal in 2024 in
Hannover ausgerichtet. Im gesamten
Programm vermitteln Referent*innen
aus der Museumsberatung, erfahre-

nes Personal aus der Museumspraxis,
sowie Vertreter*innen renommierter
Stiftungen praxisnah Kenntnisse zeit-
gemadRer Museumsarbeit und stehen
dem Museumsnachwuchs fiir vertie-
fende Diskussionen zur Verfiigung. Flir
die Teilnahme an den Seminaren und
Workshops erhalten die Teilnehmenden
ein Zertifikat.

In Sachen Vernetzung wollen die Ver-
bdnde den Austausch und die Aktivitd-
teninden existierenden Arbeitsgruppen
Volontariat verstarkt unterstiitzen, zum
Beispiel in Form von Exkursionen. Das
Online-Format spart den Museen und
Teilnehmenden Zeit und Kosten fir
das Reisen, das zweitdgige Camp und
die Reflektionstreffen sowie Exkursio-
nen und andere Aktivitdten férdern den
direkten und personlichen Austausch
unter den Volontdr*innen. Insgesamt
bietet das Curriculum einen guten Mix
aus theoretischem Basiswissen und
praktischen Ubungen. Perspektivisch

soll eine Community-Plattform zum
Austausch und Dialog das Angebot
abrunden. Dieser soll auch ein zentra-
ler Sharepoint fiir (Lern-)Materialien
sein und dariiber hinaus die Social-Me-
dia-Aktivitaten der AGs Volontariat
unterstiitzen.

e~
Cwd

Museumsverband

Kontakt

Museumsverband fiir
Niedersachsen und Bremen
Katharina Kurz
Museumsreferentin
Rotenburger Straf3e 21
30659 Hannover

Katharina kurz@mvnb.de

Einsatz von Infektionsschutz-Ampeln in
Schulen wahrend der Corona-Pandemie

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben
sich Schultrdger, Schulen, Lehrerschaft,
Elternschaft und Schiilerinnen und
Schiiler mit der Frage nach Losungen fiir
ein gutes Raumklima beschéftigt. Dabei
wurden unterschiedlichste Maf3nahmen
getestet und erprobt. Der Einsatz von
sogenannten Infektionsschutz-Ampeln
hat in der Landeshauptstadt und der
Stadt Hildesheim mit wissenschaft-
licher Unterstiitzung der Technischen
Universitdt Braunschweig zu Ruhe und
Zufriedenheit in den Klassenzimmern

Zwischenergebnisse
Lehrkrafte-Umfrage
Hannover

Anzahl Teilnehmer Hannover: 40
Datum Zwischenstand: 4. Mai 2022
Beginn der Umfrage in Hannover:
14. April 2022

Angegebene Schulnamen:

IGS Roderbruch, Ricarda-Huch-Schule
Hannover, Grundschule Miihlenweg,
Grundschule Egestorffschule

NST-N 4-2022

gefiihrt. Vor diesem Hintergrund stel-
len wir den Einsatz von Infektions-
schutz-Ampeln hier einmal vor:

Die Landeshauptstadt Hannover und
die Stadt Hildesheim haben im Rahmen
der Forderrichtlinie , Richtlinie tiber die
Gewahrung von Zuwendungen zur For-
derung von technischen Mafinahmen
zum infektionsschutzgerechten Liiften
an Schulen* des Landes Niedersachsen
sogenannte Infektionsschutz-Ampeln
beschafft, die die Firma fabmaker GmbH
in Zusammenarbeit mit der Techni-

schen Universitdt Braunschweig entwi-
ckelt hat. Die Infektionsschutz-Ampel
unter dem Namen ,jairoom“ kann auf
Basis zahlreicher Raum-Luft-Daten
ein konkretes Infektionsrisiko in dem
jeweiligen Raum berechnen und dar-
aufhin eine Liftungsempfehlung aus-
sprechen. Durch den raumindividuellen
Infektionsschutz kann mit konkreten
Handlungsanweisungen eine objektive
und datenbasierte Liiftung erfolgen und
so der Infektionsschutz mafgeblich
unterstiitzt werden.

seit der Installation der Infektions-

(Mehrfachnennungen moglich)

Inwieweit hat sich |hr Unterrichtsalltag

schutz-Ampeln von airooom verandert?

,,Die Schiiler liiften selbststdndiger."

Ja ®Nein
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. . . 0,
Inwieweit konnen 80%

Sie der fol- 70%
genden Aussage 60%
zustimmen? 50%

40%

,,Die Infektions-
schutz-Ampel hat
dazu beigetragen, 20%
dass ich meine 10%
Liftungsstrategie o,
optimiert habe."

30%

Stimme zu Stimme nicht zu

L 70%
Inwieweit konnen 0%

Sie der fol- 60%
genden Aussage
zustimmen?

50%
40%

»lch bin davon 30%
iiberzeugt, dass
die Infektions-

schutz-Ampeln 10%
von airooom 0%

20%

CO2-Ampeln.*

sinnvoller sind als Stimme zu

Stimme nicht zu

Enthaltungen: 12

Professor Dr. Meinhard Schilling von
der TU Braunschweig hat den Einsatz
der Infektionsschutz-Ampeln mit einer
wissenschaftlichen Studie begleitet. Im
September 2021 wurde mit insgesamt
329 Rdumen und einer Begleitung tiber
sechs Monate gestartet, inzwischen
wird die Studie in iber 1000 Rdumen
weitergefiihrt. Bei der Studie handelt es
sich um die grofite Studie zur Raum-

Welche der folgenden Funktionen
von airooom empfinden Sie als
besonders niitzlich?

»,GroBles Lichtsignal*

Ja = Nein
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luft-Qualitat in Klassenzimmern im
deutschsprachigen Raum.

Die Erkenntnisse dieser Studie wur-
den am 22. Juni 2022 in der Sitzung des
Schul- und Bildungsausschusses der
Landeshauptstadt Hannover mit der
Informationsdrucksache Nr.1774/2022
vorgestellt. Die Auswertung der bisher
vorliegenden Daten ergab, dass die
CO2-Uberwachung zur Aerosolkontrolle
eine der wenigen Praventionsmafnah-
men gegen die COVID-Pandemie ist, die
einen quantitativen, langfristigen und
landesweiten Uberblick tiber die Wirk-
samkeit und Einhaltung der Vorschrif-
ten ermdglicht. Die Luftqualitdt wird
zuverldssig im hygienisch akzeptablen
Bereich unter 1000 ppm gehalten, wenn
groRe, helle, fiir alle gut sichtbare Licht-
signale eingesetzt werden.

Die Befolgung eines solchen optischen
Signalgebers zur CO2 -Uberwachung ist
sehr hoch. Die erreichte Liiftung bzw.
der damit intendierte Luftaustausch
durch Fensterdffnung in den tiberwach-
ten Rdumen ist in fast allen Situationen
ausreichend, unabhdngig von Jahreszeit
und Auf3entemperatur.

Inwieweit kdnnen Sie der
folgenden Aussage zustimmen?

»lch bin davon iiberzeugt, dass
die Infektionsschutz-Ampeln
von airooom zu einer Verrin-
gerung des Infektionsrisikos
beitragen."

Stimme zu  ® Stimme nicht zu

Enthaltungen: 1

Eine Umfrage bei 217 Lehrkraften
ergab, dass der Einsatz der Infektions-
schutz-Ampeln zum Sicherheitsgefiihl
in den Klassenrdumen beitragt und die
Liiftungsstrategie in den Klassenrau-
men optimiert werden konnte.

An den vier Schulstandorten in Han-
nover, in deren Unterrichtsrdaumen
Infektionsschutz-ampeln in einem
Flachenversuch installiert wurden, da
diese die technischen Voraussetzun-
gen (WLAN) zu dem Zeitpunkt bereits
erfiillten, haben sich 40 Lehrkrafte
im Mai 2022 an der von Professor
Dr. Gabriele Graube vom Institut fiir
Erziehungswissenschaften an der TU
Braunschweig online beteiligt.

Die wichtigsten Evaluations-
ergebnisse sind:

1 78 % sehen den Einsatz der Infek-
tionsschutz-Ampeln als Unterstiit-
Zung an

1 68 % empfinden mehr Sicherheit in
ihrem Arbeitsumfeld

1 74 % der Lehrkrafte sind tiber-
zeugt von der Verringerung des
Infektionsrisikos

1 74 % der Lehrkrédfte empfehlen die
Infektionsschutz-Ampel airoom
weiter.

Laut der fabmaker GmbH besteht auf-

grund folgender Evaluationsergebnisse

ein Vorteil von airooom im Gegensatz zu
einer CO2-Ampel:

NST-N 4-2022
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Inwieweit kdnnen Sie der
folgenden Aussage zustimmen?

,,Mit den Infektionsschutz-
Ampeln von airooom fiihle ich
mich (in meinem Arbeitsumfeld)
sicherer."

Stimme zu ™ Stimme nicht zu

Inwieweit kdnnen Sie der
folgenden Aussage zustimmen?

,,Die Installation und Wartung
der Ampeln durch Fachpersonal
trdgt zu meinem Sicherheitsge-
fiihl bei.*

Stimme zu  ® Stimme nicht zu

Inwieweit konnen 80%

Sie der fol- 70%
genden Aussage 60%
zustimmen?

50%

.0 . 9
»ich wiirde die 40%

Infektions- 30%
schutz-Ampeln 20%
von airooom

weiterempfehlen.”

10%
0%

Stimme zu

Stimme nicht zu

Enthaltungen: 6

I 85 % der Lehrkrdfte empfinden das
grof3e Lichtsignal als besonders
niitzlich

I 74 % der Lehrkrdfte geben an, dass
die Schiiler*innen selbststandiger
Liften. Dadurch werden die Lehr-
krafte entlastet.

I 68 % sind tiberzeugt davon, dass
Infektionsschutz-Ampeln sinn-
voller sind als CO2-Ampeln

1 76 % der Lehrkrafte fiihlen sich
vor allen Dingen sicherer durch die
fachmdnnische Installation

Im Ergebnis kann festgestellt wer-
den, dass der Einsatz der Infektions-
schutz-Ampel den vorhandenen Infek-
tionsschutz in geschlossenen Raumen
verbessern und die weiteren Mafinah-
men erganzen kann.

Vor dem Hintergrund, dass im Herbst
2022 voraussichtlich mit einer erneuten

saisonalen Zunahme der Erkrankungen
an COVID-19 zu rechnen ist, beabsich-
tigt das Niedersachsische Kultusminis-
terium, die Foérderung der o.g. ausge-
laufenen Richtlinie fortzufiihren. Es ist
davon auszugehen, dass diese erneut die
Foérderung von Infektionsschutz-Am-
peln ermoglicht.

Die Forderung soll zukiinftig nach
dem sogenannten Windhund-Prinzip
erfolgen. Fiir den einzelnen Trdger
bestehen dann keine Beschrdankungen
mehr durch Hochstbetrdge. Alle Trager
konnen somit erneut Antrdge stellen.
Auflerdem soll der Kreis der Antrags-
berechtigten kiinftig Schulen, Tages-
einrichtungen fiir Kinder und die Kin-
dertagespflege umfassen. Aufgrund des
angestrebten Windhund-Verfahrens
empfiehlt sich bei Interesse an Forder-
mitteln eine ziigige Antragstellung nach
Inkrafttreten der Richtlinie.

Schrifttum

GFK
Genfer Fliichtlingskonvention
Dr. Constantin Hruschka

Nomos 2022, 917 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8487-5562-2,
128 Euro

Die Genfer Fliichtlingskonvention
(GFK) ist von fundamentaler Bedeu-
tung fiir das Asylrecht.

Der neue HK-GFK

Der Handkommentar erschlie3t das
gesamte Recht der Fliichtlingskon-
vention. Die internationale Diskussion
und Rechtsprechung zum Fliicht-
lingsbegriff, zu Refoulement und
zur Rechtsstellung von Fliichtlingen
werden auf dem aktuellen Stand
aufgearbeitet. Fundiert macht der
Kommentar deutlich, welcher Stan-
dard durch die GFK vorgegeben ist
und welche mdglichen Widerspriiche
sich zwischen GFK, dem Unions-
recht und dem nationalen Recht
von Deutschland, Osterreich und
der Schweiz ergeben. Insbesondere
stellt er sich gegen die Tendenz, die
in der GFK verankerten Mindest- als
Hochststandards anzusehen.

Schwerpunkte

1 Auslegung des Fliichtlingsbegriffs

I Rechtsstellung von Fliichtlingen

1 Refoulement-Schutz

I Zugang zu sozialen Rechten

I Integration

I Ausweisung

I Europdische und internationale
Vorgaben sowie deren Umsetzung

Besonders hilfreich

Der Handkommentar stellt vorab das
Gesamtsystem fiir den Schutz von
Fliichtlingen vor und kommentiert
danach Artikel fiir Artikel. Bei denje-
nigen Rechten von Fliichtlingen, die
eine nationale Umsetzung ermdg-
lichen und erfordern, wird zusatz-
lich eine vergleichende Perspektive
zwischen den deutschsprachigen
Lindern Deutschland, Osterreich und
Schweiz eingenommen. Dabei wird
deutlich, an welcher Stelle im jeweils
nationalen Recht GFK-Standards
eingehalten und wo sie unterschritten
werden.

MEHR SCHRIFTTUM
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Kommunaler Klimaschutz

VON UWE STERNBECK

Die Umfrage zum Kommunalen Klimaschutz bestdrkt Forderungen
des Niedersdchsischen Stddtetags: Stddte, Gemeinden und
Samtgemeinden brauchen unbtirokratische Investitionsférderungen
und inhaltliche Serviceleistungen vom Land Niedersachsen! Wird die
beabsichtigte Novelle zum NKlimaG den kommunalen Forderungen

gentigen?

Fiir die weitere Arbeit an den Zielen der
im September 2019 von der Stadtever-
sammlung beschlossenen Resolution
»Klima schiitzen, Klimaanpassung
vorantreiben, wie wir morgen leben“
und zur Vorbereitung der Evaluie-
rung des Projekts , Verbesserung und
Beschleunigung des kommunalen
Klimaschutzes durch Smart Cities
sind die Mitgliedskommunen des NST
im Friihjahr mit einer umfassenden
Umfrage zum kommunalen Klima-
schutz befasst worden.

Die Auswertung der Antworten
untermauert, dass die NST-Mitglieds-
kommunen die hohe Bedeutung kom-
munalen Klimaschutzes fiir die ortli-
che Daseinsvorsorge erkannt haben
und dazu aktiv sind. Leider hindern
mangelnde personelle Ressourcen und
Finanzmittel eine ziigigere Transfor-
mation zu klimaneutralen Kommunen.
Die Vielzahl von Programmen und
die damit zerfaserte Forderkulisse ist
eben so wenig hilfreich wie biirokra-
tisch iberladene Genehmigungs- und
Bewilligungsverfahren.

Prdsidium sowie Stadtentwicklungs-,
Umwelt- und Verkehrsausschusses des
NSThaben die Umfrageergebnisse bera-
ten und die Forderungen des NST nach
einem langfristig angelegten investi-
ven Forderprogramm, der Einrichtung
eines Sondervermdogens ,, Kommuna-
les Sofortprogramm Klimaschutz (KIP
II1)“ sowie der Fortentwicklung der
CO2-Steuer zu einer Gemeinschafts-
steuer mit einer quotalen Aufteilung
und einem kommunalen Anteil von
mindestens 15 Prozent bekraftigt. Dar-
iber hinaus miissen fehlende personelle
Ressourcen der Kommunen durch die
Forderung von Personalausgaben,

28 UMWELT

von Beratungsleistungen Dritter und
durch den Auf- und Ausbau von Ser-
viceleistungen des Landes ausgeglichen
werden. Auch Maf3nahmen zur Klima-
folgenanpassung wie die Entsiegelung
und Begriinung 6ffentlicher Flachen
miissen geférdert werden. Fir eine
ziigige Umsetzung von Klimaschutz
und Klimafolgenanpassung wird eine
schnelle und verbindliche Biirokratie
seitens des Landes, zum Beispiel fiir
die Priifung zuwendungsfahiger Ausga-
ben oder von Verwendungsnachweisen
gebraucht. Auch fiir Klimaschutz und
Klimafolgenanpassung miissen Kom-
munen handlungsfahiger gemacht
werden!

Auf die Umfrage des NST haben mit 45
mehr als ein Drittel aller Mitgliedskom-
munen geantwortet, das allein ist schon
ein erfreuliches Ergebnis. Noch erfreu-
licher ist, dass davon der weitaus grofite
Teil mit 35 auf Stadte, Gemeinden und
Samtgemeinden unter 50 000 Einwoh-
nern entfdllt. An dhnlichen Umfragen
zum Beispiel des DIFU beteiligten sich
weit {iberwiegend Stadte {iber 100 000
Einwohner, die aufgrund ihrer Aufga-
benstruktur als kreisfreie oder grofle
selbstandige Stadt und der damit ein-
hergehenden Verwaltungskraft haufig
anders antworten als kleine und mitt-
lere Kommunen.

Die Umfrageergebnisse im
Einzelnen

Die teilnehmenden Kommunen bewer-
ten den Fortschritt beziehungsweise
die Zielerreichung im Klimaschutz
in Schulnoten mit Noch Befriedigend.
Seit 2016 haben weit tiber 30 Kommu-
nen durchschnittlich 8,2 Mafnahmen
zur Energieeinsparung in kommunalen

Uwe Sternbeck ist

Projektleiter beim
Niedersachsischen
Stadtetag

Liegenschaften, 5,3 zur energetische
Sanierungen 6ffentlicher Gebaude und
3,7 zum Einsatz regenerativer Energien
vorgenommen. Demgegeniiber wurden
Mafnahmen zur Warmeplanung sowie
fir den Ausbau von Fernwdrme und
Kraft-Warme-Kopplung nur von weni-
gen Kommunen und selten umgesetzt.

25 Kommunen setzten in Bebauungs-
pldanen KlimaschutzmafRnahmen fest,
16 fithrten Stadtumbau- und -erneu-
erung durch. Warmeversorgungskon-
zepte wurden in 19 Kommunen fiir Neu-
bauquartiere und fiir Bestandsquartiere
von nur 6 Kommunen aufgestellt.

Eine groflere Rolle spielten Maf3-
nahmen im Verkehrsbereich bei 31
Kommunen, die durchschnittlich 2,7
Projekte umsetzten. 16 Klimaschutz-
maRnahmen fanden in Abwasserbe-
handlungsanlagen statt.

Fir die Beratung der Biirgerinnen
und Biirger wurden durchschnittlich 5,7
Mafnahmen von 18 Kommunen ange-
boten, allgemeine Offentlichkeitsarbeit
zum Klimaschutz wurde ca. 6,9-mal
von 28 Kommunen geleistet. Weitere
Bildungsangebote wurden im Schnitt
2,5-mal von 21 Kommunen geschaffen.

Klimaschutzkriterien sind in 26
Kommunen bei der Beschaffung ange-
wendet worden. Weitere Aktivitdten
waren im Einzelfall ein energetisches
Quartierskonzept, Gutscheine fiir die
Begriinung, ein Masterplan Wasser
mit Komponenten zur Nachhaltigkeit,
zum Moorschutz sowie Mafnahmen
zur Entsiegelung und Verbesserung der
Biodiversitat.
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Digitale Verfahren und Programme fiir
den Klimaschutz werden bisher erst von
12 Kommunen eingesetzt, tiberwiegend
zur Beteiligung von Blirgerinnen und
Blirgern, fiir Solarkataster, GIS-Verfah-
ren und einen interaktiven Stadtplan.
In Zukunft wollen 31 Kommunen digi-
tale Hilfsmittel fiir die Beteiligung, das
Klimaschutzmanagement, fiir Starkre-
genkarten, Klimafolgenanpassung und
Gebdude- und Energiemanagement
einsetzen.

Seit 2016 haben 18 Kommunen eine
Treibhausgas- oder CO2-Bilanz vor-
gelegt, weitere zehn planen dies zu
tun. Berichte zu einer kommunalen
Energiebilanz gibt es in 21 Kommunen,
neun haben dies geplant. Zehn davon
haben diese bisher bereits mit Blick auf
die Pflicht gemdR § 8 NKlimaG erhoben
(6ffentliche Berichtspflicht iiber Ener-
gieverbrduche und —kosten bis zum
31.12.2023).

In 34 Kommunen wird im Schnitt mit
0,93 Stellen speziell zum Klimaschutz
gearbeitet, zwei weitere planen dies.
In der Halfte dieser Kommunen sind
diese Stellen allerdings befristet oder
teilweise befristet besetzt.

InLiegenschaften und Anlagen von 41
Kommunen wird regenerative Energie
eingesetzt und tragt durchschnittlich zu
28,4 Prozent zum Bruttoenergiebedarf
bei. Alle Kommunen nutzen Photovol-
taik-Anlagen. 32 Kommunen montier-
ten eigene Anlagen auf ihren Dachern,
36 haben Dachfldchen verpachtet.

13 Kommunen kooperieren mit Dritten,
um regenerativen Strom fiir kommu-
nale Liegenschaften zu erhalten. Es gibt
bisher keine PV-Freifldchenanlagen in
kommunalem Besitz.

18 Kommunen nutzen Biomasse- und
14 Solarthermie-Anlagen. Die Nutzung
von Windkraft (11), Geothermie (8)
und Wasserkraft (7) ist demgegeniiber
nicht so verbreitet. Immerhin sechs
Kommunen nutzen Biogas aus Kldr-
oder Kldarschlammanlagen und zwei
Luft-Warme-Pumpen.

Bisher haben erst 6 Kommunen ein
Konzept zur Steigerung des Anteils
von Fu3- und Radverkehr am Modal
Split umgesetzt. Immerhin 20 Kom-
munen planen ein solches Konzept.

Die Schulnoten-Bewertung fiir das
Angebot des OPNV ergab im Durch-
schnitt ebenfalls ein Noch Befriedi-
gend. Das bedeutet, dass noch nicht alle
wesentlichen Ziele in Niedersachsen im
Zeitraum von 6 bis 22 Uhr schnell mit
Bus und Bahn zu erreichen sind.

25 Kommunen planen ein Konzept
zum Ausbau der Schnellladeinfrastruk-
tur und 45 Kommunen setzen Elek-
trofahrzeuge in ihrer Verwaltung ein
bzw. planen die kiinftige Beschaffung
von E-Fahrzeugen. Neun Kommunen
bieten ein Sharingangebot fiir Mitarbei-
tende und Biirgerschaft, erst vier setzen
E-Fahrzeuge im OPNV ein.

Die klimavertragliche Verdnderung
des Innenstadtlieferverkehrs spielt
eine untergeordnete Rolle: Einmal ist
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dies umgesetzt worden, acht Kommu-
nen planen solches.

In 16 Kommunen bestehen bereits
Strategien oder Konzepte zur Klima-
anpassung, 14 planen dies. Politische
Beschliisse liegen dazu in 15 Kommunen
vor, 10 bereiten dies vor.

Die Beschliisse reichen bis ins Jahr
2011 zurilick. Die meisten haben Klima-
anpassungsstrategien vorgelegt, jeweils
zwei Konzepte beschaftigen sich mit der
Dachbegriinung, dem Klimaschutzpro-
gramm oder dem Hochwasserschutz

Konkrete Manahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel wurden
bei 15 Mitgliedern umgesetzt und sind
in 24 Stadten, Gemeinden und Samt-
gemeinden geplant. Der Schwerpunkt
liegt mit 30 Mafnahmen im Bereich
des Natur- und Umweltschutzes und
des Erhalts der biologischen Vielfalt
sowie bei der Anpassung der Stadtent-
wdsserung und stadtischer Infrastruk-
turen. 27-mal werden stadtplanerische
Mafnahmen aufgerufen und 25-mal ist
der Bereich Verkehr/Mobilitat betrof-
fen. Auch Mafnahmen zur Presse- und
Offentlichkeitsarbeit und fiir den Kata-
strophenschutz erfahren in 21 bzw. 17
Kommunen hohe Aufmerksamkeit.

Die Klimaschutz- und Energiea-
gentur Niedersachsen (KEAN) ist den
an der Umfrage teilnehmenden Stad-
ten, Gemeinden und Samtgemeinden
bekannt. Das spricht fiir ihre Arbeit, die
sie auch fiir das NST-Projekt ,,Unter-
stlitzung und Beschleunigung des Kom-
munalen Klimaschutzes durch Smart
Cities“ einsetzt. Im Klimaschutzma-
nagement Beschdftigte von 22 der die
Umfrage beantwortenden Kommunen
arbeiten im Netzwerk der KEAN mit, 10
Kommunen nutzen die Forderlotsen-
funktion der KEAN.

31 Kommunen haben bei der Planung
und Realisierung von Klimaschutz-
mafnahmen und -konzepten Koope-
rationen gesucht, sieben planen dies.
Beim Einsatz von regenativen Energien
kooperieren 30 Kommunen, weitere sie-
ben planen es. Projekte zur Mobilitats-
wende gehen 22 Kommunen mit Part-
nern an und 12 wollen das kiinftig tun.
Erst 14 Kommunen haben bei Anpas-
sungsmafinahmen an den Klimawandel
kooperiert, hier planen dies weitere 17.
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Kooperationspartner sind ganz iiber-
wiegend mit 27 Nennungen Stadtwerke
und regionale Klimaschutzagenturen
und 24-mal regionale Energieversor-
ger. Erfreulich ist die Kooperation von
28 Kommunen mit ihren Biirgerinnen
und Biirgern und 16 mit Biirgerenergie-
genossenschaften. 18-mal arbeitet das
ortliche Gewerbe mit den Kommunen
zusammen am Klimaschutz.

Um ein Konzept zu erstellen nah-
men 33 Kommunen Férdermittel in
Anspruch, sogar 39 taten dies fiir die
Umsetzung von Mafinahmen. Zur Reali-
sierung des Einsatzes von regenerativer
Energien wurde in 19 Kommunen For-
derung beansprucht, fiir Maffnahmen
zur Mobilitatswende in 23 Kommunen.
Insgesamt nannten die Stadte, Gemein-
den und Samtgemeinden 18 verschie-
dene Férderprogramme, die sie fiir ihre
Ziele einsetzten, Schwerpunkt waren
die Forderungen aus der Nationalen Kli-
maschutz Initiative mit 14 Nennungen
und die Programme der KfW mit sechs
Nennungen. Von den Landesprogram-
men wurde das Programm Zukunfts-
raume Niedersachsen viermal genutzt.

Die wichtige Frage nach Hindernissen
fiir die Umsetzung kommunalen Klima-
schutzes beantworten 38 Kommunen
mit fehlenden personellen Ressourcen
und 36 mit fehlenden Finanzmitteln.
Weiter wichtig sind mit 17 Nennungen
dem Klimaschutz entgegenstehende
Vorschriften. Konkret benennen die
Kommunen zu lange Genehmigungs-
verfahren, zu restriktiv ausgelegten
Denkmalschutz, Personalmangel fiir
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die Umsetzung zum Beispiel von Rad-
verkehrsausbau und zahlreiche weitere
biirokratische Hiirden.

Wie kann mehr Kommunaler
Klimaschutz erreicht werden?

Wesentliche Hilfe fiir die Kommu-
nen zur schnelleren Umsetzung von
Klimaschutz waren mehr Finanz- und
Fordermittel fiir die erforderlichen
Investitionen sowie zweckgebundene
Zuweisungen iiber den kommunalen
Finanzausgleich. Diese Punkte werden
31bzw. 28-mal genannt.

Weiterhin wiinschen die Kommunen

vom Land Niedersachsen:

I Hinweiseund Leitlinien zur nachhal -
tigen Beschaffung und deren Bertick-
sichtigung entsprechend geltendem
Vergaberecht (24 Nennungen),

I die Vorgabe von standardisier-
ten Losungen durch das Land (23
Nennungen)

1 Datenbanken und Plattformen mit
Hilfestellungen zu kommunalen
Standardvorhaben.

Die Kommunen sind bereit, eigene
Kenntnisse durch Fortbildungen zu
erweitern und in Netzwerken mitzu-
arbeiten. Weiter als hilfreich benannt
werden weniger, dafiir breit aufge-
stellte und einfach zu handhabende
Férderprogramme (vier Nennungen)
und die gesetzliche Einfiihrung einer
kommunalen Pflichtaufgabe Klima-
schutz, die auch die Rate in die Pflicht
ndhme, das Thema zu priorisieren (drei
Nennungen).
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Abschliefend bekundeten 23 Kommu-
nen aktiv ihre Bereitschaft, an einem
vom Niedersdchsischen Ministerium
fiir Umwelt, Bauen, Energie und Klima-
schutz gemeinsam mit dem NST beab-
sichtigten Netzwerk zum Austausch
iiber digitale Moglichkeiten der Verbes-
serung des kommunalen Klimaschutzes
mitzuarbeiten.

Wie bereits berichtet, berdt der Nie-
dersdchsische Landtag gegenwadrtig
Uiber die Novelle des Niedersdchsischen
Klimaschutzgesetzes (NKlimaG). Der
NST hat in seinen Stellungnahmen
die Ergebnisse der Umfrage mit ein-
gebracht. Es bleibt abzuwarten, ob der
Landtag neben den zu erwartenden
hoheren Klimaschutzzielen einige der
aufgrund der Umfrageergebnisse not-
wendigen Hilfestellungen fiir Kommu-
nen auf den Weg bringen wird. Dartiber
wird weiter informiert werden.

Schrifttum

Kommunales Haushalts-
recht Niedersachsen

Joachim Rose

Kohlhammer GmbH

4., Uberarbeitete Auflage
2022, 445 Seiten, kartoniert,
Reihe: Kommunale Schriften
flir Niedersachsen, 42 Euro
ISBN 978-3-555-02265-9

Diese Neuauflage zum kommunalen
Haushaltsrecht in Niedersachsen ent-
halt die wesentlichen Gesetze, Verord-
nungen und Erlasse mit den Hinweisen
der Arbeitsgruppen des Landes zur
Planung und Ausfithrung des Haus-
halts der Kommunen und ihrer Ein-
richtungen. Mit der gezielten Auswahl
nur der hierfiir wichtigen Bereiche des
Kommunalverfassungsgesetzes und
dem Abdruck zusdtzlicher Vorschriften
aus dem Steuer- und Handelsrecht
sowie der vollstandigen Darstellung
der Verordnungen und Erlasse wer-
den alle rechtlichen Aspekte zu einem
kompakten Nachschlagewerk fiir die
Kommunen zusammengefasst. Kurze,
praxisnahe Anmerkungen zu vielen
Paragrafen helfen der Verwaltung
und der Politik bei der Anwendung der
Vorschriften.
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Von links nach rechts:

Jirgen Meyer, Hitzacker;
Claudio Griese, Hameln;
Werner Schrder, Hasellinne;
Petra Broistedt, Gottin-

gen; André Wiese, Winsen;
Gerd-Christian Wagner, Varel;
Silke Fricke, Bremervorde;
Jirgen Markwardt, Uelzen;

Dr. Jorg Nigge, Celle; Dr. Jan
Arning, NST; Elke Kentner,
Peine; Petra Gerlach, Delmen-
horst; Hermann Aden, Hameln;
Jutta Dettmann, Melle;

Jirgen Krogmann, Oldenburg;
Ramona Schumann, Patten-
sen; Claudia Kalisch, Liineburg;
Dirk-Ulrich Mende, NST;
Christian Springfeld, Springe;
Suse Laue, Syke.

253. Sitzung des Prasidiums in Celle

Am 11. Mai 2022 fand die 253. Sitzung
des Prdsidiums des NST in Celle statt.
Die Geschdftsstelle berichtete ausfithr-
lich tiber das Thema Ukraine mit den
Schwerpunkten Verteilung der Fliicht-
linge, Kostenerstattung fiir Sammelun-
terkiinfte, Regimewechsel ins SGB 1II /
SGB XII, Aufnahme gefliichteter Kinder

in Kindertagesstdtten und Schulen,
sowie die Finanzverhandlungen mit dem
Finanzministerium zur Kostenerstattung
fiir die Kommunen. Weiterhin berichtete
die Geschaftsstelle ausfiihrlich iiber die
Themen Digitalisierung und DV-Ad-
ministration in Schulen. Das Prédsidium
fasste u.a. Beschliisse zu den Themen

Liiften in Schulen sowie Verstetigung der
Innenstadtférderung nach Auslaufen des
Programms , Perspektive Innenstadt®.
Am Vorabend fand auf Einladung der
Stadt Celle eine Besichtigung des Celler
Schlosses statt. Die Geschdftsstelle dankt
der Stadt Celle und Oberbiirgermeister Dr.
Nigge fiir die Gastfreundschaft.

Oberburgermeisterkonferenz in Hameln

Am 3. Juni 2022 fand eine Oberbiirgermei-
sterkonferenz in Hameln statt. Zu Beginn der
Konferenz wurde der Oberbiirgermeister der
Stadt Hameln, Claudio Griese, zum neuen Vor-
sitzenden der Oberbilirgermeisterkonferenz
gewdhlt. Er folgt auf Oberbiirgermeister a.D.,
Klaus Mohrs aus Wolfsburg, der in den Ruhe-
stand getreten ist. Thematisch ging es in erster
Linie um die Ukraine-Krise. Hier zeigte die Dis-
kussion unter anderem, dass alle Mitglieder
der Oberbiirgermeisterkonferenz mit einer
starken Sekunddrmigration der Gefliichteten
in die grofen und groferen Stadte rechnen. Zum
Fachkrdftemangel in den Kindertagesstdtten
und zur Kindertagesbetreuung fiir Kinder aus
der Ukraine fasste die Konferenz einen sehr
umfangreichen Beschluss, der auch eine Ver-
langerung der sogenannten Plus-1-Regelung
(also das 26. Kind in der Kindergartengruppe
oder das 16. Kind in der Krippengruppe) bein-
haltet. Dartiber hinaus forderte die Oberbiir-
germeisterkonferenz die Landesregierung auf,
das Corona-Schutzpaket Schule neu aufzulegen
und auch Infektionsschutz-Ampeln zu fordern. SchlieBlich
beschloss die Oberbiirgermeisterkonferenz, einen Erfah-
rungsaustausch zum Wohnraumschutzgesetz einzurichten.
Am Vorabend informierte die Stadt Hameln {iber eine sehr

Von links nach rechts: Claudio Griese, Hameln; Dr. Ingo Meyer,
Hildesheim; Katharina Potter, Osnabrtick; Urte Schwerdtner, Goslar;
Tim Kruithoff, Emden; Claudia Kalisch, Liineburg; Uwe Santjer,
Cuxhaven; Petra Gerlach, Delmenhorst; Jirgen Krogmann, Olden-
burg; Frank Klingebiel, Salzgitter; Dr. Jan Arning, NST.

umfangreiche Schulsanierung und ein erfolgreiches Projekt
des sozialen Wohnungsbaus auf einem ehemaligen Kaser-
nengeldnde. Die Geschaftsstelle dankt der Stadt Hameln fiir
ihre Gastfreundschaft.
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Der Parlamentarische Abend 2022 in Bildern

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der Niedersachsische Stadtetag wieder
zum Parlamentarischen Abend einladen und viele kamen
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Von links nach rechts:

Torsten Rhode, Oster-
holz-Scharmbeck; Thomas
Berling, Nordhorn; Jan-Hendrik
Rohse, Buchholz i.d.N.; Vanessa
Gattung, Papenburg; Claudia
Kalisch, Liineburg; Jens Bley,
Twistringen; Dr. Jan Arning, NST.

Deutscher Kommunalkongress des DStGB

am 27./28. Juni 2022 fand der Deut-
sche Kommunalkongress des DStGB
in Berlin statt. Begriit wurden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Kongresses durch die regierende Biir-
germeisterin von Berlin, Franziska

Giffey, und Bundeskanzler Olaf Scholz.
Programmatisch deckte der Kongress
eine grofle Bandbreite ab; von Klima-
schutz und Klimafolgenanpassung iiber
Innstddte und Ortskerne, Digitale Bil-
dung, Cybersecurity, Energiewende bis

hin zu Hass und Bedrohung gegen Kom-
munalpolitikerinnen und —politiker. Die
Themen wurden in unterschiedlichen
Formaten, beispielswseise Diskussions-
runden, Impulsvortrdgen, Fachforen
oder Symposien bearbeitet.

Rechtliche Stellung des Ortsburgermeisters bei
Anhorung des Ortsrats zur Bauleitplanung

Ein Ortsbiirgermeister kann vom Hauptver-
waltungsbeamten in Angelegenheiten der
Ortschaft Auskiinfte verlangen. Ist der Orts-
rat in einer Angelegenheit zur Mitwirkung
berufen, dient das Auskunftsrecht dem Zweck
der Anhérung, dem entscheidungsbefugten
Organ Kenntnisse der ortlichen Verhdltnisse
und Belange zu vermitteln. Der Ortsbiirger-
meister ist nicht berechtigt, die vom Haupt-
verwaltungsbeamten verlangte Einberufung
des Ortsrats zu unterlassen, weil er selbst
sich in der betreffenden Angelegenheit nicht
hinreichend informiert fiihlt.

VG Hannover 1. Kammer, Urteil vom 1.2.2022,
1A 994/21

Tatbestand

Der Kldger begehrt in seiner Eigenschaft
als Ortsbiirgermeister die Verurteilung des
beklagten Biirgermeisters zur Auskunfts-
erteilung tiber von ihm formulierte Fragen
zur geplanten Neuerrichtung eines Logi-
stikzentrums in E.; zudem begehrt er die
Feststellung, dass er nicht verpflichtet ist, den
Ortsrat zur Beratung von Vorlagen zur Bau-
leitplanung einzuberufen oder sich anstelle
des Ortsrats anhdren zu lassen.

Entscheidungsgriinde

1.

Die Klage ist hinsichtlich des Antrags auf
Verurteilung des Beklagten zur Auskunftser-
teilung zuldssig und begriindet.
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a) Die Klage ist mit dem Antrag zu 1.
als Leistungsklage im Kommunalverfas-
sungsstreit (vgl. KVR-NKomVG, Stand:
Juni 2020, § 56 Rn. 43) mit Ausnahme des
Auskunftsbegehrens zu 1.31 zuldssig. Ein
Rechtsschutzbediirfnis ist zu bejahen, obwohl
die — zundchst 30 — Auskunftsbegehren in
der konkret streitgegenstdndlich gewor-
denen Gestalt erstmalig im Klageschriftsatz
formuliert worden sind, ohne dass sie zuvor
in dieser konkreten Form an den Beklagten
herangetragen worden wdren. Auch bei einer
Leistungsklage ist erforderlich, dass vor Kla-
geerhebung bei der zustandigen Behorde die
Erbringung der begehrten Leistung beantragt
wird (vgl. etwa Bader/Funke-Kaiser/Stuhl-
fauth von Albedyll, VwGO, 8. Aufl. 2021, vor
§8§ 40 ff. Rn. 27 m. w. N.; mit beachtlichen
Argumenten a. A.: Kopp/Schenke, VwGO, 27.
Aufl. 2021, Vorb. § 40 Rn. 51m. w. N.; Schoch/
Schneider, VwGO, Stand: Juli 2021, Vorb. § 40
Rn. 82), wobei in der héchstrichterlichen
Rechtsprechung das Erfordernis einer vor-
herigen (erfolglos gebliebenen) Beantra-
gung der Leistung bei der Behorde als nicht
nachholbare Prozessvoraussetzung bzw.
Zugangsvoraussetzung betrachtet wurde.
Begriindet wurde dies damit, dass sich die
Behorde nicht erstmalig im Prozess mit einem
Leistungsbegehren konfrontiert sehen soll (so
ausdriicklich zu auf Schadensersatz gerich-
teten Leistungsklagen: BVerwG, Urteil vom
4111976 — 11 C 59.73 —, juris Rn. 22; anders

flir eine Klage gegen eine private Stelle nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG aber: BVerwG, Urteil vom
23.2.2017 — 7 C 31/15 —, juris Rn. 24). Zudem
istim Interesse des effektiven Rechtsschutzes
zu vermeiden, dass Verwaltungsgerichte mit
Leistungsbegehren von Biirgern behelligt
werden, mit denen sich die zustdndigen
Behorden vor Klageerhebung noch gar nicht
befasst haben. Davon kann allerdings nach
Auffassung des Einzelrichters im Kommunal-
verfassungsstreit im Interesse einer ziigigen
Kldrung der Rechtspositionen von Organen
und Organteilen eine Ausnahme gemacht
werden, wenn wahrend des Verfahrens die
begehrte Leistung abgelehnt wird und die
Beteiligten im Klageverfahren gleichermaflen
erkennen lassen, an einer Sachentschei-
dung interessiert zu sein. Davon geht der
Einzelrichter vorliegend mit Ausnahme des
nachgeschobenen Auskunftsbegehrens zu
1.31 aus. Der Kldger hat die ersten 30 Aus-
kunftsbegehren dem Beklagten wahrend des
Verfahrens auch aulergerichtlich {ibermittelt
und um Beantwortung gebeten. Gleiches gilt
flir die Frage 1.31, um welche die Klage erwei-
tert worden ist. Der Beklagte ist in seinen
Schriftsdtzen dann — wenn auch ausdriicklich
hilfsweise und mit Hinweis auf das Erforder-
nis, die Auskunft vor Klageerhebung bei ihm
beantragen zu miissen — inhaltlich auf die
ersten 30 Auskunftsbegehren eingegangen.
Infolge dieser inhaltlichen Befassung bzw.
Positionierung, die vom Kldger als nicht

RECHTSPRECHUNG 35

INHALT



ausreichend betrachtet wird, ist ein Rechts-
schutzbediirfnis als gegeben anzusehen.
Hinsichtlich des Auskunftsbegehrens 1.31
hat der Beklagte allerdings aulergerichtlich
lediglich formal darauf hingewiesen, dass
im anhdngigen verwaltungsgerichtlichen
Verfahren zundchst zu klaren sei, ob und in
welchem Umfang dem Kldger (liberhaupt)
Auskunftsanspriiche zustiinden; der Ausgang
des Verfahrens solle abgewartet werden.
Damit ist der Sache nach eine inhaltliche
Befassung gerade deshalb abgelehnt worden,
weil sogleich ein gerichtliches Verfahren
anhangig gemacht worden ist. In dieser
Situation bleibt es bei dem Erfordernis der
vorherigen auflergerichtlichen Antragstel-
lung als Zugangsvoraussetzung.

b) Das Auskunftsbegehren ist — soweit es
zuldssig ist — teilweise begriindet. Der gel-
tend gemachte Auskunftsanspruch steht dem
Klager hinsichtlich der Auskunftsbegehren
zu 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28 zu und ist bis-
lang noch nicht erfiillt worden. Hinsichtlich
der tibrigen Auskunftsbegehren besteht das
geltend gemachte Auskunftsrecht hingegen
nicht.

aa) Die rechtliche Grundlage eines Aus-
kunftsrechts des Kldgers gegeniiber dem
Beklagten ldsst sich aus § 91 Abs. 4 Satz 1
NKomVG i. V. m. § 56 Satz 2 NKomVG und
§ 96 Abs. 1 Satz 5 NKomVG ableiten. Nach
§ 56 Satz 2 NKomVG kann jeder Abgeordnete
vom Hauptverwaltungsbeamten Auskiinfte in
allen Angelegenheiten der Kommune verlan-
gen, wobei dies nicht fiir der Geheimhaltung
unterliegende Angelegenheiteni. S.d. § 6
Abs. 3 Satz 1 NKomVG gilt. Nach § 91 Abs. 4
Satz 1 NKomVG gelten fiir die Mitglieder des
Ortsrates die Vorschriften {iber Abgeordnete
yentsprechend‘. Diese , entsprechende“
Geltung bedeutet zum einen, dass sich der
Auskunftsanspruch eines Ortsratsmitglieds
nur auf Angelegenheiten der Ortschaft
bezieht und zum anderen (primdrer) Adres-
sat der aus § 56 NKomVG resultierenden
Rechte der Ortsbiirgermeister und nicht
der Hauptverwaltungsbeamte ist; der Orts-
biirgermeister muss indessen notfalls beim
Hauptverwaltungsbeamten Riickfrage halten
(Thiele, Niedersdchsisches Kommunalver-
fassungsgesetz, 2. Aufl.,, 8§ 91 Rn. 5; einen
direkten Anspruch des Ortsratsmitglieds
gegen den Hauptverwaltungsbeamten beja-
hend allerdings: KVR-NKomVG, a.a. 0., § 56
Rn. 19). Fiir diese — auch vorliegend in Rede
stehende — Riickfragesituation hdlt der die
Aufgaben des Ortsbiirgermeisters betref-
fende § 92 NKomVG keine speziellen Rege-
lungen vor. Eine solche Regelung existiert
mit § 96 Abs. 1Satz 5 NKomVG allerdings fiir
Ortsvorsteher. Nach dieser Vorschrift kann
der Ortsvorsteher in allen Angelegenheiten,
die die Ortschaft betreffen, Vorschldge unter-
breiten und vom Hauptverwaltungsbeamten
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Auskiinfte verlangen. Das Auskunftsrecht
besteht nicht nur wahrend der Beratung einer
die Ortschaft betreffenden Angelegenheit
im Rat, im Veraltungsausschuss oder im
Ratsausschuss (Thiele, a. a. O., § 96 Rn. 5).
Hinter der Reichweite des Auskunftsan-
spruchs eines Ortsvorstehers kann derjenige
eines Ortsbiirgermeisters in der skizzierten
Riickfragesituation gegeniiber dem Haupt-
verwaltungsbeamten nicht zuriickbleiben;
der Ortsbiirgermeister muss vielmehr wie ein
Ortsvorsteher Auskiinfte verlangen kénnen.

Das Auskunftsrecht findet seine Grenze
darin, dass es in einem nachvollziehbaren
Zusammenhang mit der Mandatsausiibung
stehen muss und nicht missbrauchlich sein
darf (vgl. Urteil der Kammer vom 17.6.2016 —
1A13723/14 —, juris Rn. 52). Bei der Wahrneh -
mung des in § 94 NKomVG geregelten Rechts
des Ortsrats, zu allen wichtigen Fragen des
eigenen und des iibertragenen Wirkungs-
kreises, die die Ortschaft in besonderer Weise
beriithren, angehort zu werden, dient das
Auskunftsrecht dem Zweck der Anhoérung.
Bei der Anhorung geht es vor allem darum,
dem letztlich entscheidungsbefugten Organ
entscheidungsrelevante Aspekte zugdnglich
zu machen, die ihm ohne Beteiligung des
Ortsrats mangels Kenntnis der ortlichen
Verhaltnisse und Belange moglicherweise
verborgen geblieben waren. Der Ortsrat soll
in die Lage versetzt werden, seine besonde-
ren Ortskenntnisse und die ortschaftlichen
Belange in die Entscheidungsfindung des
Rates einzubringen (Thiele,a.a.0.,§ 94Rn.5
unter Hinweis auf OVG Liineburg, Beschluss
vom 27.4.1989 —10 M 13/89 —, DVBL. 1989, S.
937). Dies erfordert nicht etwa einen ,,Infor-
mationsgleichstand“ bei Ortsratsmitgliedern
einerseits und Ratsmitgliedern andererseits;
es gehtvielmehr in erster Linie um den Infor-
mationsfluss vom Anzuhdrenden zum Anh6-
renden. Die Auskunftserteilung im Rahmen
einer Anhorung muss den Ortsrat nicht in die
Lage versetzen, sich gleichsam an die Stelle
des entscheidungsbefugten Rates setzen zu
konnen; sie muss ihm aber erméglichen, sich
sachgerecht dulern zu kénnen. Daraus folgt,
dass Auskiinfte, die anldsslich einer Anho-
rung begehrt werden, nicht gleichsam nach
Belieben ,,zur eigenen Unterrichtung i. S.d.
§ 56 Satz 2 NKomVG beansprucht werden
konnen, wenn dies nur darauf ausgerichtet
ist, eine Verzégerung der Beratungsabldufe
in den entscheidungsbefugten Gremien
herbeizufiihren. Ein solches Vorgehen liele
den erforderlichen Mandatsbezug vermissen
und ware letztlich rechtsmissbrduchlich;
die formal bestehende Rechtsposition des
Auskunftsrechts wiirde in einer rechtlich zu
missbilligenden Weise ausgetibt.

Nach der Rechtsprechung des Nieder-
sachsischen Oberverwaltungsgerichts soll
der Auskunftsanspruch (nur) Gegenstdnde

umfassen, von denen der Biirgermeister in
seiner Eigenschaft als Leiter der Gemein-
deverwaltung oder als gesetzlicher Vertreter
der Gemeinde nach auflen Kenntnis erlangt
hat bzw. erlangen kann (Nds. OVG, Urteil
vom 3.6.2009 — 10 LC 217/07 —, juris Rn.
62). Dies ist allerdings nach Auffassung des
Einzelrichters nicht dahingehend zu ver-
stehen, dass der Auskunftsanspruch einen
umfanglichen Informationsbeschaffungsan-
spruch vermittelt, dessen Grenzen lediglich
der Auskunftsbegehrende selbst bestimmen
wirde. In einer jlingeren Entscheidung fiihrt
das Niedersdchsische Oberverwaltungsge-
richt dementsprechend auch aus, dass das
Auskunftsrecht inhaltlich dadurch begrenzt
ist, dass es auf das beim Hauptverwaltungs-
beamten vorhandene Wissen gerichtet ist
(Urteil vom 4.3.2014 — 10 LB 93/13 —, juris
Rn. 33; vgl. ferner Schleswig-Holstei-
nisches Verwaltungsgericht, Beschluss vom
27.11.2020 — 6 B 56/20 —, juris Rn. 11, das
einen Informationsbeschaffungsanspruch
ganzlich verneint, vgl. zudem Thiele, a. a.
0., § 94 Rn. 5). Nach Auffassung des Ein-
zelrichters kann der Hauptverwaltungsbe-
amte jedenfalls nicht zur Beschaffung von
Informationen verpflichtet sein, die er bei
ordnungsgemadfer Verwaltung nicht (schon)
erlangt haben muss.

Der Auskunftsanspruch dient schlieflich
nicht dazu, Ermittlungen , ins Blaue hinein“
anstellen zu kénnen. In diesem Zusammen-
hang ist es insbesondere auch ausgeschlos-
sen, unter Umgehung der Voraussetzungen
des § 58 Abs. 4 Satz 3 NKomVG ,,faktische
Akteneinsicht“ zu erlangen und Fragen
zu stellen, die darauf gerichtet sind, den
Wortlaut von Dokumenten zu erfahren, die
sich in den Verwaltungsakten befinden (vgl.
VG Hannover, Urteil vom 17.6.2016 — 1 A
13723/14 —, juris Rn. 54 unter Hinweis auf
Nds. OVG, Urteil vom 4.3.2014 — 10 LB 93/13
—, juris). Bei der Auskunftserteilung tragt der
Hauptverwaltungsbeamte die Verantwortung
bzw. ist Garant dafiir, dass die Auskunft
richtig und vollstandig ist (Nds. OVG, Urteil
vom 4.3.2014 — 10 LB 93/13 —, juris Rn. 33).
Das Recht auf Akteneinsicht durch einzelne
Abgeordnete zum Zwecke der Uberwachung
istder Vertretung vorbehalten und nach § 58
Abs. 4 Satz 3 NKomVG daran gebunden, dass
ein Viertel der Mitglieder der Vertretung
oder eine Fraktion oder Gruppe dies verlangt.
Diese Erfordernisse sowie die Beschrankung
des Einsichtsrechts auf einzelne Abgeord-
nete tarieren die Uberwachungsfunktion der
Vertretung und die Eigenverantwortung der
Verwaltung gegeneinander aus. Sich in den
Akten auf Fehler- oder Informationssuche
begeben zu kénnen, soll nach § 56 Satz 2
NKomVG nicht beansprucht werden kénnen.
Auch iiber den Umweg eines Auskunfts-
begehrens ist dies nicht vorgesehen; eine
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7Akteneinsicht im Gewand der Auskunft“ ist
mithin ausgeschlossen.

bb) Gemessen an diesen Maf3staben gilt
hinsichtlich der einzelnen Fragen bzw. Aus-
kunftsbegehren des Klagers Folgendes:

(1) Die Auskunftsbegehren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.16 und 1.22 stellen der Sache nach jeweils
ein , Akteneinsichtsbegehren im Gewande
des Auskunftsbegehrens* dar. Es erschlief3t
sich nicht, wie der Beklagte dem Kldger
Auskunft tiber Schreiben und den gesamten
Schriftverkehr geben kdnnte, ohne dass dies
letztlich auf eine mittelbare Akteneinsicht
hinausliefe. Dem Kldger geht es bei den
Fragen zudem nach Einschdtzung des Ein-
zelrichters nicht um den Wunsch, konkrete
Tatsachen zu erfragen, die fiir eine sachge-
rechte AuBerung des Ortsrats im Rahmen
der Anhorung erforderlich waren, sondern
darum, {iberhaupt erst Anhaltspunkte fiir
Kritik oder Fehlverhalten zu finden. Das ist
indessen nicht moglich, ohne dass ihm der
Inhalt von Schriftsdtzen gleichsam ,,1:1%
zugdnglich gemacht wird. Es ist indessen
einem Hauptverwaltungsbeamten nicht etwa
zuzumuten, Schriftverkehre im Wortlaut
vorzulesen (vgl. dazu etwa auch Nds. OVG,
Urteil vom 4.3.2014 — 10 LB 93/13 —, juris Rn.
38). Der eigentliche Wunsch des Klagers, der
vorprozessual auch klar artikuliert wurde,
die mafigeblichen Verwaltungsvorgange ab
erstmaligen Bekanntwerden des Ansied-
lungsinteresses durchsehen zu koénnen, ist
vom Auskunftsrecht gerade nicht gedeckt.
Der Kldger ist als Ortsbiirgermeister nicht
etwa Vorsitzender eines Untersuchungs-
ausschusses zur Aufklarung vermuteter
Ungereimtheiten im Kontext des Ansied-
lungsvorhabens. Es geht bei der Anhérung
vielmehr darum, spezifische Sichtweisen
aus der ortlichen Gemeinschaft E. in den
Entscheidungsprozess der entscheidungsbe-
fugten Gremien einflieen lassen zu kénnen.
Es ist fiir den Einzelrichter nicht erkennbar,
dass mit den genannten Fragen dieser Zweck
verfolgt wiirde. Aus objektiver Aulenper-
spektive drangt sich durch das Begehren zur
Offenlegung aller mafigeblichen Verwal-
tungsvorgange vielmehr auch der Eindruck
auf, dass zum einen das Verfahren zur
Aufstellung eines Bebauungsplans zundchst
einmal verzdgert werden soll und zum ande-
ren beziiglich der getdtigten Angaben des
Beklagten erhebliches Misstrauen gehegt
wird. Wenn der Kldger explizit auf seinen
frithen Wunsch nach Auskiinften — schon
mit Schreiben vom 16. November 2020 —
hinweist, ist ihm entgegenzuhalten, dass dies
erst geschah, nachdem der Beklagte unter
dem 29. Oktober 2020 um Einladung zu einer
Ortsratssitzung zur Befassung mit den Vor-
lagen 125/2020 und 126/2020 gebeten hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war das Interesse des
Unternehmens zur Ansiedlung in E. mehrere
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Jahre bekannt; ein Bebauungsplanentwurf
existierte bereits seit 2017. Es erschlief3t sich
nicht recht, warum der Klager sein ausdiffe-
renziertes Auskunftsbegehren nicht schon zu
einem fritheren Zeitpunkt geltend gemacht
hat. Im Rahmen der miindlichen Verhandlung
ist lediglich vorgetragen worden, dass der
Klager immer wieder um Auskiinfte gebeten
habe; in schriftlich konkretisierter Form
scheint dies aber vor dem 16. November 2020
gerade nicht geschehen zu sein und schon gar
nicht in der ausdifferenzierten Form, in der
die Auskunftsbegehren vorliegend streitge-
genstandlich geworden sind.

(2) Hinsichtlich der Frage 1.6 nach dem
maRgeblichen politischen Akteur, der die
Ermoéglichung eines F.-Logistikzentrums
initiiert hatte, ist fiir den Einzelrichter nicht
erkennbar, weshalb diese Auskunft fiir eine
sachgerechte AuRerung erforderlich sein soll.
Dies gilt im Ubrigen auch hinsichtlich der
schonunter (1) erorterten Frage 1.5.. Das mog-
liche Wissen, dass ein bestimmtes Ratsmit-
glied oder ein bestimmter Stadtbeschaftigter
den Kontakt zwischen F. und dem Biirger-
meister anldsslich des Ansiedlungsinteres-
ses des Unternehmens vor {iber sechs Jahre
hergestellt hatte, vermittelt keinen nachvoll-
ziehbaren Erkenntniswert fiir den Kldger fiir
die ordnungsgemafRe Wahrnehmung seiner
Aufgaben als Ortsbiirgermeister und auch
nicht fiir die Anhorung zur Bauleitplanung.
Der Klager hat es vielmehr hinzunehmen,
wenn moglicherweise die Kontaktaufnahme
von einem Ratsmitglied angebahnt wurde,
welches in diesem Zusammenhang nicht
offentlich in Erscheinung treten mochte.
Deshalb ist die Antwort des Beklagten, das
formell er selbst den Ansiedlungswunsch in
die politischen Gremien eingebracht hatte,
als ausreichend anzusehen. Der im Rahmen
der miindlichen Verhandlung angesprochene
Aspekt eines moglichen Mitwirkungsver-
bots nach § 41 NKomVG spielt vorliegend
ohnehin keine Rolle, danach § 41 Abs. 3Nr. 1
NKomVG fiir die Beratung und Entscheidung
iiber Rechtsnormen ein Mitwirkungsverbot
ausgeschlossen ist; Bebauungsplane ergehen
nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzungen und sind
damit Rechtsnormen.

(3) Hinsichtlich der Auskunftsbegehren
1.7, 1.8, 1.14 und 1.15 teilt der Einzelrichter
die Auffassung des Beklagten, dass einer
Auskunftserteilung bereits das Steuerge-
heimnis nach § 30 AO entgegensteht. Das
Oberverwaltungsgericht fiir das Land Nor-
drhein-Westfalen (Urteil vom 6.11.2018 — 15
A 2638/17 —, juris) hat {iberzeugend aus-
gefiihrt, dass das Steuergeheimnis und die
diesbeziiglichen Ausnahmevorschriften auch
im Falle eines Akteneinsichtsbegehrens eines
Rates gelten. Insbesondere ist ausgefiihrt
worden, dass die beabsichtigte Erstellung
eines Gewerbeansiedlungskonzepts kein

hinreichendes Gewicht dafiir hat, um einen
der Ausnahmetatbestdande des § 30 AO zu
erfiillen. Auch in Niedersachsen gilt § 30 AO
fiir die vorliegend in Rede stehende Gewerbe-
steuer Uber § 11 Abs. 2 Nr. 1 NKAG. Auf3erhalb
des Kommunalverfassungsrechts verankerte
Bestimmungen, die einer Auskunftserteilung
entgegenstehen konnen, sind zu beachten
(KVR-NKomVG, a.a.0.,§ 56 Rn.27). Esmacht
aus Sicht des Einzelrichters keinen Unter-
schied, ob Steuerdaten — dazu gehoren auch
Daten iiber Zahlungen und Riickzahlungen
— Uiber eine Akteneinsicht oder eine Auskunft
preisgegeben werden. Die Voraussetzungen
fiir eine Offenbarung nach § 11 Abs. 2 Nr. 1
NKAGi. V. m. § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO liegen hier
ersichtlich nicht vor. Es kann nicht die Rede
davon sein, dass ein zwingendes 6ffentli-
ches Interesse wegen schwerer Nachteile
fiir das allgemeine Wohl die Offenbarung
von Steuerdaten erfordern wiirde. Vielmehr
ist dem Ortsrat eine Positionierung zu dem
Ansiedlungsvorhaben erkennbar auch mog-
lich, wenn die begehrten Informationen {iber
Steuerzahlungen, Riickzahlungsverpflich-
tungen und Steuerprognosen beziiglich des
ansiedlungswilligen Unternehmens nicht
preisgegeben werden.

Davon abgesehen mag zwar in der kon-
kreten politischen Diskussion um das Bau-
leitplanverfahren eine grofle Rolle gespielt
haben, einen Gewerbesteuerzahler in A-Stadt
zu halten. Wenn aber der Kldger schon selbst
iiber die im Bundesanzeiger verdffentlich-
ten Jahresabschliisse des Unternehmens F.
ermittelt hatte, dass in den Jahren 2018 kaum
noch Steuern gezahlt wurden, erschlie3t
sich dem Einzelrichter nicht der erwartete
Erkenntnisgewinn einer Auskunft dariiber,
dass dies tatséchlich so gewesen ist. Uber-
zeugend verweist der Beklagte in diesem
Zusammenhang indessen darauf, dass eine
kurzfristige Betrachtung von Steuerzah-
lungen in einigen ausgesuchten Jahren kei-
nen Aussagewert fiir einen ,,Ansiedlungser-
folg* hat. Die Sinnhaftigkeit einer Ansiedlung
unter dem Gesichtspunkt der Gewerbesteuer
kann jedenfalls ohne weitere vom Beklagten
genannten konkreten Betrdge politisch im
Ortsrat diskutiert werden.

(4) Bei dem Auskunftsbegehren 1.17 ver-
kennt der Klager, dass es nicht seine Aufgabe
ist, Ermittlungen dariiber anzustellen, ob
die Aussagen des Beklagten zur Grund-
stiicksverfligbarkeit und Realisierbarkeit
zutreffend sind. Wie bereits ausgefiihrt ist der
Hauptverwaltungsbeamte verantwortlicher
Garant dafiir, dass eine erteilte Auskunft
richtig und vollstandig ist. Wenn die Frage
nach dem Nachweis der Grundstiicksver-
fligbarkeit dahingehend beantwortet wird,
dass der Nachweis erbracht wurde, so ist
dies als ausreichend anzusehen, ohne dass
der Beklagte — wiederum durch Vorlage von
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Aktenausziigen — gegeniiber dem Klédger die
Richtigkeit seiner Auskunft belegen miisste.
Andieser Stelle wird deutlich, dass der Klager
den Aussagen des Beklagten keinen Glauben
schenken will bzw. insoweit misstrauisch ist.
Die dem Kldger an sich vorschwebende Kla-
rung, ob die Auskunft des Beklagten richtig
ist, ware letztlich der Wahrnehmung einer
Uberwachungsaufgabe durch Akteneinsicht
zuzuordnen, denn anders ware es nicht
moglich, die Richtigkeit der Angaben des
Beklagten zu {iberpriifen. Eine solche Uber-
wachung durch Akteneinsicht ist allerdings
dem Rat vorbehalten.

(5) Hinsichtlich der letztlich auf den Inhalt
des Durchfithrungsvertrags bezogenen Aus-
kunftsbegehren zu 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 und
1.28 besteht hingegen ein Auskunftsrecht.
Die aufgeworfenen Fragen zur verkehrlichen
Anbindung des Plangebietes in und nach der
Bauphase sowie zu der zu erwartenden Ver-
kehrsbelastunglassen ein nachvollziehbares
Informationsinteresse erkennen, welches
fiir die ortliche Gemeinschaft in E. auch
von besonderer Relevanz ist. Hier ist das
Informationsbediirfnis nach Einschatzung
des Einzelrichters auch so offensichtlich,
dass bereits vor der Befassung des Ortsrates
ein Auskunftsbegehren vom Klager geltend
gemacht werden kann (ohne dass allerdings
die Einberufung des Ortsrates davon abhdn-
gig gemacht werden kann, siehe dazu 2.). Der
Beklagte hat insoweit im Rahmen der Klage-
erwiderung Auskunftsbereitschaft erkennen
lassen und auf den laufenden Abstimmungs-
prozess verwiesen. Vor Klageerhebung wurde
indessen auf die Bitte um Einsicht in den
Durchfithrungsvertrag geantwortet, dass nur
die Bestandteile des Durchfiihrungsvertrages
offengelegt wiirden, die flir das Bauleitplan-
verfahren relevant seien und schon in der
Beschlussvorlage 126/2020 enthalten seien.
Damit wurden weitergehende Auskiinfte
der Sache nach abgelehnt. Dem Auskunfts-
interesse kann im Ubrigen auch schon vor
Abschluss eines laufenden Abstimmungs-
prozesses dadurch entsprochen werde, dass
der aktuelle Planungsstand mitgeteilt wird.

(6) Beider Frage 1.30 geht es zwar erkenn-
bar — dhnlich wie bei den Fragen 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.28 — auch um verkehrliche
Belange, die fiir die 6rtliche Gemeinschaft
in E. von besonderem Interesse sind. Die
Einstufung der Westtangente als Regional-
strafle hat offenbar zur Konsequenz, dass
keine Ampelanlage geschaffen werden muss.
Allerdings kann die Auskunft gegeniiber dem
Beklagten nicht beansprucht werden. Der
Beklagte hat nachvollziehbar darauf hinge-
wiesen, dass die Einstufung nach der Richtli-
nie fiir integrierte Netzgestaltung (RIN) nicht
von der Stadt vorgenommen wird. Soweit im
Entwurf des Bebauungsplans die Rede davon
ist, dass die Westtangente als Regionalstrafle
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der Straflenkategorie LSIII zugeordnet wird,
handeltes sich offenbar nicht um eine eigene
Einstufung durch die Stadt A-Stadt. Der
Beklagte ist nicht gezwungen, auf Wunsch
des Klagers Informationen iiber die Griinde
dieser Zuordnung einzuholen. Dadurch
wiirde der Auskunftsanspruch zu einem
Informationsbeschaffungsanspruch.

2.

(1) Nach § 92 Abs. 2 Satz 1 NKomVG hat der
Vorsitzende den Ortsrat einzuberufen, wenn
der Hauptverwaltungsbeamte dies unter
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt;
gemal § 92 Abs. 2 Satz 2 NKomVG kann der
Hauptverwaltungsbeamte verlangen, dass
einbestimmter Beratungsgegenstand auf die
Tagesordnung gesetzt wird. Die Einberufung
auf Verlangen des Hauptverwaltungsbeamten
steht nicht zur Disposition des Ortsbiirger-
meisters. Gleiches gilt fiir das Verlangen, dass
bei einer (reguldren) Sitzung ein bestimmter
Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung
gesetzt wird. Insbesondere kann der Ortsbiir-
germeister als Vorsitzender des Ortsrats die
Einberufung anldsslich einer Anhérung nach
§ 94 NKomVG nicht von der Ausrdumung von
aus seiner personlichen Sicht vorhandenen
Informationsdefiziten abhdngig machen. Die
Positionierung, ob verwaltungsseitig anldss-
lich der Anhdrung zu einer Beschlussvorlage
ausreichende Informationen zur Verfligung
gestellt worden sind, ist dem Ortsrat selbst
vorbehalten. Ergebnis einer Anhdrung des
Ortsrates kann schlief8lich auch sein, dass
eine Beschlussvorlage des Biirgermeisters
wegen eines ausgemachten Informations-
defizits nicht befiirwortet wird. Spatestens
die entscheidungsbefugten Gremien miissen
dann entscheiden, wie sie damit umgehen.
Ebenso kann es aber sein, dass der Ortsrat
als Gremium sich mehrheitlich hinrei-

Anmerkung

chend informiert fithlt und sich sachlich
zu der Beschlussvorlage einldsst. Denkbar
ist schliefllich auch, dass der Ortsrat den
Biirgermeister zur persoénlichen Teilnahme
an der Sitzung verpflichtet, was nach § 87
Abs. 2 Satz 3 NKomVG auf Verlangen eines
Drittels der Mitglieder geschehen kann. Es
kann nach Auffassung des Einzelrichters
aber nicht Aufgabe des Ortsbiirgermeisters
als Vorsitzendem des Ortsrates sein, diesen
Teil der demokratischen Meinungsbildung
im Gremium vorwegzunehmen und eine
Befassung des Ortsrates wegen der eigenen
Sichtweise durch eine Nichteinberufung von
vornherein zu verhindern bzw. zu verweigern.
Vorliegend ist der Kldger mehrfach zur Ein-
berufung einer Ortsratssitzung aufgefordert
worden. Einer solchen Aufforderung hat er
auch dann nachzukommen, wenn er parallel
Auskunftsanspriiche gegeniiber dem Haupt-
verwaltungsbeamten geltend macht und diese
inder Sache auch begriindet sein mégen. Auch
dannist es ndmlich dem demokratischen Wil-
lensbildungsprozess im Gremium vorbehal-
ten, ob es sich die Sichtweise des Vorsitzenden
zu eigen machen will, oder nicht.

(2) Die Verpflichtung zur Einberufung einer
Ortsratsratssitzung bzw. zur Behandlung
eines Beratungsgegenstandes entfallt auch
nicht, wenn eine Anhdrung nicht nach § 94
Abs. 2 Satz1NKomVG zum richtigen Zeitpunkt
yangestofen“ wurde. Nach der genannten
Bestimmung ist in der Bauleitplanung der
Ortsrat spdtestens anzuhoOren, nachdem
das Verfahren zur Beteiligung der Behdrden
und Stellen, die Trager 6ffentlicher Belange
sind (§ 4 BauGB), abgeschlossen worden ist.
Dies bedeutet, dass die Anhérung vor dem
Beschluss tiber die 6ffentliche Auslegung zu
erfolgen hat (KVR-NKomVG, a. a. O., § 94
Rn. 10). Dies hat aber keineswegs zur Folge,

von Rechtsanwalt Eckhard David, Kanzlei Prof. Versteyl Rechtsanwilte

Das Verfahren beriihrt eine zugespitzte kommunalpolitische Auseinandersetzung zwischen
Stadtrat und Ortsrat iiber die Errichtung eines Logistikzentrums. Ortsrat und Ortsbiirger-
meister behaupten mangelnde Information und Beteiligungsdefizite. Im Hintergrund geht
es um die Vorbereitung eines Normkontrollverfahrens.

Ungefahrlich ist die Sache nicht, wird die gebotene Beteiligung eines Ortsrates bei Auf-
stellung eines Bebauungsplanes unterlassen, fiihrt dies zur Nichtigkeit der Setzung. Eine
Heilung nach § 214 BauGB ware nicht mdglich, diese Heilungsmoglichkelt betrifft ledig-
lich Fehler nach dem BauGB (OVG Liineburg, Beschluss vom 24.9.2020, Az. 1 MN 61/20).

Der Ortsrat ist kein Parlament, sondern, wie die Vertretung, Verwaltungsorgan mit

folgenden Pflichten:
Dies bedeutet:

Der Auskunftsanspruch muss sachlich begriindet sein.

Der Auskunftsanspruch beschrankt sich auf das prasente Wissen des Biirgermeisters.

Das Steuergeheimnis gilt auch gegeniiber dem Ortsrat.

Der Ortsbiirgermeister hat es nicht in der Hand, die Einberufung des Ortsrates zu ver-
weigern, um die Aufstellung des Bebauungsplanes zu verzogern.
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dass der Klager als Vorsitzender des Ortsrates
bei einer verspateten Anhérung berechtigt
ware, unter Hinweis auf diesen Umstand
einer Aufforderung des Beklagten zur Einbe-
rufung des Gremiums oder einem Verlangen
auf zur Beratung der Vorlagen 125/2020 und
126/2020 nicht nachzukommen. Ein solches

Vorgehen ware mit dem Gebot der Organtreue
nicht vereinbar; auch bei einer verspdtet
angestoflenen Anhérung muss dem Gremium
eine Positionierung ermoglicht werden. Letz-
teres gilt auch hinsichtlich der vom Kldger
vermissten (erneuten) Durchfiihrung einer
Einwohnerversammlung. Ein entsprechendes

Wahlprufungsentscheidung

Sonstige Darstellungen, die nach § 33 Abs. 2
NKWG verboten sind, miissen ein Gewicht
aufweisen und objektiv geeignet sein, die
Wahl zu beeinflussen. Darunter fallt nicht
die kurzzeitige Anwesenheit eines Wahlbe-
werbers im Wahllokal und das Verteilen von
Schokolade an die Wahlhelfer (nichtamt-
licher Leitsatz, VG Hannover, Urteil vom 14.
Marz 2022, Az.: 1A 6477/21).

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten {iber die Giiltigkeit der
Biirgermeisterwahl am 13. Oktober 2021. Der
Kldger, der als Einzelbewerber unterlegen
war, beanstandete die Giiltigkeit der Wahl,
weil der gewdhlte Bewerber am Wahltag 11
Wahllokale aufgesucht, den Wahlhelfern
gedankt und Pralinen {iberreicht hat und die
Wahl unzuldssig beeinflusst habe.

Bei der Wahl entfielen 5651 von 10 641
Stimmen auf den gewahlten Bewerber,
2819 Stimmen auf die Bewerberin mit dem
néchstbesten Stimmergebnis.

Der Gemeinderat hatte den Wahleinspruch
als unbegriindet zuriickgewiesen.

Entscheidungsgriinde
Die Klage hat keinen Erfolg.

()

2.

Der Wahleinspruch ist (...) unbegriindet.
Ein Wahleinspruch ist begriindet, wenn die
Wahl nicht den Vorschriften des Niedersach-
sischen Kommunalwahlgesetzes oder der
Niedersdchsischen Kommunalwahlordnung
entsprechend vorbereitet oder durchgefiihrt
oder in unzuldssiger Weise in ihrem Ergebnis
beeinflusst worden ist (§ 46 Abs. 1 Satz 2
NKWG). Schon ein Wahlfehler soweit die
Wahleinspruchsgriinde des Kldgers nicht
bereits prdkludiert sind — in Gestalt eines
VerstoBes gegen § 33 Abs. 2 NKWG oder
wegen einer unzuldssigen Beeinflussung
i. S. d. § 46 Abs. 1 Satz 2 NKWG liegt nach
den konkreten Umstdnden nicht vor. Selbst
bei anderer Betrachtungsweise hdtte ein
angenommener Wahlfehler die Ergebnisse
der Wahlen jedenfalls nicht wesentlich (vgl.
§ 48 Abs. 1 Nr. 2 NKWG) beeinflusst.

Der Klager kann mit seinem gegeniiber
dem Wahleinspruchsverfahren neuen
Vorbringen, die CDU hdtte Wahlplakate zu
frith aufgehdngt, im Rahmen der Wahlprii-
fungsklage schon nicht mehr gehort werden.
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Das Wahlpriifungsgericht hat sich auf die
Priifung der bereits im Wahleinspruchsver-
fahren rechtzeitig vorgetragenen Griinde zu
beschranken. Riigen, die nicht schon Gegen-
stand des Wahlpriifungsverfahrens vor der
Vertretung waren, kdnnen im nachfolgenden
gerichtlichen Verfahren nicht nachge-
schoben werden, sondern sind materiell
prakludiert. Die engen Fristenregelungen des
Wahlpriifungsrechts (88 46 Abs. 3 Satz1, 49
Abs. 2, 52b NKWG) beruhen darauf, dass die
Entscheidung im Wahlpriifungsverfahren
moglichst schnell erfolgen soll, um Gewiss-
heit iiber den Bestand einer Wahl zu erhalten.
Es soll insbesondere verhindert werden, dass
sich durch neu vorgebrachte Einwendungen
die Entscheidungen der Wahlpriifungsge-
richte verzdgern (vgl. Nds. OVG, Beschluss
vom 7.1.2013 — 10 LA 138/12 -, juris Rn. 22;
Thiele/Kamlage, a. a. 0., § 46 Rn. 21 m. w.
N.). Nicht prékludiert ist lediglich der vom
Klager bereits im Verfahren vor dem Beklag-
ten thematisierte Wahleinspruchsgrund,
dass der Beigeladene bei den Wahlhelfern
in den Wahllokalen wahrend der laufenden
Abstimmung Schokolade als ,,Dankeschon
abgegeben und damit die Wahlen unzuldssig
beeinflusst habe. Die Verteilung von Scho-
kolade an die Wahlhelfer in Verbindung mit
dem dabei zum Ausdruck gebrachten Dank
flir die ehrenamtliche Tatigkeit stellt nach
den konkreten Umstdnden indessen keinen
Verstof3 gegen § 33 Abs. 2 NKWG und auch
ansonsten keine unzuldssige Beeinflussung
des Wahlergebnissesi. S.d. § 46 Abs.1Satz 2
NKWG dar.

aa) Nach§ 33 Abs. 2 NKWG sind wahrend
der Wahlzeit in und an dem Gebaude, in dem
sich der Wahlraum befindet, sowie unmit-
telbar vor dem Zugang zu dem Gebadude
jede Beeinflussung der wahlenden Personen
durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige
Darstellungen sowie jede Unterschriften-
sammlung verboten. Der Inhalt des in § 46
Abs. 1 Satz 2 NKWG verwendeten Begriffs
der unzuldssigen Beeinflussung einer
Wahl geht weiter. Er ergibt sich nicht aus
den Vorschriften des Niedersdchsischen
Kommunalwahlgesetzes selbst, sondern
ist aus dem Zweck des Wahlpriifungsver-
fahrens zu ermitteln, das dem objektiven
Schutz des Wahlrechts und der Wahlgrund-
satze dient; dies erfordert von allen mit

Verlangen fiir die Ortschaft ist nach § 94 Abs.1
Satz 3 NKomVG vom Ortsrat zu artikulieren.
Ist dem nicht nachgekommen worden, kann
dies nicht zum Anlass genommen werden,
einem Verlangen des Biirgermeisters zur
Einberufung des Ortsrates schon gar nicht
nachzukommen.

der Durchfiihrung der Wahlen betrauten
Behorden, aber auch von anderen Organen
der Kommunal- und Kreisverwaltung eine
strikte Neutralitdt wahrend des gesamten
Wahlverfahrens (vgl. Nds. OVG, Urteil vom
26.3.2008 — 10 LC 203/07 —, juris Rn. 26).
Dies bedeutet aber nicht, dass Akteure einer
unzuldssigen Wahlbeeinflussung nicht auch
Privatpersonen sein kénnen, zu denen auch
Wahlbewerber gehoéren. Insoweit ist indes-
sen Zuriickhaltung geboten. Eine ernstliche
Beeintrdchtigung der Freiheit der Wahl und
damit eine unzuldssige Wahlbeeinflussung
durch Einwirkungen von privater Seite
kann regelmdfig nur angenommen werden,
wenn sie mit Mitteln des Zwangs oder des
Drucks die Wahlentscheidung beeinflusst
hat oder wenn in dhnlich schwerwiegender
Art und Weise auf die Wdhlerwillensbil-
dung eingewirkt worden ist, ohne dass eine
hinreichende Mdglichkeit der Abwehr oder
des Ausgleichs bestanden hat (Nds. OVG,
Beschluss vom 29.1.2009 — 10 LA 316/08
—, juris Rn. 11). Der Wahltag selbst und die
Rdaumlichkeiten der Wahl sind besonders
geschiitzt, was wiederum auch in § 33 Abs.
2 NKWG zum Ausdruck kommt. Ob eine
unzulassige Beeinflussung eine subjektive
Komponente bei der handelnden Person
voraussetzt, ist in der hochstrichterlichen
Rechtsprechung bislang unentschieden
geblieben (vgl. BVerwG, Beschluss vom
9.5.2012 — 8 B 27/12 —, juris Rn. 9). Gegen
das Erfordernis von Absicht oder Vorsatz
beziiglich der Wahlbeeinflussung spricht
indessen, dass es bei der Wahlpriifung um
die materielle Integritdt der Wahl geht,
die objektiv-rechtlichen Charakter hat.
Eine unzuldssige — also rechtswidrige
(vgl. Thiele/Kamlage, a. a. 0., § 46 Rn. 8) —
Beeinflussung setzt jedenfalls nicht etwa die
gleichzeitige Verwirklichung eines Straftat-
bestandes nach den§8§ 107 ff. StGB voraus.
bb) Die in§ 33 Abs. 2 NKWG beschrie-
benen Verhaltensweisen hat der Beigeladene
gegeniiber den auf die Stimmabgabe war-
tenden Wahlern objektiv nicht verwirklicht.
Handlungen in Wort, Ton, Schrift, Bild oder
ysonstige Darstellungen“ lagen nicht vor.
Die bloe erkennbare Anwesenheit in ver-
schiedenen Wahllokalen, der Ubergabeakt
und der ausgesprochene Dank — soweit dies
im Einzelfall von Wahlern iiberhaupt zur
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Kenntnis genommen wurde — reicht dafiir
nicht aus. Dies gilt auch dann, wenn man
in dem Verhalten des Beigeladenen jenseits
eines altruistischen, ernst gemeinten Danks
eine , Selbstdarstellung® erblicken wollte.
Rechtlich maRgeblich ist nicht, dass das
Handeln des Beigeladenen sicherlich nicht
als geschickt oder gar vorbildlich bezeichnet
werden kann. Als beispielgebend kann nach
Auffassung der Kammer nur ein Verhalten
bewertet werden, dass jeden ,,bdsen Schein*
eines Beeinflussungsversuchs von vorn-
herein vermeidet und bei dem nicht unter
Hinweis auf die Offentlichkeit einer Wahl das
rechtlich Zuldssige ausgelotet wird. Die in§
33 Abs. 2 NKWG umschriebenen Verhaltens-
weisen miissen indessen nach dem Sinn und
Zweck der Vorschrift von einem gewissen
Gewicht sein und tiberhaupt eine objektive
Eignung zur Beeinflussung aufweisen. Schon
an Letzterem fehlt es nach Auffassung der
Kammer. Sollte dem Beigeladenen tiberhaupt
vorgeschwebt haben, dass er mit seiner
Aktion moglicherweise Stimmengewinne fiir
sich und die CDU bewirken kénnte, handelte
es sich um einen untauglichen Versuch der
Beeinflussung. Nach Einschatzung der Kam-
mer ist das Szenario, dass sich Wahler kausal
unter dem Eindruckdes ,,Kiimmerns“ umdie
Wabhlhelfer spontan fiir eine Stimmabgabe
fiir den Beigeladenen als Biirgermeister-
kandidaten oder die CDU-Ratskandidaten
entschieden haben, duBerst unwahrschein-
lich und eher rein theoretischer Natur. Diese
Sichtweise sprache letztlich den Wahlern ein
Mindestmaf an eigenstdndig abgewogener
und nicht blof3 impulsgesteuerter politischer
Willensbildung ab. Dieser Sichtweise vermag
die Kammer nicht beizupflichten. Zwar
weisen Wahlentscheidungen neben rein
rationalen sicher auch emotionale Kompo-
nenten auf. Die Wahler werden aber — wenn
sie die Ubergabe von Schokolade und das
,,Dankesch6n‘ im Einzelfall iiberhaupt mit-
bekommen und den Beigeladenen zugleich
auch erkannt haben — das Verhalten des
Beigeladenen einordnen kénnen, ohne ihre
Wahlentscheidung ad hoc ausgerechnet
davon abhdngig zu machen. Dies gilt fiir die
zum Zeitpunkt der Ubergabe anwesenden
Wahler gleichermaflen wie fiir diejenigen, die
nach der Vorstellung des Kldgers im Freun-
des und Verwandtenkreis noch am Wahltage
davon erfahren haben. Auch hétte eine ange-
nommene ,sonstige Darstellung“i. S.d. § 33
Abs. 2 NKWG nicht das erforderliche Gewicht.
Nicht jeder Versuch der Beeinflussung eines
Dritten kann sogleich einen Wahlfehleri. S.d.
§ 46 Abs. 1 NKWG zur Folge haben. Vielmehr
obliegt es bei der Feststellung von nach§ 33
Abs. 2 NKWG verbotenen Verhaltenswei-
sen zundchst dem Wahlvorstand, diese zu
unterbinden. In Anbetracht der vorliegenden
konkreten Umstande bestand dazu aber
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nach Auffassung der Kammer noch nicht
einmal Veranlassung. Das Verhalten des
Beigeladenen bewegte sich in Anbetracht der
geringen zeitlichen Prdsenz und mangelnder
objektiver Zielgerichtetheit beziiglich der
das Wahllokal aufsuchenden Wéhler im
Bereich der Wahrnehmbarkeitsschwelle,
was aus den vom Beklagten eingeholten
Stellungnahmen der Wahlvorstdnde deut-
lich hervorgeht. Letztlich gab es noch keine
»Aktionen“ des Beigeladenen, auf die die
Wahlvorstdnde hatten reagieren miissen.
Fehlt es bei lebensnaher Betrachtung schon
im Rahmen des § 33 Abs. 2 NKWG an einer
Beeinflussungseignung, gilt dies erst recht
auch fiir den allgemeineren Begriff der unzu-
ldssigen Beeinflussung der Wahl in ihrem
Ergebnis im Rahmen des § 46 Abs. 1 Satz 2
NKWG. Es kann zudem ersichtlich nicht die
Rede davon sein, dass der Beigeladene mit
Mitteln des Zwangs oder des Drucks oder in
dhnlich gewichtiger Weise agiert hétte.
Fehlt es an einer realen Beeinflussungs-
eignung schon gegeniiber den Wdhlern,
die die Wahllokale aufgesucht haben, gilt
dies erst recht in Bezug auf die Wahlhelfer
in den Wahllokalen in ihrer Eigenschaft
als Wéhler. Bei diesen kommt hinzu, dass
sie am Wahltag sicherlich vielfach mit
Dank und Aufmerksamkeiten konfrontiert
werden; so ist etwa in den eingeholten Stel-
lungnahmen mehrfach von einem von der
Stadt zur Verfiigung gestellten Prasentkorb
mit StiBigkeiten die Rede, in den dann auch
die vom Beigeladenen {ibergebene Packung
»Merci“ gelegt worden sei. Die Kammer geht

Anmerkung

davon aus, dass Wahlhelfer am Wahltag eher
noch ,unanfalliger fiir etwaige Beeinflus-
sungsversuche hinsichtlich der eigenen
Wahlentscheidung sind, als andere Wahler.
Dass die Wahlhelfer durch das Verhalten des
Beigeladenen dahingehend beeinflusst wor-
den sein kénnten, bei der Stimmauszahlung
gegebenenfalls den Beigeladenen rechts-
widrig zu bevorteilen, liegt auBerhalb jeder
Lebenswahrscheinlichkeit und wurde noch
nicht einmal vom Kldger selbst behauptet;
in seinem im Verhandlungstermin iiber-
reichten Schriftsatz vom 11. Mdrz 2022 hat
er klargestellt, dass eine Manipulation des
Wahlvorstandes bzw. der Wahlhelfer von
ihm nicht gertigt worden sei.

Selbst wenn man entgegen der vorste-
henden Ausfithrungen einen Wahlfehler
bejahen wiirde und den Wahleinspruch daher
als zuldssig und begriindet ansehen wiirde,
bliebe die Wahlpriifungsklage ohne Erfolg,
weil ein angenommener Rechtsversto3 das
Wahlergebnis jedenfalls nicht wesentlich
beeinflusst hat (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 NKWG).
Von einem wesentlichen Einfluss auf das
Wahlergebnis wird gemeinhin (nur) ausge-
gangen, wenn die Verteilung der Sitze einer
gewahlten Korperschaft ohne die Verstdf3e
gegen das Wahlrecht anders ausgefallen
ware oder anders hdtte ausfallen kénnen.
Dabei reicht fiir eine solche Prognose eine
theoretisch-abstrakte Moglichkeit nicht aus;
vielmehr bedarf es einer konkreten, nach der
Lebenserfahrungbegriindeten Wahrschein-
lichkeit, dass Wahlfehler im Hinblick auf die
Sitzverteilung zu einer Verfdlschung des

von Rechtsanwalt Eckhard David, Kanzlei Prof. Versteyl Rechtsanwilte

Geschickt war es nicht, als Bewerber nicht nur personlich im Wahllokal die Stimme abzu-
geben, sondern auch noch in mehreren Wahllokalen Schokolade zu verteilen. War es aber
auch rechtswidrig (1.) und von Ergebnisrelevanz (2.)?

Zul.

Hier hatte man auch anders entscheiden konnen. Man hétte aus § 33 Abs. 2 NKWG
entnehmen konnen, dass neben Wahlplakaten auch die Anwesenheit eines Wahlbewer-
bers, soweit sie nicht der Wahlteilnahme dient, zu unterbleiben hat. Das ,,Gewicht" der
Einflussnahme, das die Kammer vermisst, findet im Gesetzeswortlaut keine Stiitze.

Zu 2.

Das Wahlpriifungsrecht ist auf ,,Wahlerhaltung* ausgelegt. Bei Gremienwahlen hat
die Wahlerhaltung ein hoheres Gewicht als bei Einzelwahlen. Das sprache fiir einen

Klageerfolg. Allerdings ist der Stimmabstand zur zweitbesten Bewerberin erheblich, der

,,Stichwahlabstand“ betrug 300 Stimmen.

Nun ist die Ergebnisrelevanz immer Ausfluss einer wertenden Betrachtung, geht es
nicht um so eindeutige Dinge, wie zum Beispiel Rechenfehler. Es muss die reale Moglich-
keit nicht nur eine theoretische Wahrscheinlichkeit bestanden haben und zwar nach der
Lebenserfahrung (VG Osnabriick, Urteil vom 10. Oktober 2019, Az.: 1A172/19 — Rechtspre-
chungsdatenbank). Hier liegt die Kammer sicherlich richtig, namlich, dass die ,,Schoko-
ladenaktion* weder den Wahlvorstand zu unkorrektem Handeln verleitet hat, noch eine

Vielzahl von Wahlern beeinflusst hat, ihre Wahlabsichten zu andern.
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Wahlerwillens gefiihrt haben. Eine nur ganz
fernliegende Moglichkeit eines Einflusses
auf das Wahlergebnis geniigt hingegen fiir
eine Wahlungiiltigkeitserklarung nicht. Die
Stimmenverhdltnisse und die Verhdltnisse
des Wahlkampfes sind dabei zu beriick-
sichtigen (vgl. zur , Mandatsrelevanz‘ und
zu der erforderlichen Differenzierung bei
Gremienwahlen einerseits und Direktwahlen
von Einzelpersonen andererseits ausfiihr-
lich: Urteil der Kammer vom 9.2.2016 — 1 A
12763/14 -, juris Rn. 44 m. w. N.; Steinmetz,
Kommunalwahlrecht Niedersachsen, 5.
Aufl, S. 388 ff.).

Von einer solchen nur ganz fernliegenden
Moglichkeit einer anderen Mandatsver-
teilung bei der Wahl des Rates und einer
wesentlich anderen Obsiegensquote des Bei-
geladenen bei der Biirgermeisterwahl ist hier
auszugehen. Selbst unter Zugrundelegung
einer Beeinflussungseignung in Einzelfallen
wird diese nicht das vom Kldger beschriebene
Ausmag erreicht haben. Dass sich in jedem
Wahllokal 30 Personen in der vom Kldger
beschriebenen Weise hdtten beeinflussen
lassen, halt die Kammer fiir schlichtweg
abwegig. Der Kldger bedient sich letztlich
eines Rechenbeispiels, dass lediglich einen

Personalien

In Osnabriick konnte Biirgermeister
Uwe Gortemoller am 26. Juni 2022
seinen 70. Geburtstag begehen.

Gleich am 1. Juli.2022 konnte
Biirgermeister a. D. Ulrich Minkner,
Stadt Einbeck, die Gliickwiin-

sche zu seinem 65. Geburtstag
entgegennehmen.

In der Hansestadt Stade vollendete
Biirgermeister Sonke Hartlef am
4. Juli 2022 sein 60. Lebensjahr.

Zum 60. Mal konnte auch der
Samtgemeindebilirgermeister der
Samtgemeinde Bruchhausen-Vil-
sen, Bernd Bormann, am 7. Juli
2022 den Tag seiner Geburt feiern.

Am 10. Juli 2022 bot Biirgermei-
sterin a.D. Helene Hofmann, Bad
Sachsa, eine Gelegenheit, um
Glickwiinsche anzubringen.

Auch Biirgermeisterin a. D. Christa
Erden wird sich am 13. Juli 2022
iber Gliickwiinsche gefreut haben,
die in Soltau ankamen.

Kerstin Liebelt MdL, Mitglied der
SPD-Landtagsfraktion im Nieder-
sachsischen Landtag, nahm am
17.Juli 2022 bestimmt gerne die
Glickwiinsche zu ihrem Geburtstag
an.
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Auf stolze 80 Jahre Lebenserfah-

rung zurtickblicken kann in Liichow
(Wendland) seit dem 18. Juli 2022 Biir-
germeister a.D. Karl-Heinz Schultz.

Das 65. Lebensjahr vollendete Ober-
biirgermeister a. D. Axel Jahnz, Stadt
Delmenhorst, am 19. Juli 2022.

Jiirgen Tiemann, ehemaliger Bei-
geordneter beim Niedersdchsischen
Stddtetag, konnte am 20. Juli 2022
seinen 65. Geburtstag begehen.

In Esens konnte sich Stadtdirektor
Harald Hinrichs am 20. Juli 2022
iiber die Gliickwiinsche zu seinem
50. Geburtstag freuen.

Wilhelm Jans, Stadtdirektor a.D. der
Stadt Gifhorn, konnte am 21. Juli 2022
zum 80. Mal den Tag seiner Geburt
feiern.

In der Stadt am Deister, kann der
Biirgermeister der Stadt Barsinghau-
sen, Henning Schiinhof, am 2. August
2022 seinen 55 Geburtstag feiern.

Der IT-Bevollmdchtigte der Landes-
regierung, Dr. Horst Baier, vollendet
am 5. August 2022 sein 60. Lebensjahr.

Biirgermeister a. D. Wolfgang Becker,
Stadt Quakenbriick, kann ab dem

9. August 2022 auf 75 Jahre Lebens-
erfahrung zuriickblicken.

theoretisch-abstrakt moglichen anderen
Ausgang der beiden Wahlen aufzeigt. Dabei
hat er indessen nur Wahler im Blick, die
sich durch das Verhalten des Beigeladenen
moglicherweise haben positiv beeinflus-
sen lassen. Dass das Verhalten theoretisch
moglicherweise auch als unangebrachtes
Verhalten gewlirdigt worden sein koénnte
und sich auch zu Lasten des Beigeladenen
und der der CDU ausgewirkt haben kénnte,
blendet der Kldger aus.
()

Der Stellvertretende Referatsleiter
flir Kabinetts-, Landtags- und
Bundesratsangelegenheiten, Marc
Lahmann, kann am 9. August 2022
seinen 55. Geburtstag feiern.

Bei Biirgermeister a.D. Otto Lukat,
Stadt Uelzen, wiederholt sich am
12. August 2022 der Tag seiner
Geburt zum 75. Mal.

Auch Generalsekretdrin Lavinia
Francke, Stiftung Niedersachsen,
bietet am 12. August 2022 einen
Anlass, Gliickwiinsche anzubringen.

Der Stadtbaurat der Stadt Osna-
briick, Frank Otte, begeht am
18.Juli 2022 seinen 65. Geburtstag.

Das Mitglied der SPD Landtagsfrak-
tion im Niedersdchsischen Landtag,
Holger Ansmann MdL, darf sich am
20. August 2022 iiber die Gliick-
winsche zu seinem 65. Geburtstag
freuen.

In Brake kann sich Blirgermeister
Michael Kurz am 28. August 2022
bei den Gratulanten zu seinem
60. Geburtstag bedanken.
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Das ist normal
in einer Ehe,
hat er gesagt.

Aberjetzt i»
rede ich: I |

' ¥ . : :
. L/ | ! _II.-.-___ 'I' ._I_ - - _;_1
i L : :Ka . s ]

=, E | qu i = =

o, I R
08000116 016 ERTEZE]

l.;r.l_. ._: "'|:|l|1- \ Ii ;

Bundesamt
R i?\;ilf;en;;lliécm“che Aufgaben L J anonym + kostenfrei + 24 h + mehrsprachig
E‘ é Online-Beratung: www.hilfetelefon.de




	Schaltfläche 13: 
	Schaltfläche 25: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 
	Seite 42: 

	Schaltfläche 26: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 
	Seite 41: 
	Seite 43: 

	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 9: 
	Schaltfläche 10: 
	Schaltfläche 11: 
	Schaltfläche 12: 


